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Liebe Leserinnen 
und Leser,
jeden Tag stellt unser Agrar- und Lebensmittelsektor sichere, 
gesunde und hochwertige Lebensmittel für mehr als 400 Mil-
lionen Europäerinnen und Europäer bereit. Er ist ein wichtiger 
Arbeitgeber und Hauptpfeiler der EU-Wirtschaft: Die Exporte 
erreichten im vergangenen Jahr einen Rekordwert von 
235,4 Milliarden Euro. Er ist von entscheidender Bedeutung für 
die Erhaltung des sozialen und wirtschaftlichen Lebens in 
unseren ländlichen Gebieten und an unseren Küsten.

Die Landwirte haben jedoch kein einfaches Leben. Die Einkom-
men sind relativ niedrig: der Durchschnittslohn pro Arbeitneh-
mer in der Landwirtschaft liegt im Durchschnitt etwa 40 Pro-
zent unter dem der gesamten EU-Wirtschaft. Dies macht den 
Sektor für Jung- und Neulandwirte in einer Zeit, in der nur 
zwölf Prozent der europäischen Landwirte jünger als 40 Jahre 
sind, weniger attraktiv. 

In Bezug auf den Klimawandel stehen die Landwirte an vor-
derster Front und leiden unter den Schäden, die durch extreme 
Wetterereignisse wie Dürren und Überschwemmungen verur-
sacht werden. Sie brauchen gesunde Böden, Wasser und Luft, 
um uns weiterhin mit hochwertigen Lebensmitteln zu versor-
gen. Sie sind direkt an der nachhaltigen Bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcen und dem Schutz der biologischen Viel-
falt in den vielen verschiedenen Landschaften Europas beteiligt. 

Sie sind auch integraler Bestandteil des ländlichen Lebens. Wir 
brauchen aktive landwirtschaftliche Betriebe, um die ländli-
chen Gebiete und Gemeinschaften Europas sowohl wirtschaft-
lich als auch sozial zu erhalten.

Es geht jedoch nicht nur um Risiken. Herausforderungen bie-
ten auch Chancen. Es gibt viele organisatorische, finanzielle, 
politische und technologische Lösungen, um den Agrar- und 
Lebensmittelsektor der EU attraktiver und nachhaltiger zu ma-
chen und ihn besser in ländliche Gebiete zu integrieren. Ich 
freue mich, dass LandInForm Beispiele dafür vorstellt. 

Die gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ist nicht die einzige Politik, 
die Landwirten und ländlichen Gemeinschaften dabei helfen 
kann, die notwendigen Veränderungen vorzunehmen und ihre 
Widerstandsfähigkeit zu stärken. Beispielsweise wirken sich 
Steuern, Klima- und Umweltvorschriften, Bauvorschriften und 
Rentensysteme auf die Landwirtschaft und das Leben im länd-
lichen Raum aus. Dennoch ist die GAP nach wie vor das wich-
tigste Instrumentarium und die wichtigste Quelle für finanziel-
le Unterstützung. Sie enthält gemeinsame Vorschriften für alle 
Landwirte und ländlichen Gemeinschaften in Europa. Deshalb 
sollten Deutschland und alle EU-Mitgliedstaaten weiter daran 
arbeiten, die GAP zukunftsfähig zu machen. 

Der deutsche GAP-Strategieplan enthält viele gute Beispiele 
dafür, wie die Landwirtschaft zur Erhaltung der biologischen 
Vielfalt beitragen kann. So müssen im Rahmen der Öko-Rege-
lung zur extensiven Bewirtschaftung von Dauergrünland mit 
Nachweis von mindestens vier regionalen Kennarten mindes-
tens vier typische regionale Merkmale des artenreichen Grün-

lands nachgewiesen werden. Diese Arbeit wird belohnt, um die 
biologische Vielfalt zu erhalten und zu fördern. Eine solche er-
gebnisorientierte Maßnahme ermöglicht es den Begünstigten, 
die Methode zu wählen, die ihnen am besten entspricht, um 
die vier Arten von Merkmalen zu erreichen. Im Jahr 2024 wur-
den auf diese Weise bereits mehr als eine Million Hektar Grün-
land gefördert, womit das Ziel um mehr als die Hälfte übertrof-
fen wurde. 

Ganz allgemein steht Europa vor vielen geopolitischen Heraus-
forderungen, die eine angemessene Finanzierung erfordern 
werden. Aus diesem Grund sollte der nächste langfristige EU-
Haushalt von 2028 bis 2034 einfacher, flexibler und besser auf 
die Prioritäten der EU abgestimmt werden. Die Europäische 
Kommission wird ihren Vorschlag für diesen mehrjährigen 
Haushalt voraussichtlich im Juli 2025 vorlegen. Es ist jedoch 
auch wichtig, das richtige Gleichgewicht mit der notwendigen 
Stabilität und Berechenbarkeit der GAP-Unterstützung für 
Landwirte und ländliche Gebiete zu finden. 

Die künftige GAP sollte gerechter, zielgerichteter und einfacher 
sein: dies sind die wichtigsten Leitlinien, die in der von mir im 
Februar vorgestellten Vision für Landwirtschaft und Ernährung 
dargelegt sind. Die Vision enthält eine Reihe von Initiativen zur 
Gestaltung eines wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, wider-
standsfähigen und attraktiven Agrar- und Lebensmittelsektors 
für heutige und künftige Generationen. 

Angesichts der Herausforderungen und des Drucks, mit denen 
unsere Landwirte konfrontiert sind, müssen wir uns auf die Zu-
kunft vorbereiten, damit die europäische Landwirtschaft gedei-
hen und überleben kann. Als Fahrplan für die Zukunft der Er-
nährung und Landwirtschaft in Europa wird die Vision dies er-
möglichen. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante und inspirierende Lektüre.

Christophe Hansen
EU-Kommissar für Landwirtschaft und Ernährung
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Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union ist ein 
zentrales Instrument zur Förderung einer umweltgerechten und 
nachhaltigen Landbewirtschaftung in Europa. Ihre Wirkung hängt 
entscheidend von der konkreten Ausgestaltung und der praktischen 
Umsetzung der vorgesehenen Fördermaßnahmen ab. Angesichts ak-
tueller Herausforderungen – vom Verlust an Biodiversität über den Kli-
mawandel bis hin zu begrenzten öffentlichen Budgets – wird die Wei-
terentwicklung der GAP diskutiert.

Dieses LandInForm Spezial stellt beispielhafte Maßnahmen und Bau-
steine der GAP-Förderperiode 2023–2027 vor, die zum Erhalt und zur 
Förderung der Agrarumwelt beitragen. Es zeigt erfolgreiche Förderan-
sätze aus der Praxis, beleuchtet bestehende Herausforderungen bei 
der Umsetzung und liefert Anregungen für eine Weiterentwicklung 
der GAP.

Als nationale Vernetzungsstelle für die GAP möchten wir mit dieser 
Ausgabe Impulse liefern, Akteure vernetzen und den Wissenstransfer 
fördern – mit dem Ziel, die Umsetzung der GAP zu unterstützen.

Im Fokus stehen Themen wie Öko-Regelungen, Agrarumwelt- und Kli-
mamaßnahmen, Verwaltungs- und Kontrollsysteme sowie konzeptio-
nelle Ansätze zur künftigen Gestaltung der GAP. Die Zusammenstel-
lung soll einen Beitrag zum fachlichen Dialog leisten und als Orientie-
rungshilfe für Verwaltung, Politik, Verbände und landwirtschaftliche 
Praxis dienen.

Wir danken allen Mitwirkenden an dieser Ausgabe und freuen uns, 
wenn sie auch für Sie Denkanstoß, Orientierung und Impulsgeber ist.

Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen

Markus Hinskes,  
Paula Heyder und  
Dr. Jan Freese
Ihre Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume –  
für die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (DVS)

Liebe Leserinnen  
und Leser,
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M it Start der neuen För-
derperiode der Gemein-
samen Agrarpolitik zum 
1. Januar 2023 traten in 
Deutschland zahlreiche 

Änderungen in Kraft. Erstmals gibt es 
einen nationalen GAP-Strategieplan, der 
alle Maßnahmen der 1. und 2. Säule bün-
delt. Dieser Plan wurde Ende 2022 von 
der EU-Kommission genehmigt und legt 
fest, wie Deutschland die Ziele der EU-
Agrarpolitik erreichen will. Insgesamt ste-
hen dafür bis 2027 EU-Mittel in Höhe von 
rund 30 Milliarden Euro bereit – finan-
ziert aus dem Europäischen Garantie-
fonds für die Landwirtschaft (EGFL) und 
dem Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER). Etwa die Hälfte dieser Mit-
tel ist für Umwelt-, Klima- und Arten-
schutzmaßnahmen vorgesehen. Der Plan 
schafft mehr nationalen Gestaltungs-
spielraum, aber auch neue Berichts-
pflichten.

Nationaler GAP-Strategieplan: zwi-
schen Flexibilität und Komplexität
Alle EU-Mitgliedsstaaten mussten für die 
Förderperiode 2023–2027 einen GAP-
Strategieplan aufstellen. Der deutsche 
Strategieplan vereint die bisher getrenn-

GAP im Wandel:  
Was kam, was ging
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ab 2023 brachte Neuerungen mit sich.  
Was kam: nationaler Strategieplan, erweiterte Konditionalität, Öko-Regelungen, 
ergebnisorientiertes Umsetzungsmodell. Was ging: Cross Compliance, Greening-
Prämien und begrenzte Flexibilität für die Mitgliedsstaaten.
Von Paula Heyder, Markus Hinskes und Jan Freese

ten EU-Programme der 1. und 2. Säule in 
einem Gesamtpaket. Er formuliert Ziele 
in Bereichen wie Einkommen, Umwelt, 
Klima und Ländliche Räume und be-
schreibt, mit welchen Fördermaßnah-
men sie erreicht werden sollen. Insge-
samt bietet der nationale Strategieplan 
mehr Flexibilität bei der Mittelverwen-
dung, bringt jedoch auch eine höhere 
Komplexität mit sich.

Für jede Fördermaßnahme enthält der 
Strategieplan eine Kurzbeschreibung so-
wie die jeweilige Prämienhöhe, die im 
EU-Sprachgebrauch als Einheitsbetrag 
(EB) bezeichnet wird. Als Planungs- und 
Steuerungsinstrument konzentriert sich 
der Strategieplan auf die Höhe der Prä-
mien und die geplanten Mittelaufwen-
dungen, ohne dabei detaillierte Förder-
bedingungen zu regeln. Die Dimensio-
nen verdeutlichen die Komplexität: 
Deutschland führt im Bereich der Direkt-
zahlungen fünf Interventionen sowie sie-
ben Öko-Regelungen (ÖR) durch. In der 
zweiten Säule kommen weitere 30 Inter-
ventionen hinzu. Da für jede Teilmaßnah-
me und Variante ein eigener Einheitsbe-
trag festgelegt wurde, summieren sich 
diese auf insgesamt 1.904 Einheitsbeträ-
ge – dokumentiert in einem Strategie-

plan mit einem Umfang von über 2.000 
Seiten.

Die Umsetzung des Strategieplans wird 
durch einen nationalen Begleitausschuss 
begleitet, in dem Vertreter von Bund, 
Ländern und Verbänden mitwirken. Dar-
über hinaus unterstützt die Deutsche 
Vernetzungsstelle Ländliche Räume – für 
die Gemeinsame Agrarpolitik der EU 
(DVS) den fachlichen Austausch der be-
teiligten Akteure.

Konditionalität: strengere Auflagen 
(GLÖZ) statt Greening
Eine der größten Veränderungen ist die 
Einführung der erweiterten Konditionali-
tät. Sie ersetzt das bisherige System von 
Cross Compliance und Greening. Betrie-
be erhalten Direktzahlungen jetzt nur 
noch, wenn sie die Grundanforderungen 
an die Betriebsführung (GAB) und Stan-
dards für die Erhaltung von Flächen in 
gutem landwirtschaftlichen und ökologi-
schen Zustand (GLÖZ) einhalten. Diese 

Für einen Betrieb mit  
Mutterkühen und Grünland: 

  150 Euro pro Hektar Ein-
kommensgrundstützung 
für Nachhaltigkeit

  bis zu 900 Euro pro  
Hektar Altgrasstreifen  
als Öko-Regelung 

 88 Euro je Mutterkuh
  je nach Land unterschied-
lich viel für den Erhalt von 
Landschaftsstrukturen als 
Agrarumweltmaßnahme
   Investitions- und Existenz-
gründungsförderung für 
Hofladen
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Konditionalität umfasste in Deutschland 
ursprünglich neun GLÖZ-Standards und 
elf GAB-Vorschriften zu Umwelt, Klima, 
Gesundheit und Tierschutz. Viele der 
neuen Vorgaben greifen Elemente frühe-
rer Regelungen auf, etwa beim Dauer-
grünlanderhalt, beim Erosionsschutz 
oder bei Pufferstreifen an Gewässern. 
Neu hinzugekommen sind GLÖZ 2 
(Schutz von Feuchtgebieten und Torfflä-

KONTAKT
Paula Heyder 
DVS
Telefon: 0228 6845 2675
paula.heyder@ble.de

Markus Hinskes 
DVS
Telefon: 0228 6845 2185
markus.hinskes@ble.de

Dr. Jan Freese
DVS
Telefon: 0228 6845 3477
jan.freese@ble.de

chen), GLÖZ 7 (Fruchtfolge auf Ackerland, 
ausgenommen Kulturen im Nassanbau) 
statt bisheriger Anbaudiversifizierung 
und GLÖZ 8 (Mindestanteil der landwirt-
schaftlichen Fläche für nichtproduktive 
Flächen oder Landschaftselemente). Auf-
grund des Kriegs in der Ukraine wurden 
GLÖZ 7 im Jahr 2023 ausgesetzt und 
GLÖZ 8 übergangsweise gelockert, um 
die Lebensmittelproduktion zu sichern. 
Ab 2025 kommt schrittweise die soziale 
Konditionalität hinzu, die Arbeits- und 
Sozialstandards umfasst. Ebenfalls traten 
weitere Vereinfachungen in Kraft. Unter 
anderem entfiel die Verpflichtung, vier 
Prozent der Ackerfläche im Rahmen von 
GLÖZ 8 stillzulegen.

Öko-Regelungen: Umweltmaßnahmen 
in der 1. Säule
Ein weiterer Kernpunkt der GAP-Reform 
ist die Einführung der Öko-Regelungen. 
Dabei handelt es sich um freiwillige Maß-
nahmen in der 1. Säule, mit denen Land-
wirte zusätzliche Umwelt- und Klimaleis-
tungen erbringen und dafür eine Prämie 
erhalten. Deutschland bietet seit 2023 
sieben Öko-Regelungen an. Dafür wird 
jährlich rund ein Viertel des Direktzah-
lungsbudgets reserviert – etwa 1 Milliarde 
Euro. Zu den ÖR gehören etwa die Anla-
ge von Brachen und Blühflächen auf 
Ackerland über GLÖZ 8 hinaus, vielfältige 
Fruchtfolgen mit Leguminosen, eine ex-
tensive Bewirtschaftung von Dauergrün-
land, der Verzicht auf chemisch-syntheti-
schen Pflanzenschutz sowie eine extensi-
ve Nutzung in Natura 2000-Gebieten.

In der Praxis blieb die Teilnahme zu-
nächst hinter den Planzahlen des GAP-
Strategieplans zurück. Da nur ein Teil der 
Betriebe ÖR beantragte und Mittel unge-
nutzt blieben, wurden die Prämien im 
Jahr 2023 und 2024 nachträglich erhöht 
und die Anforderungen vereinfacht. Die 
Änderungen zeigten Wirkung: Die Nach-
frage stieg an. Beispielsweise erhöhte 
sich die Inanspruchnahme der ÖR 1 a 
(Nichtproduktive Flächen auf Ackerland) 
2024 im Vergleich zum Vorjahr etwa um 
das 4,5-fache. Auch andere Öko-Regelun-
gen wie ÖR 2 (Anbau vielfältiger Kultu-
ren) und ÖR 5 (Extensive Bewirtschaftung 
von Dauergrünland) legten deutlich zu.

Auch im Jahr 2025 fanden weitere An-
passungen statt, um die Attraktivität der 
jeweiligen ÖR für die Folgejahre zu erhö-
hen. Unter anderem wurden die geplan-
ten Höchsteinheitsbeträge für alle ÖR für 
die verbleibenden Jahre der Förderperio-
de auf 130 Prozent angepasst. Das be-
deutet, dass die Prämien auf bis zu 130 
Prozent der geplanten Prämie steigen 
können, falls die Mittel für die ÖR nicht 
ausgeschöpft werden sollten.

  Einkommensgrundstützung für 
Nachhaltigkeit

  Ergänzende Umverteilungseinkom-
mensstützung für Nachhaltigkeit

  Ergänzende Einkommensstützung 
für Junglandwirte

 Gekoppelte Einkommensstützung
  Öko-Regelungen
  Sektorprogramme

 Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen
  Investitionen
  Ökologischer Landbau
  Regionaler Bottom-up-Ansatz LEADER
  Ausgleich für benachteiligte Gebiete
  Integrierte ländliche Entwicklung
  Risikomanagement (0,2 Mrd. Euro)
   Praxis-Forschungs-Ansatz EIP-Agri  
(0,2 Mrd. Euro)

  Beratung (0,2 Mrd. Euro)
   Umsetzung des europäischen Schutz-

gebietsnetzes Natura 2 000 (0,1 Mrd. 
Euro)

  Netzwerke und Kooperation  
(0,08 Mrd. Euro)

  Weiterbildung und Wissenstransfer  
(0,07 Mrd. Euro)

  Unterstützung von Hofnachfolge  
und -gründung (0,03 Mrd. Euro)

1. Fonds (EGFL)

2. Fonds (ELER)

Zielerreichungssystem:  
Ergebnisse im Blick
Die neue GAP setzt verstärkt auf eine er-
gebnisorientierte Umsetzung. Die Strate-
giepläne enthalten konkrete Zielwerte. 
Erstmals müssen die Mitgliedsstaaten 
jährlich über die Ergebnisse ihrer GAP-
Umsetzung Bericht erstatten. Die EU-
Kommission prüft dabei, ob Ausgaben 
und Zielerreichung im Einklang stehen. 
Für 2025 und 2026 ist eine Zwischeneva-
luierung vorgeschrieben. Bei deutlichen 
Zielverfehlungen kann die Kommission 
Gegenmaßnahmen einfordern – notfalls 
bis zur Kürzung oder Aussetzung von 
Zahlungen. Dieses „Neue Umsetzungs-
modell“ soll sicherstellen, dass mehr na-
tionale Flexibilität nicht zu Lasten der 
Wirksamkeit geht. Die Mitgliedsstaaten 
tragen mehr Verantwortung, müssen 
aber auch im Zweifel gegensteuern, falls 
Maßnahmen nicht den gewünschten Ef-
fekt zeigen.

Aktualisierungen: Strategieplan wird 
laufend angepasst
Schon kurz nach dem Start wurden erste 
Aktualisierungen am deutschen GAP-
Strategieplan vorgenommen. So wurde 
2023 mit dem ersten Änderungsantrag 
etwa der geplante Einheitsbetrag der ÖR 
1b (Anlage von Blühstreifen oder -flächen 
auf Ackerland) von 150 auf 200 Euro pro 
Hektar angehoben. Auch mussten die 
genannten Änderungen der Konditio-
nalitäten und Öko-Regelungen für 2024 
formell als Planänderung von der EU-
Kommission genehmigt werden. Im Ok-
tober 2024 genehmigte die EU-Kommis-
sion bereits den zweiten Antrag zur Än-
derung des deutschen GAP-Strategie-
plans. Der nationale Strategieplan ist so-
mit ein dynamisches Instrument, das lau-
fend weiterentwickelt wird. 
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Alte & Neue Wege –  
Bausteine für  
die Agrarumwelt

Wie wirksam sind die Maßnahmen der Gemeinsa-
men Agrarpolitik für die Agrarumwelt? Wie greifen 

Förderinstrumente in der Praxis und wo hakt es? 
Wir zeigen alte und neue Beispiele und geben Ein-

blicke in die Umsetzung vor Ort. 

Alte & Neue Wege  /  Bausteine für die Agrarumwelt 
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Modular, kombinierbar,  
wirksam: Maßnahmenvielfalt  
für die Agrarumwelt 
Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz lassen sich wirksam verbinden. In 
vielen Bundesländern zeigen sich erfolgreiche Ansätze: Modulare Programme, 
mehrstufige Maßnahmengestaltung, spezialisierte Maßnahmenpakete und 
kontinuierliche Beratung schaffen Handlungsspielräume für Betriebe und ver-
bessern gleichzeitig die Umweltwirkung.
Von Jan Freese

D ie GAP bietet eine große 
Vielfalt an Maßnahmen, die 
gezielt auf unterschiedliche 
regionale Gegebenheiten 
und betriebliche Anforde-

rungen eingehen. Ziel ist es, sowohl die 
Wirksamkeit im Umwelt- und Natur-
schutz zu erhöhen als auch praxisnahe 
Lösungen für eine vielfältige Agrarstruk-
tur zu ermöglichen. Die verschiedenen 
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 
(AUKM) unterscheiden sich nach Bundes-
land, Zielsetzung und Förderlogik. Je 
nach Bundesland lassen sich Maßnah-
men kombinieren – oder sind bewusst als 
eigenständige Module konzipiert. Diese 
Vielfalt bringt ein gewisses Maß an Kom-
plexität mit sich, bietet aber auch große 
Flexibilität.

Modulare Programme mit Wahlmög-
lichkeiten
Um die Umsetzung der Maßnahmen in 
der Praxis zu verbessern, wurden in vielen 
Bundesländern modulare und gestufte 
Systeme eingeführt. Sie ermöglichen es 
den Betrieben, etwa Grundmaßnahmen 
und darauf aufbauende Zusatzmodule 
zu wählen – angepasst an die betriebli-
chen Möglichkeiten und Umweltziele.

Das hessische Programm für Agrarum-
welt- und Landschaftspflege-Maßnah-
men – kurz HALM – zeigt, wie modular 
aufgebaute Maßnahmen grundsätzlich 
funktionieren können. Betriebe beginnen 
zum Beispiel mit der Grundmaßnahme 
der Grünlandextensivierung und können 
darauf aufbauend naturschutzfachliche 
Sonderleistungen auf Grünland im Ein-
vernehmen mit der zuständigen Bewilli-
gungsstelle kombinieren.

Auch Bayern setzt im Vertragsnatur-
schutzprogramm auf modulare Struktu-

ren: vier biotoptyporientierte Angebote, 
die jeweils aus Grundleistungen wie ex-
tensiver Acker-, Grünlandnutzung oder 
Brachlegung bestehen, lassen sich mit 
Zusatzleistungen wie Varianten des Dün-
geverzichts, reduzierter Ansaatdichte, 
Mahd mit Spezialmaschinen oder Hand-
mahd kombinieren. Damit diese Auswahl 
und Kombination der Maßnahmen ge-
lingt, ist eine enge Abstimmung zwi-
schen landwirtschaftlichen Betrieben, 
Naturschutzbehörden und Beratung er-
forderlich.

Stufenmodelle für mehr Wirkung im 
Grünland
Ein weiteres Beispiel für die gezielte Ad-
ressierung von Umweltzielen sind stufen-
weise oder spezialisierte Maßnahmen-
programme. Die stufenweise Gestaltung 
von Maßnahmen ist ein gängiges Vorge-
hen. In Grünlandprogrammen etwa 
steigt die Vergütung mit zunehmender 
naturschutzfachlicher Ambition – bei-
spielsweise bei späterem Mahdzeitpunkt 
oder verlängerten Sperrzeiten für die 
Grünlandnutzung. Auch im bayerischen 
Kulturlandschaftsprogramm – kurz KU-
LAP – werden bei Blühstreifen die Prä-
mien abhängig von der Bodenqualität 
stufenweise gestaltet, um auch hochwer-
tige Standorte zu erreichen.

Spezialisierte Maßnahmenpakete für 
Arten und Lebensräume
Eine Alternative zu gestuften Systemen 
sind speziell auf einzelne Arten zuge-
schnittene Maßnahmenpakete. Zahlrei-
che Bundesländer fördern gezielt den 
Schutz von Arten wie Rotmilan, Feld-
hamster, Rebhuhn, Ortolan, Ackerwild-
kräutern oder Bodenbrütern. Diese Pro-
gramme beinhalten maßgeschneiderte 
Auflagen, die exakt auf die Bedürfnisse 
der jeweiligen Zielart abgestimmt sind.

Auch für bestimmte Lebensräume gibt 
es differenzierte Vertragsnaturschutz-
maßnahmen. Schleswig-Holstein bietet 
beispielsweise anspruchsvolle, differen-
zierte, gesamtbetriebliche Grünlandpro-
gramme an. In den Programmpaketen 
„Weidelandschaft Marsch“ oder „Grün-
landwirtschaft Moor“ müssen mindes-
tens 90 Prozent des Grünlandes eines 
Betriebs einbezogen werden. Alle Grün-
landflächen werden nach Bewirtschaf-
tungsintensität klassifiziert (rote, gelbe 
und grüne Flächen). Die Einstufung rich-
tet sich dabei nach den Möglichkeiten 
des Einzelbetriebes. Auf mindestens 10 
Prozent der Vertragsfläche (rote Flächen) 
gelten besondere Auflagen und entspre-
chend höhere Prämien. Grundlage ist 
hier die etablierte Zusammenarbeit zwi-
schen Landnutzenden, Naturschutzak-
teuren und der Beratung.

Beratung als Schlüssel zum Erfolg
Vertrauensvolle, kontinuierliche Beratung 
ist unerlässlich für die erfolgreiche Um-
setzung anspruchsvoller Maßnahmen. In 
Nordrhein-Westfalen existiert beispiels-
weise seit langem eine qualifizierte Bio-
diversitätsberatung durch Biologische 
Stationen und die Landwirtschaftskam-
mer (siehe Artikel Seite 12 und 13). Sie 
unterstützen Betriebe bei Auswahl, An-
tragstellung und Umsetzung von Maß-
nahmen. In Brandenburg ist die Teilnah-
me an Biodiversitätsmaßnahmen sogar 
an eine Beratung geknüpft. Auch in vie-
len anderen Bundesländern wurden in 
den letzten Jahren entsprechende Bera-
tungsangebote aufgebaut. Dies trägt 
dazu bei, dass die anspruchsvollen und 
teilweise komplexen Maßnahmen wir-
kungsvoller umgesetzt werden – und Be-
triebe sich mit der Umsetzung nicht al-
lein gelassen fühlen.
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Exemplarische Maßnahmenkombinationen für die 
extensive Grünlandnutzung in Baden-Württemberg

Maßnahme Prämienhöhe

Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit 157 Euro je Hektar*

Ergänzende Umverteilungseinkommensstützung für Nachhal-
tigkeit (für die ersten 40 ha)

72 Euro je Hektar*

FAKT B1.2 – Extensive Bewirtschaftung bestimmter Grünlandflä-
chen ohne Stickstoffdüngung in Betrieben ab 0,3 RGV/ha GL

150 Euro je Hektar

Öko-Regelung 5 – Extensive Bewirtschaftung von Dauergrün-
land

250 Euro je Hektar*

Öko-Regelung 7 – Natura-2000-Gebiete 43 Euro je Hektar*

FAKT B5 Extensive Nutzung der FFH-Lebensraumtypen Flach-
land- und Bergmähwiesen

300 Euro je Hektar

Summe 972 Euro je Hektar

*Prämienhöhe wird jährlich angepasst.

Qualität sichern: Externe Dokumenta-
tion im Moorschutz
Der Schutz organischer Böden rückt stär-
ker in den Fokus. Inzwischen haben Bun-
desländer wie Bayern, Schleswig-Hol-
stein, Mecklenburg-Vorpommern, Bran-
denburg, Niedersachsen und Hamburg 
Maßnahmen zum Schutz von Moorbö-
den entwickelt – einschließlich der För-
derung hoher Wasserstände oder der 
Unterstützung für Paludikulturen. Bayern 
fördert etwa die dauerhafte Umwand-
lung von Ackerland in nasses Grünland. 
In Niedersachsen, Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern gibt es Prä-
mien für unterschiedliche Wasserstand-
ziele während der Wiedervernässung. 
Brandenburg lässt den Wasserstand – ge-
nauer die Einstellungen der wasserstand-
regulierenden Einrichtungen – durch ein 
externes Ingenieurbüro dokumentieren: 
ein spannender Ansatz zur Qualitätssi-
cherung. 

Ergebnisse zählen:  
Kennarten im Fokus
Ein bedeutender Fortschritt der GAP ab 
2023 ist die ergebnisorientierte Förde-
rung von Kennarten im Grünland. Die 
Öko-Regelung 5 honoriert das Vorkom-
men von vier Kennarten (siehe Artikel 
Seite 16 und 17). Einige Bundesländer ha-
ben diese Logik in der zweiten Säule wei-
terentwickelt – mit Programmen, die 
sechs oder acht Kennarten fördern. Hier 
zeigen sich vielversprechende Möglich-
keiten Öko-Regelungen und AUKM sinn-
voll zu kombinieren. Während bundes-
weit über die Öko-Regelung vier Kennar-
ten gefördert werden, ermöglichen die 
AUKM Ländern höhere Anforderungen 

SERVICE
Übersicht über die AUKM in den Bundes-
ländern: https://www.dvs-gap-netzwerk.de/
foerderung/foerderung-nach-themen/ 
agrarumweltmassnahmen/
Übersicht der Beratungsangebote zu 
 Biodiversität in den Bundesländern:  
https://www.dvs-gap-netzwerk.de/agrar- 
umwelt/biodiversitaetsberatung

KONTAKT
Dr. Jan Freese
Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume – 
für die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (DVS)
Telefon: 0228 6845 3477
jan.freese@ble.de 

lichen Betrieben, Umweltleistungen ge-
zielt und wirtschaftlich umzusetzen. Die 
Weiterentwicklung bestehender Angebo-
te, die Kombination mit ergebnisorien-
tierten Elementen und der Austausch 
zwischen den Akteuren sind zentrale 
Hebel für mehr Wirkung in der Fläche. 

„Um die Umsetzung der Maßnahmen in 
der Praxis zu verbessern, wurden in vielen 
Bundesländern modulare und gestufte 
Systeme eingeführt.“

Zusätzlich möglich:  
„D2 Ökolandbau (Beibe-
haltung)“ bei Grünland 
240 Euro je Hektar – aber 
dann Kombiabzug bei 
B1.2: 50 Euro

wie höhere Kennartenzahlen oder die ge-
zielte Auswahl schützenswerter Arten. 
Der Erfolg dieser Maßnahmen liegt auch 
darin begründet, dass sie ergebnisorien-
tiert sind und sich gut mit anderen, auf 
Auflagen basierenden Grünlandförderun-
gen, kombinieren lassen. So entstehen 
höhere Prämien für extensiv bewirtschaf-
tetes Grünland. 

Vielfalt nutzen, Wirkung erhöhen 
Die Beispiele aus den Bundesländern zei-
gen: Modulare Programme, mehrstufige 
Maßnahmengestaltung, spezialisierte 
Maßnahmenpakete und kontinuierliche 
Beratung ermöglichen es landwirtschaft-

Alte & Neue Wege  /  Bausteine für die Agrarumwelt 
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B iologische Stationen bilden 
in NRW die Schnittstelle 
zwischen behördlichem Na-
turschutz, Flächennutzern, 
ehrenamtlichem Natur-

schutz und der Bevölkerung. Die ersten 
Biologischen Stationen wurden in den 
1970er Jahren eingerichtet, um auf regio-
naler Ebene eine professionelle Betreu-
ung wertvoller Naturschutzflächen zu or-
ganisieren. Seitdem wurde das Profil der 
Biologischen Stationen weiterentwickelt 
und bis heute mit 40 Stationen in NRW 
ein deutschlandweit einzigartiges Netz-
werk für den beruflichen Biotop- und Ar-
tenschutz geschaffen. Durch die Zuord-
nung von Biologischen Stationen zu ein-
zelnen Kreisgebieten übernehmen diese 
auf unterschiedlichen gesellschaftlichen 
und fachlichen Ebenen eine wichtige 
Funktion in der Biodiversitätsberatung in 
den Regionen.

Naturschutzberatung für den 
Erhalt der Artenvielfalt
In Nordrhein-Westfalen (NRW) engagieren sich rund 40 Biologische 
Stationen für den Erhalt der Artenvielfalt – unter anderem durch Bera-
tung von Landwirten beim freiwilligen Naturschutz, etwa im Rahmen 
des Vertragsnaturschutzes. 
Von Bernhard Arnold, Christian Chmela und Matthias Schindler

Vertragsnaturschutz im Rhein-Erft-
Kreis
Im Rhein-Erft-Kreis können landwirt-
schaftliche Betriebe seit 2004 auf Basis 
der Rahmenrichtlinien Vertragsnatur-
schutz und des Kreiskulturlandschafts-
programms am Vertragsnaturschutz teil-
nehmen. Die Biologische Station Bonn/
Rhein-Erft ist seitdem als beratende Insti-
tution und Partner der Landwirtschaft 
und des Rhein-Erft-Kreises eingebunden. 
Vorteil hierbei ist, dass aus Monitoringer-
gebnissen direkt Konzepte und Maßnah-
men zum Schutz von Tier- und Pflanzen-
arten abgeleitet werden und mit den 
passenden Instrumenten des Vertragsna-
turschutzes in die Umsetzung gebracht 
werden können. Da die landwirtschaftli-
chen Betriebe auch bei der Antragstel-
lung und während der Laufzeit der Ver-
tragsnaturschutzmaßnahmen eng durch 
die Biologische Station betreut werden, 
können zudem schnell Probleme bei der 
Umsetzung von Maßnahmen erkannt 
und Maßnahmen auf ihre Praxistauglich-
keit überprüft werden. 

(Acker-)Lebensräume für Feldvögel 
schaffen
Eine wichtige Aufgabe in der Natur-
schutzberatung ist es, die Ziele einzelner 
Fördermaßnahmen hinsichtlich ihrer 
Wirkung für Feldvögel zu erläutern und 
die landwirtschaftlichen Betriebe bei der 
Umsetzung der Maßnahmen zu unter-
stützen. Hierdurch konnte in den letzten 
zehn Jahren die Akzeptanz für Blühflä-
chen, Schwarzbrachen und Getreide-Ern-
teverzichtsstreifen erheblich gesteigert 
und so zum Beispiel gemeinsam mit den 
Nachbarkreisen eine Stabilisierung des 
Grauammerbestandes in NRW erreicht 
werden. Bei Arten wie Kiebitz, Rohr- und 
Wiesenweihe sind vor allem Gelege-
schutzmaßnahmen ein wichtiges Werk-
zeug im Artenschutz. Sie erfordern einen 
hohen Kommunikationsaufwand mit 
den Flächenbewirtschaftern, da der Zeit-
punkt der Bewirtschaftungsschritte und 

Naturschutzberatung im Vertragsna-
turschutz
Der Vertragsnaturschutz ist in NRW seit 
mehr als 30 Jahren das zentrale Instru-
ment, um in Kooperation mit der Land-
wirtschaft Naturschutzziele zu erreichen. 
Die Einbindung der Biologischen Statio-
nen in den Vertragsnaturschutz ist in den 
einzelnen Kreisgebieten unterschiedlich 
geregelt. Die Aufgaben umfassen neben 
der Identifizierung möglicher Zielflächen 
für Vertragsnaturschutzmaßnahmen und 
der Erfolgskontrolle auch die Beratung 
landwirtschaftlicher Betriebe bei der An-
tragstellung und Umsetzung. Die schon 
seit vielen Jahren bestehende Einbin-
dung der Biologischen Stationen im Rah-
men des Vertragsnaturschutzes wird 
heute im Zusammenhang mit der Bera-
tungstätigkeit anderer Institutionen wie 
der Landwirtschaftskammer als „Biodi-
versitätsberatung“ bezeichnet.

Einjährige Blühfläche mit Regio-
saatgut, angelegt im Rahmen des 
Vertragsnaturschutzes
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orte genutzt. Hierdurch waren die vielfäl-
tigen, landschaftsökologischen Funktio-
nen von Wiesen und Weiden erheblich 
unterrepräsentiert. Zudem war auf den 
meisten Grünlandflächen das Samenre-
servoir im Boden nach Jahren der inten-
siven ackerbaulichen Nutzung stark ver-
armt. Mit den ersten Verträgen im Ver-
tragsnaturschutz im Jahr 2003 wurden 
landwirtschaftliche Betriebe dabei bera-
ten, die Flächen durch gezielte Einsaaten 
von Wildkräutern mit Regiosaatgut auf-
zuwerten. Wichtige Aspekte in der Bera-
tung grünlandbewirtschaftender Betrie-
be sind auch die Abstimmung passender 
Schnittzeitpunkte, die Beweidungsinten-
sität sowie die Bekämpfung problemati-
scher Pflanzen wie dem Jakobs-Greis-
kraut. Viele der anfangs extrem artenar-
men Grünlandflächen entsprechen heu-
te dem europaweit geschützten Lebens-
raumtyp 6510 (kräuterreiche Fettwiese) 
und nehmen hinsichtlich des floristi-
schen Vollkommenheitsgrades Spitzen-
stellungen in NRW ein. 

Rettung eines Sympathieträgers
Der Feldhamster ist eine ehemals im 
Rhein-Erft-Kreis flächig verbreitete Art 
der tiefgründigen Ackerböden, deren 
Restvorkommen vor wenigen Jahren 
kurz vor dem Erlöschen standen. Zur 
Stützung letzter natürlicher Vorkommen 
hat das Land NRW seit 2017 eine Erhal-
tungszucht aufgebaut, mit deren 
Nachkommen seit 2019 Stützungs-
ansiedlungen im Rhein-Erft-Kreis 
durchgeführt werden. Dieses Pro-
jekt wäre ohne die vorherige lang-
jährige Betreuung vieler landwirt-
schaftlicher Betriebe im Vertrags-
naturschutz durch die Biologi-
sche Station und das daraus ent-
standene gute Vertrauensver-

hältnis kaum möglich gewesen. Zusam-
men mit einer positiven Begleitung 
durch die Medien, der lokalen Politik und 
der Kreisverwaltung sowie den tragfähi-
gen finanziellen Entschädigungen war 
die Bereitschaft zur Teilnahme am Ver-
tragsnaturschutz sehr groß, sodass auch 
außerhalb der Auswilderungsflächen 
rund 600 Hektar Acker feldhamster-
freundlich bewirtschaftet wurden. Der 
Erfolg einer stark wachsenden Hamster-
population wurde zusätzlich durch tro-
cken-warme Witterung begünstigt. Doch 
wie fragil diese Entwicklungen sind, ha-
ben die letzten beiden Jahre gezeigt. Na-
gerpopulationen schwanken naturge-
mäß stark, und auch die sehr feuchte 
Witterung der letzten eineinhalb Jahre 
hat sich auf den Rückgang der Popula-
tion ausgewirkt. Zudem sind einige Be-
triebe wieder aus dem Vertragsnatur-
schutz ausgestiegen, was auch auf die 
Verunsicherungen im Zusammenhang 
mit der letzten GAP-Reform, die Entwick-
lung der Preise landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse und damit die veränderte An-
bauplanung der Betriebe zurückzufüh-
ren ist. Das Ziel einer dauerhaft überle-
bensfähigen Population des Feldhams-
ters bleibt damit auch in den nächsten 
Jahren eine große gemeinsame Heraus-
forderung für Naturschutz und Landwirt-
schaft. 

KONTAKT
Dr. Bernhard Arnold, Christian Chmela,  
Dr. Matthias Schindler
Biologische Station Bonn/ Rhein-Erft e. V. 
vns.rek@biostation-bonn-rheinerft.de
Telefon: 0228 2495 799

eventuell erforderliche Schutzmaßnah-
men wie Markierung oder Auszäunen 
von Nestern abgestimmt werden müs-
sen. 

Wichtig in der Betreuung ist der regel-
mäßige Austausch mit den Betrieben 
hinsichtlich der Entwicklung der Arten-
schutzflächen. Insbesondere der aus 
ackerbaulicher Sicht gewünschte frühe 
Zeitpunkt von Mulchmaßnahmen oder 
Pflegeschnitten zur Bekämpfung un-
erwünschter Ackerwildkräuter passt 
nicht immer mit den Erfordernissen 
beim Feldvogelschutz zusammen. Zu-
dem bereiten die zum Teil komplizierten 
und wenig praxistauglichen Vorschriften 
der Förderung erhebliche Probleme bei 
der Umsetzung vieler Vertragsnatur-
schutzmaßnahmen. Mit regelmäßigen 
Beratungsgesprächen und einem guten 
Austausch zwischen Betrieben, Biologi-
scher Station und Naturschutzbehörden 
können in vielen Fällen Lösungen gefun-
den werden.

Eine besondere Herausforderung in Ge-
bieten mit fruchtbaren Ackerböden 
bleibt die aus naturschutzfachlicher 
Sicht notwendige Steigerung des Flä-
chenanteils von Artenschutzflächen so-
wie die Akquise bestimmter Flächen für 
ortstreue Arten wie Grauammer und Kie-
bitz. Das zuletzt gestiegene Prämien-
niveau bei Vertragsnaturschutzmaßnah-
men hat in einer Hochertragsregion wie 
dem Rhein-Erft-Kreis, bislang nicht zu 
einer stärkeren Nachfrage nach diesem 
Förderangebot beigetragen. 

Blütenreiche Wiesen wiederherstellen
Im Rhein-Erft-Kreis wurden bis Ende der 
1980er Jahre auch Grünlandflächen in 
Auenlagen umfangreich als Ackerstand-

Grauammer auf 
der Singwarte – 
Feldvogelart, 
deren Bestand 
von den Biologi-
schen Stationen 
überwacht wird

Feldhamster vor seinem Bau – 
 Symboltier für den Erfolg des 
 Vertragsnaturschutzes in NRW
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B randenburg hat mit Beginn 
der Förderperiode 2023 bis 
2027 der Gemeinsamen Ag-
rarpolitik (GAP) der EU als 
erstes Bundesland die ko-

operative Umsetzung von Agrarumwelt- 
und Klimamaßnahmen (AUKM) als Teil 
der Regelförderung eingeführt. Die Richt-
linie zur Förderung kooperativer Maßnah-
men zur Verbesserung des Klimaschut-
zes und der Biodiversität auf landwirt-
schaftlich genutzten Flächen trat zum 1. 
Januar 2024 in Kraft. Sie wird in der 
Landwirtschaft insgesamt sehr gut ange-
nommen. Gründe sind für Gabriele 
Stockhoff von der Agrargenossenschaft 
„Bernhagenrind e. G.“, dass sie „auf Frei-
willigkeit beruht, und dass der Förderan-
satz mit und nicht gegen die Landwirt-
schaft umgesetzt wird“. Stockhoff ist Mit-

glied der Kooperative „Hoher Fläming – 
Belziger Landschaftswiesen“. Die Attrakti-
vität der Freiwilligkeit zeige sich etwa da-
ran, dass die 2023 mit neun Beteiligten 
entstandene Kooperative 2024 bereits 17 
Mitglieder zähle (siehe dazu auch Land-
InForm 4.24). Ähnlich wird es in den wei-
teren sieben, ganz unterschiedlich zu-
sammengesetzten Kooperativen wahrge-
nommen. 

Teil der Förderung ist, dass ein Manage-
ment die beteiligten Betriebe bei der 
Verwaltung und fachlichen Ausgestal-
tung unterstützt. Das Management über-
nehmen etwa Bauern-, Landschaftspfle-
ge- oder Naturschutzverbände. „Das Ma-
nagement unserer Kooperative hat der 
Kreisbauernverband Potsdam-Mittel-
mark e. V. übernommen“, so Stockhoff. 

„Er begleitet fachlich, kalkuliert zusam-
men mit uns die Kosten und übernimmt 
die Antragsstellung und -abwicklung.“ 
Die nötigen Förderbeträge wurden von 
den Mitgliedern der Kooperative selbst 
ermittelt und mit dem Ministerium be-
sprochen. „So können Verluste annä-
hernd ausgeglichen werden.“

Flexible Nutzungspläne
Weitere Vorteile sehen Mitglieder von Ko-
operativen darin, dass Maßnahmen von 
Jahr zu Jahr angepasst werden können. 
Jana Albrecht, Landschaftsförderverein 
Oberes Rhinluch, hat das Management 
für den Zusammenschluss „Rhinbogen“ 
übernommen. Derzeit besteht dieser aus 
drei Betrieben, die auf knapp 130 Hektar 
überwiegend Vogelschutzmaßnahmen 
auf Grünland in Verbindung mit Moorbo-

Zukunftsfähig:  
landwirtschaftliche Kooperativen 
Seit 2023 fördert das Land Brandenburg landwirtschaftliche Zusammenschlüsse, 
die zum Schutz des Klimas und der Biodiversität beitragen. Es haben sich bereits 
acht sogenannte Kooperativen mit insgesamt 76 Mitgliedsbetrieben gegründet, 
die auf rund 8.500 Hektar Maßnahmen umsetzen.
Von Christine Kalb
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versität, die zu den Bedürfnissen der 
Landwirtschaft passen. 

Die Kooperative „Blumenthal“ ist 2024 
gestartet. Das Management hat die Ag-
rarberaterin Lisa Lemke übernommen, 
die den Landschaftspflegeverband Prig-
nitz-Ruppiner Land e. V. in der Koordina-
tion der Maßnahmen maßgeblich unter-
stützt. Beteiligt sind sechs Betriebe mit 
einer Fläche von fast 550 Hektar. Sie füh-
ren vor allem Maßnahmen auf dem 
Acker durch. Geplant ist etwa, die Feldflä-
chen mit verschiedenen Kulturen zu 
unterteilen und gleichzeitig die Wirt-
schaftlichkeit zu bewahren. Außerdem 
sollen Gassen mit blühenden Untersaa-
ten begrünt werden, beispielsweise mit 
großkörnigen Leguminosen. Speziell für 
Rebhühner soll die sogenannte Göttinger 
Mischung eingesät werden, deren ein- 
und mehrjährige Blütenpflanzen den Be-
dürfnissen des selten gewordenen Vogels 
entsprechen.

Überregionaler Testlauf 
Modell steht auch die Anfang 2024 mit 
250 Hektar und sechs Mitgliedern gestar-
tete Kooperative „Oderbruch“: Sie ist Teil 
des deutschlandweiten Projekts „MoNa-
Ko“ unter der Leitung des Deutschen 
Bauernverbandes. In vier Modellregionen 
sollen das kooperative Modell in der Pra-
xis erprobt werden, um daraus Hand-
lungsempfehlungen für die Weiterent-
wicklung der Agrarförderung ab 2028 zu 
entwickeln. 

Insgesamt stellt Brandenburg von 2022 
bis 2029 rund 32 Millionen Euro für die 
Kooperativen zur Verfügung. Ein vorläufi-
ges Fazit der geförderten Zusammen-
schlüsse ist das Selbstverständnis: Wir 
können Landwirtschaft und Umwelt-
schutz! „Die Zusammenarbeit hat zudem 
die Effekte, dass Landwirte überhaupt 
wieder bereit sind, Agrarumweltmaßnah-
men durchzuführen, sie insgesamt mehr 
Maßnahmen umsetzen und eine gute 
Stimmung herrscht“, sagt Stockhoff von 
der Kooperative Hoher Fläming – Belziger 
Landschaftswiesen. 

Zusammenarbeit in der Kooperative 
passgenaue Maßnahmen entwickelt 
werden, unabhängig davon, ob ein Be-
trieb konventionell oder ökologisch wirt-
schaftet.

Olivia Kummel vom Verein für Land-
schaftspflege Potsdamer Kulturland-
schaft e. V. ist für das Management der 
Kooperative „Grubener Kulturlandschaft 
& Glindower Platte“ verantwortlich. Inzwi-
schen beteiligen sich 14 Betriebe. Im Jahr 
2025 werden Maßnahmen auf knapp 
750 Hektar umgesetzt. Dabei stehen vor 
allem der Schutz von Moorböden sowie 
der von Insekten und Wiesenbrütern, 
beispielsweise dem Kiebitz, im Fokus. 
Kummel sieht Vorteile darin, dass Maß-
nahmen gemeinsam besprochen wer-
den – sowohl im Kooperativenteam, als 
auch in Einzelbesprechungen. „Am Ende 
steht ein Workshop mit den beteiligten 
Betrieben, aus dessen finalen Ergebnis-
sen am 15. Dezember der Antrag für das 
Folgejahr gestellt wird.“ Kummel betont: 
„Zudem honorieren die Landwirte die 
Übernahme des Antragswesens sehr, 
denn vielen wäre das sonst zu kompli-
ziert. Erst über die Richtlinie sind die Be-
triebe wieder an Bord bei der Umset-
zung von AUKM.“

Mit „Smart Fences“ Gelege schützen
Die Kooperative „Grubener Kulturland-
schaft & Glindower Platte“ setzt mit Er-
folg niederwilddurchlässige „Smart Fen-
ces“ für den Vogelschutz ein. Dafür wird 
sie vom Naturschutzfonds Brandenburg 
gefördert. Die Zäune werden in Koopera-
tion mit Ehrenamtlichen vom Natur-
schutzbund NABU angelegt und kontrol-
liert. Denn eine regelmäßige Pflege ist 
wichtig: Nur, wenn das Gras unter den 
Litzen niedrig gehalten wird, schützen 
sie vor Raubtieren. Da Ornithologen der 
NABU-Ortsgruppe Potsdam bereits vor 
Beginn der Maßnahme der Kooperative 
den Bestand an Kiebitzen gezählt haben, 
lassen sich die Bruterfolge vergleichen. 
Im Jahr 2023 wurden für die Fläche 
„Schlangenbruch“ sieben Bruten und 
sechs flügge Jungvögel dokumentiert. 
2024 waren es 20 Bruten und mindes-
tens 16 flügge Jungvögel. „Das ist ein 
schöner Erfolg für die Landwirte, 
den NABU und den Deutschen 
Verband für Landschaftspflege 
(DVL)“, sagt Kummel. 

Die Kooperative beteiligt sich 
als Modellregion am soge-
nannten „KoMBI“-Projekt. Dar-
in erproben und entwickeln 
der WWF, der DVL und Part-
ner in mehreren Bundeslän-
dern spezialisierte Maßnah-
men zum Schutz der Biodi-

KONTAKT
Irene Kirchner
Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV) 
Telefon: 0331 866-7620
irene.kirchner@mleuv.brandenburg.de
https://mleuv.brandenburg.de/mleuv/de/ 
service/foerderung/landwirtschaft/foerderung-
kooperativer-massnahmen-klimaschutz/

denschutz umsetzen. Die Kooperativen 
arbeiten mit Nutzungsplänen. So auch 
die Kooperative Rhinbogen: „Wir haben 
im Rahmen der Kooperative, eine ‚Oder-
Maßnahme‘ integriert. Das ist wertvoll, da 
wir abhängig von Witterungsbedingun-
gen entscheiden können, was wir durch-
führen.“ Die Behörden haben zuge-
stimmt, als Alternative zur Mahd das 
„Mulchen mit Spezialtechnik“ zuzulassen. 
„In Ausnahmefällen können wir Mulchen. 
Damit erhalten wir eine gewisse Flexibili-
tät“, so Albrecht. 

Die für Agrarumweltmaßnahmen zustän-
dige Referatsleiterin im MLEUV, Irene 
Kirchner, beurteilt die Förderung der Ko-
operativen positiv: „Insbesondere der An-
satz, dass die Landwirte bei Konzept und 
Durchführung von Umweltmaßnahmen 
beteiligt werden, stellt eine neue Qualität 
dar. Bei der Höhe des Ausgleichs für die 
Maßnahmen können betriebswirtschaft-
liche Gegebenheiten besser berücksich-
tigt werden.“ Zudem könnten durch die 

Durch Koopera-
tive geschütztes 
Kiebitzgelege
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M it Beginn der neuen För-
derperiode wurde das 
bisherige Greening durch 
anspruchsvollere Maß-
nahmen ersetzt – die 

Öko-Regelungen (ÖR). Die ÖR 5 (Ergeb-
nisorientierte extensive Bewirtschaftung 
von Dauergrünlandflächen mit Nachweis 
von mindestens vier regionalen Kennar-
ten) basiert auf erprobten Ansätzen. Sie 
wurde bereits in früheren Förderperio-
den in mehreren Bundesländern – etwa 
in Baden-Württemberg, Niedersachsen 
und Bayern – erfolgreich als Agrarum-
welt- und Klimamaßnahme (AUKM) an-
geboten. 

Sie ist die einzige ergebnisorientierte 
Öko-Regelung: Auf detaillierte Bewirt-
schaftungsvorgaben wird verzichtet; 
stattdessen steht das Ergebnis, also der 
Erhalt der Kennarten auf der Fläche, im 
Mittelpunkt. Von Beginn an übertraf sie 
als einzige Öko-Regelung die Planzahlen 
des Bundesministerium für Landwirt-
schaft, Ernährung und Heimat: 2023 wur-
de sie zu 72 Prozent überzeichnet, 2024 
sogar um 170 Prozent. Die hohe Nachfra-
ge zeigt, wie gut das Konzept in der Pra-
xis ankommt und wie groß das Interesse 
an flexiblen Förderangeboten sein kann.

Attraktive Bedingungen für die Praxis
Ein großer Vorteil liegt in der Einjährig-
keit der Maßnahme. Bei AUKM bindet 
sich der Landwirt für fünf Jahre und 
muss gegebenenfalls die Förderung für 
alle Jahre zurückzahlen, wenn die Zu-
wendungsvoraussetzungen nicht mehr 
erfüllt werden können oder die Fläche 
aus der Pacht fällt. Die Einjährigkeit senkt 
die Eintrittsschwelle und trägt gemein-
sam mit der Vergütung zur hohen Inan-
spruchnahme bei. 

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass es für die 
Maßnahme keine Auflagen zur Bewirt-

schaftung oder zum Tierbesatz gibt. Die 
Kennarten müssen gefunden und nach-
gewiesen werden; ansonsten kann der 
Landwirt frei entscheiden, wie er seine 
Fläche bewirtschaftet. Es gibt keine Vor-
gaben zu Bewirtschaftungsterminen 
oder zur Düngung; wichtig ist allein der 
Erhalt der Kennartenvielfalt. So kann die 
Bewirtschaftung besser in die betriebli-
chen Abläufe integriert oder an die Wit-
terung angepasst werden. Weiterhin kön-
nen bis zum 30. September jeden Jahres 
Flächen sanktionsfrei aus der Beantra-
gung genommen werden. Auch dies 
nimmt vielen die Angst vor hohen Rück-
forderungen und trägt zur Akzeptanz der 
Maßnahme bei. 

Unterschiedliche Umsetzung in den 
Bundesländern
Die praktische Umsetzung der Maßnah-
me erfolgt in den einzelnen Bundeslän-
dern sehr vielfältig. Jedes Bundesland hat 
einen eigenen Kennartenkatalog aufge-
stellt. Das ist fachlich in Ordnung, wurde 
aber in den Bundesländern unterschied-
lich umgesetzt. In der Mehrzahl der Bun-
desländer enthält der Kennartenkatalog 
zwischen 30 und 40 Kennarten und 
-gruppen; in Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern und Brandenburg 
dagegen zwischen 70 und 80 Kennar-
ten- und -gruppen. Ziel eines solchen Ka-
talogs sollte sein, ein möglichst breites 
Spektrum von typischen, kennzeichnen-
den Arten oder Artengruppen des Exten-
sivgrünlandes abzubilden. Nicht die An-
zahl, sondern der Zeigerwert der Arten 
beziehungsweise Artengruppen macht 
die Qualität aus. Zu oft sind Nässezeiger 
dabei, die auf landwirtschaftlich bewirt-
schaftbaren Flächen nicht vorkommen, 
etwa Sumpfständelwurz oder Trollblume. 
Des Weiteren finden sich in einigen Lis-
ten ungeeignete Allerweltsarten wie 
Spitzwegerich, Buschwindröschen oder 
Gänseblümchen. 

Wenn wiederum naturschutzfachlich 
wertvolle Arten in den Katalogen domi-
nieren, fallen viele langjährig extensiv be-
wirtschafteten Flächen aus der Förde-
rung. Hier wäre mehr Augenmaß gefragt. 
Die ÖR 5 war als Einstiegsmaßnahme ge-
dacht, nicht als anspruchsvolle Natur-
schutzmaßnahme, die botanisches Fach-
wissen voraussetzt.

Apps mit Tücken – und Potenzial 
Auch zum Nachweis der Kennarten gibt 
es in den Ländern unterschiedliche Vor-
gaben. Während Thüringen bereits 2023 
zum Start der neuen ÖR den Nachweis 
mittels georeferenzierter Fotos über eine 
App zur Pflicht machte, ist in anderen 
Bundesländern auch 2025 noch die Ab-
gabe in Papierform möglich. Inzwischen 
nutzen die meisten Länder eigene Apps – 
mit teilweise erheblichen Unterschieden 
in Bedienfreundlichkeit und Vorgehens-
weise: In Bayern macht der Nutzer ein 
Foto von der Pflanze, die App erkennt die 
Art und ordnet sie der Fläche zu. In Thü-
ringen ist es umgekehrt: Der Landwirt 
wählt die Pflanze aus, macht ein Bild und 
schickt dieses dann in die Cloud zur 
Überprüfung der Art. Dabei wird zusätz-
lich noch der Standort erkannt und ge-
gebenenfalls bestätigt. Je nach Mobil-
funkabdeckung kann dies länger dauern 
oder sogar erst mit WLAN im Büro erfol-
gen. Die Rückmeldung erfolgt teils nach 
Stunden, teils erst nach Wochen. Sollte 
die Art als nicht übereinstimmend einge-
stuft werden, muss der Nutzer erneut auf 
die Fläche. 

Der Erfassungsaufwand schwankt damit 
je nach Bundesland stark und hängt auch 
von der Funktionalität der jeweiligen App 
ab. In Thüringen etwa gab es im Jahr 
2023 Probleme mit der Bedienbarkeit der 
App, sodass nach Protesten durch die 
landwirtschaftlichen Verbände die Doku-
mentation in Papierform nochmals zuge-

Ergebnisorientiert, flexibel,  
erfolgreich – warum die  
Öko-Regelung 5 so gut ankommt
Die Öko-Regelung 5 hat sich als erfolgreiche Fördermaßnahme im 
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik etabliert. Warum wird sie 
so gut angenommen und welche Herausforderungen gibt es?
Von Simone Hartmann
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lassen wurde. Auch im darauffolgenden 
Jahr verlief nicht alles reibungslos, sodass 
unter Thüringer Landwirten der Spruch 
„Bananensoftware – die reift beim Kun-
den“ die Runde machte. 

Ebenso ist der Zeitpunkt, bis zu dem An-
tragstellende die Nachweise erbracht ha-
ben müssen, in den Bundesländern 
unterschiedlich definiert. In Bayern etwa 
sollen die Nachweise bis zum 31. August 
vorliegen, in Baden-Württemberg bis 
zum 22. September, in Hessen bis zum 
30. September und in Sachsen bis zum 
15. Oktober eines Jahres. 

Auch bei den Kontrollen geht jedes Bun-
desland unterschiedlich vor: Während in 
Thüringen jedes Jahr 100 Prozent aller 
Flächen aktiv eingereicht werden müs-
sen, erfasst der Landwirt in anderen Bun-
desländern zwar alles per App oder auf 
dem Papier, braucht es aber nur auf An-
forderung einreichen. Nicht nur Landwir-
te, die in mehreren Ländern Flächen be-
wirtschaften und Anträge stellen, fragen 
sich, warum es bei einer bundesweiten 
Maßnahme so viele Varianten gibt. 

Anreize in Gefahr? 
Die Prämienhöhe für ÖR 5 betrug 2023 
und 2024 jeweils 240 Euro pro Hektar, 
zuzüglich Zuschlägen aufgrund der 
Nichtausschöpfung der anderen Öko-Re-
gelungen. 2025 sinkt der Einheitsbetrag 
für die Maßnahme auf 225 Euro, ab 2026 
sogar auf 210 Euro. Das Herabsetzen der 
Prämienhöhen wurde mit „Lerneffekten“ 
begründet, was fachlich aber kaum halt-
bar ist. Schließlich ändert sich an der 
Umsetzung und Nachweisführung über 
die Jahre nichts. Während die Lohnkos-
ten und Sozialabgaben in den Betrieben 
jährlich steigen, sinkt somit der Anreiz. 
Um die Anreizwirkung wieder zu erhö-
hen, sollte bundesweit darüber nachge-
dacht werden, den jährlichen 100-pro-
zentigen Nachweis auf allen Flächen zu 
verringern. Bayern und Niedersachsen 
gehen hier schon den ersten Schritt: In 
diesen Ländern ist ab 2025 der Nachweis 
auf Flächen, die bereits im Vorjahr per 
App dokumentiert wurden, nur noch alle 
zwei Jahre notwendig. 

Erfolgsmodell mit Ausbaubedarf 
Trotz aller Unterschiede: Die Öko-Rege-
lung 5 unterstützt maßgeblich die wirt-
schaftliche Stabilisierung extensiver 
Grünlandsysteme, die eine hohe Bedeu-
tung für die Biodiversität haben. Hinzu 
kommt, dass bereits in einigen Bundes-
ländern aufgrund fehlender (Kofinanzie-
rungs-)Mittel weniger AUKM als in der 
vergangenen Förderperiode angeboten 
werden. Hier sorgt die ÖR 5 dafür, dass 
das ökologisch wertvolle Extensivgrün-
land weiterhin nachhaltig genutzt wird. 

Der Erfolg der Öko-Regelung 5 zeigt, dass 
es sich lohnt, neue Wege einzuschlagen: 
Die ergebnisorientierte und flexible Maß-
nahme motiviert Landwirte zur extensi-
ven Bewirtschaftung und zum Erhalt ar-
tenreichen Grünlands. 

KONTAKT
Simone Hartmann
Deutscher Grünlandverband e. V.
s.hartmann@gruenlandverband.de

Bei der Öko-Regelung 5 können 
Kennarten wie die Flockenblume 
per App erkannt werden.
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M it der Reform der Ge-
meinsamen Agrarpolitik 
(GAP) ab 2023 setzte die 
Europäische Union ambi-
tionierte Ziele: Die Land-

wirtschaft soll ökologischer und nachhal-
tiger werden und gleichzeitig verlässliche 
sowie stabile Rahmenbedingungen bis 
zum Jahr 2027 erhalten. Unter dieser Prä-
misse wurde die sogenannte Weideprä-
mie als „gekoppelte Einkommensstüt-
zung für den Sektor Schaf- und Ziegen-
fleisch“ wieder eingeführt. Bereits 2005 
von der EU abgeschafft, ist sie seit 2023 
wieder als bundesweite Maßnahme in 
Kraft. Zuvor unterstützten lediglich ein-
zelne Bundesländer wie Thüringen oder 
Niedersachsen mit Landesprämien ihre 
Schafhalter. 

Strukturen und Herausforderungen in 
der Praxis
Trotz der Wiedereinführung steht die 
Schafhaltung in Deutschland weiterhin 
unter erheblichem wirtschaftlichen 
Druck. Gerade Wanderschäfer können 
ohne Fördermittel kaum überleben. 

Die Betriebssituationen und -rahmenbe-
dingungen sind sehr unterschiedlich. Be-
triebszweigauswertungen zeigen deutli-
che Unterschiede je nach Bundesland, 
betrieblicher Ausrichtung oder Manage-
ment. Auch die Flächenausstattung, die 
wiederum die Höhe der Flächenprämie 
beeinflusst, variiert ebenso stark. Was alle 
verbindet: Einkommens- und Gewinnla-
ge sind angespannt und werden durch 
geringe Eigenentlohnung kompensiert, 
um eine negative Bilanz in der Vollkos-
tenrechnung zu vermeiden.

Insgesamt stellen bei den meisten Betrie-
ben Fördermittel aus 1. und 2. Säule der 
GAP mehr als die Hälfte der Gesamterlö-
se dar. Dieser Beitrag zum Betriebsein-
kommen unterstützt die Betriebe somit 
in ihrer wirtschaftlichen Lage und damit 
auch in ihrer persönlichen Situation – 
Stichwort „mental health“. Vertragsnatur-
schutzmaßnahmen sind hinsichtlich des 
Betriebseinkommens jedoch ambivalent: 
Sie dienen per Definition dem Ausgleich 
von Erschwernissen und Aufwendungen, 
die in der Naturschutzarbeit mit Schafen 
zu leisten sind, verbessern in der Regel 

aber nicht das Betriebseinkommen.

Ein weiterer Kostenpunkt ist die Wolle: 
Als nachhaltiger Rohstoff findet sie kaum 
noch Absatz, und die Schurkosten wer-
den meist nicht gedeckt. Zwar wirken die 
hohen Lammpreise der letzten Monate 
stabilisierend auf die Einkommen, doch 
es besteht die Sorge, dass Verbraucher 
Lammprodukte bald als Luxusgut be-
trachten. 

Hinzu kommt die Berechnung der zu-
letzt stark gestiegenen Krankenkassen-
beiträge. Diese erfolgt auf Basis des soge-
nannten Standardeinkommens – einem 
pauschalen Wert, der mit dem tatsächli-
chen Einkommen vieler Schäfereien 
nichts zu tun hat. In der Folge zahlen vie-
le Schäfer Beiträge, die ihrem Einkom-
men nicht angemessen sind.

Effekte und Herausforderungen der 
gekoppelten Prämie
Die gekoppelte Prämie hat positive Effek-
te: Sie hat bestehende Betriebe zukunfts-
sicherer aufgestellt und den einen oder 
anderen Jungschäfer ermutigt, den 

Gekoppelte Direktzahlungen  
für Schafe und Ziegen – was hat 
es gebracht und was fehlt?

Seit 2023 unterstützt die gekoppelte Einkommensstützung für Mutterschafe 
und -ziegen Betriebe in Deutschland. Wie effektiv ist die Prämie und was 
braucht die Branche, um nachhaltig zu wirtschaften?
Von Ruth Schrick-Richter und Christine Mittermeier

Schwarzkopf Schafe 
der Schäferei Schrick 
zur Pflege von arten
reichem Grünland.
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Sprung in die Selbstständigkeit zu wa-
gen. Einmal aufgegebene Herden und 
Betriebe werden jedoch nicht mehr akti-
viert. Auch gestiegene Produktionskosten 
im Bereich Futtermittel und Tierarzt wur-
den teils aufgefangen. Gleichzeitig steht 
der finanzielle Vorteil jedoch einem ho-
hen Bürokratie- und Zeitaufwand sowie 
einem erheblichen Sanktionsrisiko 
gegenüber. 

Die Fördervoraussetzungen umfassen – 
neben der Tierhaltung an sich – auch die 
Einhaltung der Vorschriften zur Kenn-
zeichnung und die Registrierung der Tie-
re in verschiedenen Portalen. Alle Mutter-
schafe und -ziegen ab acht Monaten 
müssen eine individuelle Ohrmarke als 
Kennzeichnung besitzen. Die Führung 
eines Bestandsregisters in digitaler oder 
Papierform war schon zuvor verpflich-
tend, jedoch weichen die Fristen zur Ein-
reichung bei Verwaltungsbehörden von 
anderen wichtigen Fristen ab. Die Folge: 
Der Überblick geht schnell verloren. Hin-
zu kommt, dass Änderungen im Tierbe-
stand während des vorgeschriebenen 
Haltungszeitraums – etwa durch gerisse-
ne oder gestohlene Schafe oder Tierseu-
chen – zu zusätzlichem Zeit- und Verwal-
tungsaufwand führen, da ein erneutes 
Einscannen der ganzen Herde notwen-
dig wird. Selbst verlorene oder herausge-
eiterte Ohrmarken können ein Sanktions-
risiko darstellen. Da hierbei die Umstän-
de fast nie mutwillig herbeigeführt wer-

den, wäre eine Anhebung der Sanktions-
grenzen ein positives Signal.

Ursprünglich als Vereinfachung geplant, 
sorgte zudem die Definition der „Zucht-
reife“ zum Jahresbeginn 2025 für Verwir-
rung. Obwohl die gekoppelten Tierprä-
mien zur 1. Säule zählen, liegt die Zustän-
digkeit für die Anwendung und Ausle-
gung der GAP-Direktzahlungsverordnung 
bei den Ländern. Diese legten die Defini-
tion teils unterschiedlich aus, was zu Ver-
unsicherung unter den Schafhaltern – 
und auch in der Verwaltung – führte. 

Schafe und biologische Vielfalt gehen 
Hand in Hand
Die ökologische Bedeutung der Schaf-
haltung geht weit über ökonomische As-
pekte hinaus. Schafe bringen als „Biodi-
versitätstaxis“ Pflanzensamen, Reptilien 
und Insekten über weite Strecken. So 
werden bereits verinselte Lebensräume 
oder seltene Biotope vernetzt. Zudem 
werden Neophyten zurückgedrängt und 
Naturschutzgebiete entstehen oder wer-
den erhalten. Weiterhin werden nicht nur 
regionale Lebensmittel erzeugt und die 
Kulturlandschaft gepflegt, sondern auch 
die Genetik alter Haustierrassen gerettet.

Profit auch für andere
Von einer wirtschaftlich stabilen Schaf-
haltung profitieren nicht nur die Betriebe 
selbst. Schäfereien erbringen als Primär-
produzenten wertvolle ökologische 

KONTAKT
Ruth Schrick-Richter 
Bundesverband Berufsschäfer e. V.
info@berufsschaefer.de

Christine Mittermeier
Agrarbüro Mittermeier
agrarbuero-mittermeier@t-online.de

Dienstleistungen, die aktuell nicht ange-
messen gewürdigt werden. Gleichzeitig 
werden Unternehmen aus Industrie und 
Gewerbe mit der Forderung zur Nachhal-
tigkeitsberichterstattung konfrontiert. 
Mit dieser Berichterstattung soll eine 
Grundlage dafür geschaffen werden, dass 
Nachhaltigkeitsaspekte in Finanzie-
rungs-, Investitions- und Konsument-
scheidungen stärker berücksichtigt wer-
den. Kooperationen mit Schäfereien 
könnten den betroffenen Unternehmen 
dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu 
erfüllen. Bislang wird dieses Potential je-
doch kaum ausgeschöpft. Eine engere 
Zusammenarbeit zwischen Schäfereien 
und Unternehmen bietet daher noch 
Chancen für beide Seiten.

Zukunftsperspektiven für  
die Schäferei
Die gekoppelte Prämie ist ein unverzicht-
barer Baustein für erwerbsmäßige Schä-
fereien im Haupt- und Nebenerwerb. Sie 
dient jedoch nicht nur der wirtschaftli-
chen Stabilität des Einzelbetriebs, son-
dern fördert gleichzeitig die extensive Be-
weidung, die typisch für diese Art der 
Tierhaltung ist. Diese Form der Bewei-
dung – in Zusammenarbeit mit intensiv 
wirtschaftenden Höfen wie Ackerbaube-
trieben – sollte als wichtiger Beitrag zu 
nachhaltiger landwirtschaftlicher Nut-
zung sowie dem Erhalt und der Schaf-
fung von Biodiversität und Landwirt-
schaftsflächen mit hohem Naturwert 
(High Nature Value) anerkannt werden. 
Auch im Hinblick auf die EU-Wiederher-
stellungsverordnung und der dazu von 
Deutschland vorzulegenden Maßnah-
men sollte dies berücksichtigt werden.

Impulse für die GAP nach 2027
Ansatzpunkte für die Förderung im Rah-
men der GAP nach 2027 gibt es viele: 
Entbürokratisierung und Zweckgebun-
denheit sind nur zwei Beispiele. Ebenso 
sollten die gesellschaftlichen Erwartun-
gen an öffentliche Leistungen der Land-
wirte und Tierhalter einkommenswirk-
sam sein. Denn klar ist: Zum Nulltarif 
geht das schon aus betriebswirtschaftli-
cher Sicht nicht. 

Fjordlandschafe der  
Schäferei Wree bei der 
 Naturschutzbeweidung 
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Wilde Weiden als Chance für 
 Agrarlandschaft und Biodiversität 

Wilde Weiden gelten als vielversprechendes Ins-
trument, um die Artenvielfalt in der Agrarland-
schaft zu fördern – wie das gelingt und welche 
Voraussetzungen dafür nötig sind.
Von Edgar Reisinger

N atur- und Artenschutz be-
finden sich weltweit in einer 
Krise. Besonders alarmie-
rend sind die starken Be-
standseinbrüche von früher 

weit verbreiteten Arten wie Star, Feldler-
che, Goldammer, Schmetterlingen und 
Wildbienen. Doch es gibt Hoffnung: Dort, 
wo naturnahe und großflächige, zumeist 
ganzjährige Weidesysteme – sogenannte 
„Wilde Weiden“ – eingeführt wurden, zei-
gen sich messbare Erfolge. Diese reichen 
von der Rückkehr verschwundener Arten 
bis hin zur Wiederherstellung ökologi-
scher Funktionen in der Kulturlandschaft.

Rahmenbedingungen für erfolgreiche 
Wilde Weiden
Wilde Weiden zeichnen sich durch eine 
Kombination naturschutzfachlicher und 
landwirtschaftlicher Anforderungen aus: 

 • Niedriger Besatz: Üblich sind zwischen 
0,2 und 0,5 Großvieheinheiten (GVE) 
pro Hektar (ha).

 • Großflächigkeit: Ideal sind Flächen 
über 20 ha, besser ab 100 ha, unter Ein-
schluss von Landschaftselementen wie 
Wald, Gebüsche, Gewässerufer oder 
Quellen. 

 • Lange Weidesaison: Eine ganzjährige 
Beweidung mit geringer Zufütterung 
in der Vegetationsruhe oder in Notzei-
ten ist anzustreben.

 • Robuste Rassen: Eingesetzt werden 
sollten robuste, große Weidetiere wie 
Rinder, Pferde oder Wasserbüffel.

 • Gezielter Medikamenteneinsatz: Auf 
prophylaktische Parasitenbehandlung 
wird verzichtet, die Parasitenbekämp-
fung erfolgt nur bei sichtbarem Be-
fund.

Rinder an der 
Waldnaab

Erprobte Erfolge für Fauna und Flora
In der Oranienbaumer Heide in Branden-
burg zeigt sich eindrucksvoll, welches 
Potenzial Wilde Weiden haben. Auf 
einem ehemaligen Truppenübungsplatz 
mit Heiden, basenreichen Sandrasen und 
Silbergras-Pionierfluren auf Binnendü-
nen weiden auf über 800 ha Heckrinder 
und Konikpferde. Hier konnten Bestands-
zuwächse gefährdeter Vogelarten wie 
Ziegenmelker, Wiedehopf, Wendehals 
und Heidelerche um bis zu 1.000 Prozent 
beobachtet werden. Die Zunahme der 
Pflanzenartendichte lag bei 100 Prozent, 
wobei besonders die gefährdeten Zielar-
ten des Offenlandmanagements profi-
tierten. 

Auch im Alperstedter Ried in Thüringen 
zeigt sich eine positive Entwicklung. In 
einem nur noch in Restbeständen erhal-
tenen Kalkniedermoor waren die Auswir-
kungen der Wiedervernässung und ganz-
jährigen extensiven Beweidung auf die 
botanische Artenvielfalt nach acht Jah-
ren erheblich. Auf der über 100 ha gro-
ßen Fläche wurden 37 Pflanzenarten 
erstmals oder erneut nachgewiesen. Ver-
antwortlich dafür war mit hoher Wahr-
scheinlichkeit die extensive Beweidung. 
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Auch eine positive Entwicklung der be-
sonders geschützten Fauna-Flora-Habi-
tat-(FFH-)Lebensraumtypen konnte 
durch die Beweidung festgestellt wer-
den. Besonders der Lebensraumtyp Ma-
gere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) 
konnte sich durch Beweidung nicht nur 
stabilisieren, sondern seine Flächenkulis-
se sogar vervielfachen. 

Fördervorschläge für die GAP – drei 
zentrale Bausteine
Um Wilde Weiden großflächig etablieren 
zu können, braucht es gezielte Förder-
bausteine. In Anlehnung an das Buch 
„Die Rückkehr der großen Pflanzenfres-
ser“ lassen sich drei zentrale Hebel identi-
fizieren: 

1. Neue Ökoregelung „Weidegang für 
Rinder und Pferde“
Eine neue Ökoregelung innerhalb der 
ersten Säule der GAP sollte unterschiedli-
che Formen der Beweidung gezielt för-
dern. Für die Freilandhaltung von Rin-
dern, einschließlich Milchkühen, mit 
einer Weidedauer von mindestens vier 
Monaten pro Jahr, wird eine jährliche 
Prämie von 250 Euro je ha vorgeschla-
gen. Für die ganzjährige Weidehaltung 
mit einer maximalen Besatzdichte von 
1,0 GVE je ha sollte die Prämie 350 Euro 
je ha pro Jahr betragen. Für die extensive, 
ganzjährige Beweidung nach dem Kon-
zept der „Wilden Weiden“, mit einem Be-
satz von 0,3 bis 0,6 GVE je ha, wird eine 
Jahresprämie von 450 Euro je ha als an-
gemessen erachtet.

2. Ausbau der Agrarumwelt- und Klima-
maßnahmen (AUKM)
Künftig sollten im Rahmen der AUKM 
bundesweit Maßnahmen zur extensiven, 
ganzjährigen Standweide mit großen 
Weidetieren wie Rindern, Wasserbüffeln 

SERVICE
Die Rückkehr der großen 
Pflanzenfresser, Sebastian 
Brackhahne und Klaus Hack-
länder, oekom Verlag 2025
Naturnahe Beweidung und 
 Natura 2000, Margret Bunzel-
Drüke und andere, ABU 2019

KONTAKT
Edgar Reisinger
Taurus consult, Jena
edgar.reisinger@gmail.com

Auch die Ohrmarkenpflicht für Kälber 
stellt in extensiven Haltungssystemen 
eine Herausforderung dar. Das EU-Recht 
erlaubt mit entsprechender Begründung 
Ausnahmen von der Sieben-Tage-Frist. 
Diese Option sollte in Deutschland 
grundsätzlich in naturnahen Weideland-
schaften möglich sein.

Darüber hinaus braucht es finanzielle 
Unterstützung von Weideinfrastruktur 
und Planungshilfen – etwa für Zäune, 
Strom- und Wasserversorgung, Fanganla-
gen, Unterstände und Herdenschutz. 

Wiederherstellungsverordnung als 
Hebel
Hoffnung für die Weiterentwicklung des 
Weidemanagements bietet die kürzlich 
von der EU verabschiedete Wiederher-
stellungsverordnung. Ziel der Verord-
nung ist es, die ökologische Leistungsfä-
higkeit der europäischen Ökosysteme 
nicht nur zu erhalten, sondern auch be-
reits geschädigte oder zerstörte Lebens-
räume wieder in einen guten Zustand zu 
versetzen. Vor dem Hintergrund, dass vie-
le FFH-Lebensraumtypen im Grünland 
langfristig auf eine extensive Beweidung 
angewiesen sind, liegt es nahe, im Zuge 
der Umsetzung der Wiederherstellungs-
verordnung ein bundesweites, ökono-
misch attraktives Förderangebot für Wil-
de Weiden zu schaffen. Nur so lässt sich 
das Potenzial dieser naturnahen Bewirt-
schaftungsform flächendeckend er-
schließen.

Wilde Weiden als Zukunftsmodell
Kleinteilige Maßnahmen konnten den 
Verlust der Biodiversität bislang kaum 
bremsen. Wirkungsvoller ist es, natürliche 
Prozesse zuzulassen – insbesondere 
durch die Beweidung mit großen Pflan-
zenfressern. Wilde Weiden bieten hier 
einen gangbaren, erprobten Weg für 
Landwirtschaft und Naturschutz unter 
der Voraussetzung, dass die Honorierung 
der ökologischen Leistung nachhaltig 
einkommenswirksam ist. 

und Pferden angeboten werden. Insge-
samt sollten mindestens 800 Euro je ha 
über die erste und die zweite Säule der 
GAP als Prämie zur Verfügung stehen. 
Die Grundlange hierfür können be-
stehende Programme der Bundesländer 
bilden, welche bereits großflächige Be-
weidungen fördern: So bietet Nieder-
sachsen im Rahmen der AUKM „Beson-
dere Biotoptypen – Beweidung“ eine För-
derung von mindestens 390 Euro je ha 
an, ergänzt um einen Zuschlag für Ganz-
jahresbeweidungen von 81 Euro je ha. 
Nordrhein-Westfalen fördert im Vertrags-
naturschutz „Extensive ganzjährige Groß-
beweidungsprojekte“ in Höhe von 510 
Euro je ha. Auch Rheinland-Pfalz und 
Thüringen bieten hierzu Maßnahmen an. 
Die Maßnahmen sollten selbstverständ-
lich mit der ersten Säule kombinierbar 
sein, dies ist gegenwärtig nicht in allen 
Bundesländern so.

3. Dauerhafte Umwandlung von stand-
ortsensiblem Ackerland in Grünland
Ein dritter Förderbaustein ist die dauer-
hafte Umwandlung von standortsensi-
blem Ackerland in Grünland – besonders 
in Auen, Mooren und potenziellen 
Feuchtgebieten. Viele Bundesländer ha-
ben bereits entsprechende Programme 
zur Umwandlung von Acker- in Dauer-
grünland aufgelegt. Dennoch sollte künf-
tig stärker darauf geachtet werden, diese 
Programme gezielt auf die Schaffung 
Wilder Weiden auszurichten. Die Höhe 
der Förderung kann sich dabei an be-
stehenden Maßnahmen orientieren: Es 
gibt Angebote zur dauerhaften Um-
wandlung von Ackerland in extensives 
Grünland in den Bundesländern, die über 
die fünf Jahre insgesamt 10.000 bis 
15.000 Euro je ha gewähren – eine Sum-
me, die aber aufgrund des Wertverlustes 
für Landwirte und Eigentümer nicht at-
traktiv ist.

Flankierende Maßnahmen für  
die Praxis
Zusätzlich zu den genannten Förder-
maßnahmen braucht es rechtliche Klar-
heit und investive Unterstützung, damit 
Wilde Weiden praxistauglich umgesetzt 
werden können.

Ein zentrales Thema ist die rechtssichere 
Umsetzung des Kugelschusses auf der 
Weide. Obwohl er seit 2011 nach EU-
Recht möglich ist, wird er auf regionaler 
Ebene von den zuständigen Veterinärbe-
hörden oft nicht oder nur mit praxisfrem-
den und nicht darstellbaren Auflagen ge-
nehmigt. Bundeseinheitliche, praxisge-
rechte Regelungen sind notwendig, da-
mit Landwirten und Behörden eine ver-
lässliche und tierschutzgerechte Umset-
zung ermöglicht wird.

Rinder in  
der Lippeaue

Alte & Neue Wege  /  Bausteine für die Agrarumwelt 

10/2025 LandInForm spezial 21

Fo
to

: M
at

th
ia

s 
Sc

ha
rf

mailto:edgar.reisinger%40gmail.com?subject=


I n intensiv genutzten Ackerbaure-
gionen stellen die Förderung und 
der Erhalt der Artenvielfalt eine gro-
ße Herausforderung dar. Das Dia-
log- und Demonstrationsprojekt für 

Ressourcen, Agrarwirtschaft und Natur-
schutz mit Zukunft (F.R.A.N.Z.) entwickelt 
und erprobt gemeinsam mit Naturschüt-
zern und Landwirten Biodiversitätsmaß-
nahmen, die ökologisch wirksam, praxis-
tauglich und wirtschaftlich sind. Eine die-

ser Maßnahmen sind die sogenannten 
Insektenwälle. Sie sind ein neuer Ansatz, 
um Lebensräume für Insekten und ande-
re Tiere zu schaffen und zu erhalten. Bis-
her sind sie in Deutschland noch nicht 
weit verbreitet. Inspiriert von den soge-
nannten „Beetle Banks“ in Großbritan-
nien, sind Insektenwälle speziell angeleg-
te Erdhügel, die in landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen integriert werden, um die 
Biodiversität zu fördern. 

Insektenwälle –  
Neue Lebensräume für mehr 
 Biodiversität im Ackerbau
Insektenwälle schaffen neue Lebensräume für Insek-
ten und andere Tiere in intensiv genutzten Agrarland-
schaften. Die Maßnahme zeigt, wie sich ökologischer 
Nutzen und landwirtschaftliche Praxis verbinden 
 lassen und bietet Potenzial für die Agrarförderung.
Von Sophie Wolters, Anna Bobrowski und Charlotte Peitz

Wie schaffen Insektenwälle  
Biodiversität?   
In der F.R.A.N.Z.-Maßnahme wird ein Erd-
hügel von zwei Blühstreifen flankiert. Die-
se Form schafft auf intensiv genutzten 
Flächen einen kleinstrukturierten Le-
bensraum mit unterschiedlichen Mikro-
klimas für Insekten und andere Glieder-
füßer. Der Wall dient nicht nur als Le-
bensraum, sondern auch zur Nahrungs-
suche für zahlreiche Tierarten, darunter 
Schmetterlinge, Laufkäfer, Schwebflie-
gen, Wildbienen und Spinnen, aber auch 
Feldhasen und insekten- oder pflanzen-
fressende Vögel wie das Rebhuhn. 
Gleichzeitig können Insektenwälle 
Schutz vor Prädatoren bieten und dienen 
als Rückzugsort zur Überwinterung – 
etwa für bestimmte Laufkäferarten und 
bodennistende Wildbienen. 

Umsetzung und Pflege 
Die Anlage eines Insektenwalls erfolgt 
auf einem acht- bis vierzehn Meter brei-
ten Streifen. In der Mitte wird ein einein-
halb- bis zwei Meter breiter und etwa 
einen halben Meter hoher Erdhügel auf-
gepflügt, der von drei- bis sechs Meter 
breiten Blühstreifen eingefasst wird. 

Wichtig ist, dass der Unterboden von 
möglichst tief unten hochgepflügt wird, 
denn dieser ist nährstoffärmer und ent-
hält weniger Samen. Dadurch soll der In-
sektenwall länger frei von Bewuchs blei-
ben, denn geplant ist eine Standzeit von 
mindestens fünf Jahren. Das Befahren 
der Maßnahmenfläche ist nur zu Pflege-
zwecken erlaubt. So kann jährlich eine 
Hälfte der Fläche im Spätsommer ge-
mulcht werden. Auch ein bewachsener 
Erdwall hat weiterhin einen hohen ökolo-
gischen Wert. Die Blühstreifen werden 
mit einer mehrjährigen Blühflächensaat-
gutmischung eingesät und dürfen nicht 
gedüngt oder mit Pflanzenschutzmitteln 
behandelt werden.

Für die Anlage eines Insektenwalls eignet 

Insektenwall im 
Getreidebestand
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Anzahl der Arten bestätigt die Wirksam-
keit des Walls zur Erhöhung der Biodiver-
sität auf der Fläche. 

Die Ergebnisse zeigen zudem, dass vor 
allem für die Generalisten unter den Be-
stäubern ein vielfältigeres Nahrungsan-
gebot besteht. 

Kooperation und Planung als  
Erfolgsfaktoren
Die Anlage von Insektenwällen erfordert 
eine sorgfältige Planung und es wird eine 
vorherige Absprache mit den Landeigen-
tümern empfohlen, da es sich um eine 
mehrjährige Maßnahme handelt. Im bes-
ten Fall gibt es eine Zusammenarbeit 
zwischen Biodiversitätsberatung und 
Landwirten. Mögliche Herausforderun-
gen bestehen vor allem in der Anlage 
und der Pflege der Insektenwälle. Diese 
konnten im Rahmen des Projekts jedoch 
durch praxisnahes Ausprobieren und 
kreative Lösungen erfolgreich bewältigt 
werden. So wurde auf einem Betrieb mit 
einer Spargeldammfräse experimentiert. 

SERVICE
F.R.A.N.Z.-Projekt: https://franz-projekt.de

Maßnahmenvideo: https://youtu.be/
Omh9q22L9GM?feature=shared 

AUKM in Bayern:  
https://stmelf.bayern.de/foerderung/ 
foerderung-von-agrarumweltmassnahmen-
in-bayern 

KONTAKT
Sophie Wolters
Umweltstiftung Michael Otto
Telefon: 040 6461 4293
sophie.wolters@umweltstiftungmichaelotto.org
Dr. Anna Bobrowski 
Deutscher Bauernverband
Telefon: 030 31904 224
a.bobrowski@bauernverband.net

sich am besten die Feldmitte oder der 
Raum zwischen zwei Schlägen. Sie kön-
nen auch für Feldränder mit minderwer-
tigen Randstrukturen genutzt werden, 
sollten allerdings nicht an Wald- oder 
Wiesenrändern angelegt werden. Die 
Produktionskosten für die Anlage der 
Maßnahme liegen im Projekt zwischen 
200 und 270 Euro pro Hektar. Die Oppor-
tunitätskosten durch die entgangene 
Nutzung der Fläche liegen zwischen 510 
und 1.340 Euro pro Hektar.

Ökologische Vorteile und Erfahrungen 
in der Umsetzung
Die Implementierung der Insektenwälle 
im F.R.A.N.Z.-Projekt zeigt, dass sie effek-
tiv zur Erhöhung der Insektenvielfalt bei-
tragen. Erste wissenschaftliche Ergebnis-
se aus der ökologischen Begleitfor-
schung zeigen eine erhöhte Anzahl vor 
allem an Laufkäferarten im Vergleich zu 
Wintergetreide. Laufkäfer und Schweb-
fliegen sind Indikatorarten für den Zu-
stand des Ökosystems und die Insekten-
vielfalt in Agrarlandschaften. Die hohe 

Diese zeigte zunächst vielversprechende 
Ergebnisse, erwies sich jedoch ungeeig-
net für eine dauerhafte Anlage des Walls, 
da dieser Wall nicht ausreichend bestän-
dig war.

Fördermöglichkeiten und Ausblick
Die staatliche Förderung dieser Maßnah-
me ist derzeit nur in Bayern möglich. In 
den bayerischen Agrarumwelt- und Kli-
mamaßnahmen ist bei den Maßnahmen 
„K50/K51 Biodiversitäts-/Erosions-
schutzsstreifen“ sowie „K56 Mehrjährige 
Blühfläche“ ausdrücklich erwähnt, dass 
bei der Anlage des Streifens oder der Flä-
che Insektenwälle zulässig sind. Eine Ein-
saat von Blühflächensaatgut ist aller-
dings in der Maßnahme K50 nicht vorge-
sehen, stattdessen können Leguminosen, 
Gras, Kräuter oder Mischungen aus die-
sen genutzt werden. Um diese ökolo-
gisch wertvolle und praxisnahe Maßnah-
me in die Förderprogramme weiterer 
Länder zu integrieren, steht das 
F.R.A.N.Z.-Projekt im Austausch mit den 
Landesministerien. 

3–6 m Pufferstreifen 3–6 m Pufferstreifen1,5 – 2 m Insektenwall
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Schematische Darstellung eines Insektenwalls

Ergebnisse aus der ökologischen Begleitforschung 
zur Anzahl an Laufkäfern und Schwebfliegen 
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Agroforstwirtschaft:  
Zukunftsweisender GAP-Baustein 
für eine nachhaltige und  
multifunktionale Landnutzung
Mit der neuen GAP-Förderperiode ist Agroforstwirtschaft erstmals in 
Deutschland förderfähig. Was die Kombination aus Gehölzen und Landwirt-
schaft leisten kann, wo es hakt – und welche Impulse nun gefragt sind.
Von Daniel Fischer

kosteneffizienten Maßnahmen im Klima-
schutz. Auch der deutsche GAP-Strate-
gieplan hebt zentrale Funktionen hervor:
 • Kohlenstoffbindung und Treibhausgas-

reduktion
 • Klimaanpassung unter anderem durch 

Humusaufbau und Wasserspeicherung
 • Schutz von Biodiversität, Böden und 

Gewässern

Bis 2027 sollen bundesweit 65.000 Hekt-
ar Agroforst-Gehölzflächen gefördert 
werden – was die nachhaltige Wirkung 
dieser umwelt- und klimafreundlichen 
Landnutzungsform unterstreicht.

Europäische Entwicklungen und För-
derlogik
Agroforstwirtschaft macht rund 6,5 Pro-
zent der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche in Europa aus. Nachdem sie zeit-
weise in Vergessenheit geraten war, ge-
winnt sie als systemische und multifunk-
tionale Lösung wieder an Bedeutung. In 
der Europäischen Union, bereits seit 
2005 über den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums und ab 2007 als Inves-
tition gefördert, nutzten seit den GAP-Re-
formen 2014-2019 neun Länder die För-
dermöglichkeiten – unter anderem Spa-
nien, Italien, Portugal, England, Belgien, 
Ungarn, Zypern und Griechenland. Ande-
re EU-Länder wie Finnland haben bis 
heute Agroforst nicht als förderfähigen 
GAP-Baustein etabliert.

Mit der GAP-Förderperiode 2023-2027 er-
öffneten sich weitere Möglichkeiten zur 
Förderung von AFS in der EU:
 • Erstmals Berücksichtigung von Gehöl-

zen in den Direktzahlungen (1. Säule)
 • gezielte Förderung über Öko-Regelun-

gen (1. Säule) und Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen (2. Säule)

Die Umsetzung variiert jedoch stark zwi-
schen den Mitgliedstaaten – abhängig 
vom politischen Willen, finanziellen Anrei-
zen und Wissenstransfer. Mitgliedsstaaten 
mit kohärenten Förderpaketen, die Syn-
ergien zwischen beiden Säulen nutzen, 
erzielen hierbei die höchste Wirkkraft. 

Deutschland: Aufschwung mit  
Hindernissen
Deutschland hat die Potenziale von AFS 
lange vernachlässigt. Bis 2023 wurden 
nur Kurzumtriebsplantagen (KUP) geför-
dert. Anderweitige Gehölzkomponenten 
führten oftmals sogar zum Verlust von 
Direktzahlungen oder der Öko-Prämie. 
Erst richtungsweisende politische Be-
schlüsse (Bundestag Drucksache 
19/24389, Bundesrat Drucksache 420/21) 
und zivilgesellschaftliches Engagement 
ebneten den Weg für die Integration von 
AFS in das deutsche Agrarförderrecht. 
Seit 2023 sind AFS über die Direktzahlun-
gen und die Öko-Regelung 3 (ÖR 3) erst-
mals in Deutschland förderfähig. Letztere 
unterstützt als freiwillige Maßnahme die 
Beibehaltung bestehender AFS. Zusätz-
lich bietet der Rahmenplan „Gemein-
schaftsaufgabe Agrarstruktur und Küs-
tenschutz“ Investitionshilfen für Neuanla-
gen von AFS – eine sinnvolle und nötige 
Ergänzung zur ÖR 3. Allerdings nutzen 
bislang nur Bayern, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen und Niedersachsen 
diese Option. Auch Brandenburg plant 
für 2025 eine eigene Förderrichtlinie für 
Investitionen zur Einrichtung von Agro-
forstsystemen.

Erfolgreich, aber noch ausbaufähig: Zwar 
wurden 2023 insgesamt 51 Hektar zur 
Förderung beantragt, 2024 bereits 173 
Hektar – jedoch nur 22 Hektar (2023) be-
ziehungsweise 27 Hektar (2024) bewilligt. 
Dies entspricht einem Bewilligungsrück-

A groforstwirtschaft kombi-
niert den produktiven Ge-
hölzanbau mit landwirt-
schaftlicher Nutzung auf 
derselben Fläche. Diese 

multifunktionale Landnutzungsform ge-
winnt in Deutschland zunehmend an Be-
deutung – als ökologischer wie ökonomi-
scher Schlüssel zu einer klimafreundli-
chen Transformation der Landwirtschaft. 
Seit 2023 ist sie in Deutschland erstmals 
Bestandteil der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik (GAP) und damit förderfähig.

Agroforst: Multifunktionstalent  
mit Vorteilseffekten
Als systemischer Lösungsansatz bieten 
Agroforstsysteme (AFS) viele Vorteile auf-
grund ihrer multifunktionalen Eigen-
schaften. Sie dienen unter anderem dem 
Schutz von Klima, Biodiversität, Boden, 
Gewässern, Luft und Landschaft. Der 
Weltklimarat zählt AFS zu den besonders 
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gang von 43 Prozent auf 16 Prozent. Den-
noch verdeutlichen diese Zahlen ein 
wachsendes Interesse – was die Daten 
und die Agroforstlandkarte des Deut-
schen Fachverbands für Agroforstwirt-
schaft (DeFAF) hinsichtlich der Anzahl re-
gistrierter Agroforstsysteme und -flächen 
bestätigen.

Förderhemmnisse und Verbesse-
rungsbedarf
In der Praxis zeigen sich die Schwächen 
der aktuellen Fördermodalitäten: Oft dif-
ferenziert die Förderung zwischen KUP, 
Sträuchern, Nutz- und Wertholz. Die För-
derung sollte aber auch Mischsysteme 
angemessen berücksichtigen – etwa 
durch gestaffelte Zuschüsse nach Anzahl 
der Gehölzarten, um den erhöhten 
Pflanz- und Pflegeaufwand in komplexe-
ren Systemen angemessen zu würdigen 
und positive Anreize für mehr Agrobiodi-
versität zu setzen.

Auch die Fördersätze bleiben hinter ihren 
Möglichkeiten zurück: Maximal 65 Pro-
zent der Kosten werden derzeit geför-
dert, statt möglicher 100 Prozent gemäß 
GAP-Verordnung (EU) 2021/2115. Hinzu 
kommen bürokratische Hürden: Nut-
zungskonzepte, Abstandsvorgaben oder 

SERVICE
Zehlius-Eckert, W. (2022):  
„Rechtliche Rahmenbedingun-
gen der Agroforstwirtschaft in 
Deutschland.“ Ländlicher Raum 
01: 33-35

Hübner, R. (2022): „Agroforst-
wirtschaft kommt nach 
Deutschland.“ LandInForm 4:24.

KONTAKT
Dipl.-Ing. (FH) Daniel Fischer
Deutscher Fachverband für 
Agroforstwirtschaft e. V.
umwelt@defaf.de
https://agroforst-info.de/ 

arbeitung eines bundeseinheitlichen 
Leitfadens für mehr Rechts- und Pla-
nungssicherheit sorgen – mittelfristig 
sollte das Bundesnaturschutzgesetz an-
gepasst werden.

Impulse für die Praxis: Bildung, Bera-
tung, Kooperation
Neben einer Klärung der rechtlichen und 
verwaltungstechnischen Fragen braucht 
es aber auch funktionierende Strukturen 
für die Weiterentwicklung der Agroforst-
wirtschaft:
 • gezielte Informations- und Weiterbil-

dungsangebote
 • Stärkung von Beratung und Wissens-

transfer
 • Entwicklung tragfähiger Geschäftsmo-

delle
 • Vernetzung und Kooperation über Re-

gionen und Betriebsformen hinweg 

Ein wichtiger Impuls hierzu kommt auch 
aus Deutschland: Das Modell- und 
Demonstrationsvorhaben Agroforst (MO-
DEMA) baut derzeit bundesweit Agro-
forstflächen auf und unterstützt den Wis-
senstransfer in die Praxis. Auf EU-Ebene 
unterstützt zusätzlich das EU-Förderpro-
jekt AF4EU den Aufbau notwendiger 
Strukturen: Mit Regionalen Agroforst-In-
novations-Netzwerken (RAIN) sollen Wis-
sen, Erfahrung und Impulse ausge-
tauscht und AFS europaweit gestärkt 
werden.

Fazit: Förderung mit Perspektive
Die Integration der Agroforstwirtschaft in 
die GAP markierte einen agrarpolitischen 
Meilenstein. Damit sie sich als tragfähiger 
Baustein etabliert, braucht es mehr als 
nur Fördergeld: Vereinfachungen, geziel-
te Anreize und ein klarer rechtlicher Rah-
men sind der Schlüssel für eine nachhal-
tige Umsetzung in der Fläche. 

Überblick zur Agroforst-Fördersituation in Europa

Allgemeine Übersicht

1. Säule-Förderung von Agroforstflächen über die Grundeinkommens-
stützungsregelung oder andere Direktzahlungen der GAP:
Deutschland, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Ungarn

Agroforst-Investitionsförderung:
(Deutschland), Irland, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal,  
Spanien, Tschechien, Ungarn

Länderspezifische Angaben:Länderspezifische Angaben:

Spanien Umfassendster Agroforst-Förderrahmen mit sechs von neun 
 Öko-Regelungen und drei GLÖZ-Standards in der 1. Säule
sowie 13 von 28 Maßnahmen in der 2. Säule

Irland Besonders hohe Fördersätze (Agroforst-Gesamtfläche als 
Bezugsrahmen) und Kombinierbarkeit:
• Silvopastorale Systeme: 8.555 Euro je Hektar Neuanlagen-

förderung, 975 Euro je Hektar pro Jahr über zehn Jahre
• Silvoarable Systeme / Waldgärten: 6.000 Euro je Hektar 

Neuanlagenförderung, 829 Euro je Hektar pro Jahr über 
zehn Jahre

• Mit Ökolandbau-Förderung zusätzlich kombinierbar

Niederlande Ziel von 25.000 Hektar neuer Agroforstfläche bis 2030,  
davon 1.000 Hektar Waldgärten

Frankreich Vorreiter seit 1985-1995 (Anlage erster Parzellen), Anerken-
nung der Agroforstwirtschaft als landwirtschaftliche Praxis
Nationale Agroforst-Richtlinie 2010,
„Agroforst-Entwicklungsplan“ 2015 mit umfangreichen Aus-
bildungs- und Fördermaßnahmen

enge Definitionen erschwerten bislang 
die Umsetzung.

Doch eine flächenhafte Umsetzung 
braucht mehr Flexibilität und weniger 
Bürokratie, um das volle Potenzial der 
Agroforstwirtschaft auszuschöpfen. 

Ab 2025 wurden erste Vereinfachungen 
verabschiedet:
 • Wegfall des Nutzungskonzepts
 • Streichung der 20-Meter-Abstandsre-

gel zu Nachbarflächen

Doch weitere Anpassungen sind  
notwendig:
 • Zulassung des Anbaus vielfältiger Kul-

turen zwischen den Gehölzstreifen, an-
statt nur einer Kulturart

 • Aufnahme von AFS mit verstreutem 
Gehölzanbau in die ÖR 3

Rechtliche Klarheit schaffen
Eine besonders dringliche Aufgabe bleibt 
die Harmonisierung des Agrar- und Na-
turschutzrechts: Trotz Anerkennung von 
Agroforst als landwirtschaftliche Tätigkeit 
und Fläche in der GAP-Direktzahlungen-
Verordnung wenden Naturschutzbehör-
den das Landwirtschaftsprivileg bei AFS 
oft nicht an. Kurzfristig könnte die Aus-
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lung tragen Untersaaten zur Verbesse-
rung der Bodenstruktur bei, fördern das 
Bodenleben und unterstützen die Hu-
musbildung, indem sie organische Subs-
tanz in den Boden einbringen. Darüber 
hinaus kann der zusätzliche Pflanzenbe-
wuchs Nährstoffverluste durch Auswa-
schung verringern und Unkräuter unter-
drücken, was unter anderem bei Getreide 
wie Winterweizen oder Wintergerste von 
Bedeutung ist. Auch positive Effekte auf 
die Folgefrucht sowie auf Aspekte der 
Biodiversität sind zu erwarten. 

Wo Licht ist, ist auch Schatten
So vielversprechend Untersaaten auch 
sind, ihr Anbau bringt einige Herausfor-
derungen mit sich. Sie konkurrieren na-

turgemäß mit der Hauptkul-
tur um Licht, Wasser und 
Nährstoffe. Daher sind Er-
trag und Qualität der Haupt-
kultur mit Untersaaten in 
der Regel geringer als in 
Reinkultur, das heißt ohne 
Untersaaten. Auch Ein-
schränkungen beim Pflan-
zenschutzmitteleinsatz kön-
nen zu geringeren Ernte-
erträgen beitragen. Die Eta-
blierung einer Untersaat 
kann zudem mit erhöhtem 
Arbeitsaufwand und zusätz-
lichen Kosten für Saatgut, 
Bestandesführung und Ern-
te verbunden sein. 

Feinabstimmung 
ist entscheidend
Die erfolgreiche In-
tegration von 
Untersaaten in ein 
Anbausystem ist 
immer eine Frage 
der Feinabstim-
mung. Damit sie 

ihr volles Potenzial entfalten können, 
müssen Standort, Witterung, Aussaatzeit-
punkt, -dichte und -technik optimal auf-
einander abgestimmt sein. Es gilt, die 
Hauptkultur gut mit Licht, Wasser und 
Nährstoffen zu versorgen, ohne die posi-
tiven Effekte der Untersaat zu verlieren. 
Die Hauptkultur darf die Untersaat nicht 
zu stark beschatten oder unterdrücken, 
damit diese sich ausreichend entwickeln 
kann. Andererseits muss die Untersaat so 
gewählt werden, dass die Hauptkultur 
nicht zu stark beeinträchtigt oder gar 
überwachsen wird. Ein durchdachtes 
Management ist hier entscheidend für 
eine erfolgreiche Etablierung.

Zukunftsperspektiven
Trotz dieser Herausforderungen bieten 
Untersaaten ein hohes Potenzial für eine 
ressourcenschonende und klimaange-
passte Landwirtschaft. Eine an Standort 
und Witterung angepasste Planung und 
Umsetzung ist zwingend erforderlich, 
um das Potenzial von Untersaaten best-
möglich zu nutzen und ihre positiven Ef-
fekte zu maximieren. Eine gute Zusam-
menarbeit zwischen Praxis, Beratung 
und Forschung kann dabei ein wichtiger 
Schlüssel zur Weiterentwicklung von An-
bausystemen mit Untersaaten und zur 
optimalen Nutzung ihrer positiven Effek-
te sein. 

B ei der Anlage von Untersaaten 
wird eine zusätzliche Kultur 
oder eine Mischung zwischen 
die Reihen einer Hauptkultur 
gesät. Die Aussaat kann dabei 

zeitgleich mit oder nach der Hauptfrucht 
erfolgen. Meist verbleiben die Untersaa-
ten als Gründüngung auf dem Feld; sie 
können aber auch als Futtermittel oder 
Biogassubstrat genutzt werden. Untersaa-
ten können viele Vorteile bieten: Sie 
schützen den Boden durch einen höhe-
ren Bedeckungsgrad vor Erosion – ein As-
pekt, der angesichts zunehmender Wet-
terextreme besonders bei Kulturen mit 
weiten Reihenabständen und hohem An-
teil unbewachsenen Bodens wie Mais von 
Bedeutung ist. Durch ihre Durchwurze-

Untersaaten – eine wirksame 
Maßnahme für eine nachhaltige 
Landwirtschaft?
Untersaaten erleben aktuell ein Comeback. Angesichts des Klimawandels, des 
Rückgangs der Biodiversität in der Agrarlandschaft und der Notwendigkeit, 
Ressourcen effizienter und schonender zu nutzen, gewinnen sie zunehmend 
an Bedeutung. Gleichzeitig bieten sie Potenzial für Futter oder Biogas. 
Von Lorenz Kottmann

KONTAKT
Dr. Lorenz Kottmann 
Julius Kühn-Institut (JKI) – Bundesforschungs-
institut für Kulturpflanzen
Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde
Telefon: 0531 596 2391
lorenz.kottmann@julius-kuehn.de

Blühende Untersaaten wie Perserklee 
und Ringelblume stellen Nektar und 
Pollen für blütenbesuchende Insekten 
wie Hummeln, solitäre Wildbienen und 
Schwebfliegen bereit, die wichtige Öko-
systemleistungen erbringen.
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ten und Spinnen, die zur natürlichen 
Schädlingsregulierung beitragen, von 
einem erhöhten Struktur- und Ressour-
cenangebot durch die Untersaaten profi-
tieren. Blühende Untersaaten fördern zu-
dem durch die Bereitstellung von Nektar 
und Pollen blütenbesuchende Insekten.

Vorteile nach der Ernte
Untersaaten, die nach der Maisernte mit 
ausbleibender Stoppelbearbeitung als 
Mulchdecke oder lebende Biomasse auf 
dem Feld verbleiben, reduzieren auch 
während der Vegetationsruhe das Ero-
sionsrisiko und verringern die Nährstoff-
auswaschung. Damit helfen sie, Ziele der 
GAP wie die Bodenbedeckung in sensib-
len Zeiten (GLÖZ 6) zu erfüllen. Im Mais 
haben Untersaaten außerdem den Nut-
zen, dass sie bereits während der Vegeta-
tionsperiode etabliert werden, was Vor-
teile gegenüber Zwischenfrüchten ha-
ben kann, deren Etablierungserfolg im 
Herbst stark witterungsabhängig ist. Eine 
Bodenruhe im Herbst in Kombination 
mit bereits etablierten Untersaaten ist 
zudem ein Überwinterungshabitat für 
viele Insektengruppen.

T raditionell werden im Mais 
Gräser wie Schwingel oder 
Weidelgras, aber auch Legu-
minosen wie Klee oder Wicke 
als Untersaaten eingesetzt. 

Aufgrund der weiten Reihenabstände 
und einer langsamen Jugendentwicklung 
des Maises sorgen sie durch eine erhöhte 
Bodenbedeckung dafür, die Erosionsge-
fahr zu verringern und helfen durch eine 
verbesserte Durchwurzelung, Nährstoffe 
im Boden zu halten und Humus aufzu-
bauen. Die höhere Durchwurzelung des 
Bodens verbessert zudem die Stabilität 
und Tragfähigkeit des Bodens, was die Be-
fahrbarkeit von nassen und schweren Bö-
den zur Ernte im Herbst verbessern kann 
und so auch der Bodenverdichtung ent-
gegenwirkt. Bei Arten wie Klee oder Wi-
cke können außerdem die Bodenfrucht-
barkeit erhöhen, indem sie als Legumino-
sen in einer Symbiose mit Knöllchenbak-
terien den Luftstickstoff fixieren. 

Neben Vorteilen für die Bodenfruchtbar-
keit profitiert auch die Biodiversität. So 
zeigen Ergebnisse aus dem FInAL-Projekt, 
dass räuberische Arthropoden wie Insek-

SERVICE
Zum Projekt https://final-projekt.de

KONTAKT
Dr. Vera Wersebeckmann & Dr. Doreen Gabriel 
Julius Kühn-Institut (JKI) – Bundesforschungs-
institut für Kulturpflanzen
Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde
Telefon: 0531 596 2362
vera.wersebeckmann@julius-kuehn.de

Untersaaten im Mais –  
Gut für Boden und Biodiversität 
Mais ist eine intensiv geführte Kultur mit hohen Erträgen. Diese Produktivität geht 
mit teilweise hohen Umweltkosten – wie gesteigertem Erosionspotenzial aufgrund 
geringer Bodendeckung, hohem Auswaschungsrisiko und geringer Biodiversität, ein-
her. Im Projekt „Förderung von Insekten in Agrarlandschaften“ (FInAL) erarbeiten da-
her Forschende gemeinsam mit Landwirten, wie Untersaaten im Mais Fruchtfolgen 
auflockern und die Umweltkosten reduzieren können. 
Von Vera Wersebeckmann und Doreen Gabriel

Durch den weiten Reihenabstand im 
Mais ist ein großer Teil des Bodens 
unbedeckt und anfällig für Erosion 
und Nährstoffaustrag. Untersaaten 
wie Schwingel oder Klee helfen, die-
se Probleme zu mindern, und fördern 
zusätzlich Biodiversität.

Herausforderungen und Forschungs-
bedarf
Trotz der vielen Vorteile haben sich 
Untersaaten im Mais in der landwirt-
schaftlichen Praxis in Deutschland bis-
lang wenig durchgesetzt. Der Maisertrag 
wird durch Grasuntersaaten um circa 10 
Prozent reduziert, während bei konkur-
renzstärkeren Mischungen mit Legumi-
nosen der Rückgang auch höher ausfal-
len kann. Teilweise wird dies jedoch 
durch eine Verbesserung der Boden-
fruchtbarkeit aufgrund von Durchwurze-
lung und Stickstofffixierung im Folgejahr 
kompensiert. Unkräuter lassen sich auf-
grund des schmalen Spektrums an mög-
lichen Herbiziden nur schwer bekämp-
fen. Verschiedene pflanzenbauliche Maß-
nahmen wie eine zusätzliche Bodenbe-
arbeitung vor der Maisaussaat können 
dem Unkrautdruck entgegenwirken, 
während eine späte Aussaat der Unter-
saat die Konkurrenzwirkung verringert. 
Aber schon heute bieten Untersaaten 
vielfältige Umweltvorteile – vom Erosions-
schutz bis zur Förderung der Biodiversi-
tät. Gleichzeitig kann ihr Anbau mit Er-
tragseinbußen verbunden sein, was eine 
gezielte Förderung und weitere For-
schung notwendig macht. 
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A ls produktive Maßnahme 
mit Wirkung für die Biodi-
versität bietet sich der Ge-
treideanbau in weiter Rei-
he mit blühender Unter-

saat an. Von 2020 bis 2024 hat man sie 
im bundesweiten Modell- und Demonst-
rationsprojekt „Weite-Reihe-Getreide mit 
blühender Untersaat“ auf 86 konventio-
nellen Betrieben umfangreich erprobt. Je 
Betrieb wurden drei Parzellen mit Som-
mergerste und Winterweizen angelegt 
und hinsichtlich ökologischer und be-
triebswirtschaftlicher Kriterien vergli-
chen: eine Normalsaatparzelle sowie je 
eine in weiter Reihe mit und ohne Unter-
saat. Der Reihenabstand in der weiten 
Reihe betrug 30 bis 40 Zentimeter. Saat-
stärke und Düngung wurden im Ver-
gleich zur Normalsaat um 70 bis 50 Pro-
zent reduziert. Auf Herbizide und Insekti-
zide wurde vollständig verzichtet. Die 
Untersaat bestand aus 15 bis 18 niedrig-
wüchsigen Arten, davon 80 Prozent Le-

Weite-Reihe-Getreide mit blühen-
der Untersaat: Biodiversität im 
Getreideanbau stärken
Vor allem in den Ackerbaugebieten fehlt es an produktiv genutzten Flächen, die gleich-
zeitig Lebensraum für Feldvögel, Insekten und Ackerwildkräuter bieten. Bietet die bun-
desweit erprobte Maßnahme „Blühende Untersaaten in Getreide“ Potenzial für eine 
neue Ökoregelung zugunsten von Artenvielfalt, Bodenstruktur und Klimaanpassung?
Von Rainer Oppermann, Doris Chalwatzis und Susanne Wangert

Landwirte überzeugt: Positive Erfah-
rungen aus der Praxis
Die teilnehmenden Landwirte begeister-
te vor allem der Effekt auf die Boden-
struktur. Die Maßnahme eignet sich für 
einen pestizidfreien Getreidebau. Die 
Untersaat ersetzt den Zwischenfruchtan-
bau: Sie fixiert Stickstoff und Kohlenstoff 
und trägt zu Erosionsschutz und Klima-
anpassung bei. 

Option für Ökoregelung oder AUKM?
Der Anbau von Weite-Reihe-Getreide mit 
blühender Untersaat bietet Potenzial, 
über die Gemeinsame Agrarpolitik der 
EU gefördert zu werden. Der Getreidean-
bau nimmt in allen Bundesländern einen 
hohen Anteil der Ackerfläche ein. Bereits 
die einfache und einjährige Umsetzung 
kann sich positiv auf Biodiversität, Bo-
denstruktur und Klimaschutz auswirken. 
Entscheidend für den Erfolg ist eine an-
gemessene Kompensation der finanziel-
len Einbußen. So könnte ein großer Flä-
cheneffekt für die genannten Umwelt-
wirkungen erzielt werden, ohne die Pro-
duktivität der Betriebe allzu sehr einzu-
schränken. 

guminosen, und wurde mit einer Saat-
stärke von zehn Kilogramm pro Hektar 
ausgesät. 

Ökologisch überzeugend – ökono-
misch tragfähig?
Die Ergebnisse sprechen für die Maßnah-
me gegenüber der Normalsaat:

 • Die sorgfältige und termingerechte 
Aussaat sorgte für eine gute Etablie-
rung der Untersaat.

 • Die Artenvielfalt der Pflanzen lag um 
das Zehnfache höher, die der Tiere war 
um das Zwei- bis Fünffache erhöht. 
Feldhasen, Feldlerchen und Rebhüh-
ner nutzten diese Flächen bevorzugt.

 • Autochthone Ackerwildkräuter konn-
ten sich neben der Untersaat gut ent-
wickeln, da die Untersaat maximal 50 
Prozent Deckung aufwies.

 • Die Maßnahme hatte günstige Effekte 
auf die Bodenstruktur und den Ero-
sionsschutz.

Den Vorteilen aus ökologi-
scher Sicht stehen Minder-
erträge von durchschnitt-
lich 20 bis 25 Prozent 
gegenüber, was – unter Be-
rücksichtigung geringerer 
Betriebsmittelkosten und 
zusätzlicher Saatgutkosten 
für die Untersaat – Einbu-
ßen in Höhe von 300 bis 
500 Euro pro Hektar ent-
spricht. Ein finanzieller Aus-
gleich beispielsweise durch 
Ökoregelungen oder Agrar-
umwelt- und Klimamaß-
nahmen (AUKM) wäre so-
mit erforderlich. 

Winterweizen in weiter Reihe mit 
blühender Untersaat, hier gesät 
in Doppelreihe und mit Untersaat 
im Inkarnatklee-Aspekt.

SERVICE
Unter https://ifab-mannheim.de/
download sind verfügbar: 
eine illustrierte Broschüre, eine 
Kurzinfo für Praktiker, der 
 ausführliche MuD-Schlussbericht.

KONTAKT
Institut für Agrarökologie und 
Biodiversität (ifab) 
mail@ifab-mannheim.de
https://ifab-mannheim.de

 Alte & Neue Wege  /  Bausteine für die Agrarumwelt

28 LandInForm spezial 10/2025

Fo
to

: R
ai

ne
r O

pp
er

m
an

n

https://ifab-mannheim.de/download
https://ifab-mannheim.de/download
mailto:mail%40ifab-mannheim.de?subject=
https://ifab-mannheim.de


Allgemein
• Umweltgerechte und 

biodiversitätsfördernde 
Bewirtschaftung

• Biologische Wirtschafts-
weise

• Bodennahe 
Ausbringung flüssiger 
Wirtschaftsdünger und 
Gülleseparation

• Naturschutz
• Ergebnisorientierte 

Bewirtschaftung

Grünland
• Einschränkung 

ertragssteigernder 
Betriebsmittel*

• Heuwirtschaft**
• Bewirtschaftung von 

Bergmähdern

• Almbewirtschaftung
• Humuserhalt und 

Bodenschutz auf 
umbruchsfähigem 
Grünland***

• Natura 2000 und 
andere Schutzgebiete

Acker
• Begrünung - 

Zwischenfruchtanbau***
• Begrünung - System 

Immergrün***
• Erosionsschutz Acker
• Vorbeugender 

Grundwasserschutz - 
Acker

• Wasserrahmenrichtlinie
• Nichtproduktive 
Ackerflächen und 
Agroforststreifen***

Dauerkulturen
• Erosionsschutz Wein/
Obst/Hopfen***

• Insektizidverzicht Wein/
Obst/Hopfen

• Herbizidverzicht Wein/
Obst/Hopfen

• Einsatz von Nützlingen 
im geschützten Anbau

Tiere
• Erhaltung gefährdeter 

Nutztierrassen
• Tierwohl – Behirtung
• Tierwohl – Weide***
• Tierwohl – Stallhaltung 

Rinder
• Tierwohl – Schweine-

haltung

I n Österreich werden zahlreiche 
 Agrarumweltmaßnahmen im Ös-
terreichischen Programm für eine 
umweltgerechte Landwirtschaft 
gebündelt. Das ÖPUL fasst die Öko-

Regelungen (ÖR) der 1. Säule, die Agrar-
umwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) 
sowie Tierwohlmaßnahmen der 2. Säule 
und auch Natura 2000- und Wasserrah-
menrichtlinie(WRRL)-Prämien in einem 
System zusammen. Insgesamt stehen 26 
Maßnahmen wie „Umweltgerechte und 
biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung 
(UBB)“ oder „Ergebnisorientierte Bewirt-
schaftung“ zur Auswahl, die überwie-
gend in allen neun Bundesländern ange-
boten werden. Zahlreiche Maßnahmen 
sind modular aufgebaut; durch Zusatz-
vereinbarungen, etwa regionale Natur-
schutz-Module, können Betriebe ihre 
Teilnahme flexibel ausgestalten. 

Verwaltungsstruktur und Abwicklung
Ein klar geregeltes Verwaltungs- und Be-
ratungssystem sorgt für die Umsetzung 

ÖPUL bündelt Agrar-
umweltmaßnahmen
Wie Agrarumweltmaßnahmen im  Österreichischen 
Programm für eine umweltgerechte Landwirtschaft 
(ÖPUL) gebündelt werden – mit klarer Struktur, hoher 
Beteiligung und zentraler Verwaltung.
Von Paula Heyder, Markus Hinskes und Jan Freese

Ko-Finanzierung laufen. Pro Jahr stehen 
etwa 600 Millionen Euro für das Pro-
gramm bereit, davon etwa 100 Million 
Euro für die ÖR.

Vergleich zur Umsetzung in  
Deutschland
In Deutschland sind die ÖR Teil der 
1. Säule und bundesweit einheitlich ge-
staltet, wohingegen die AUKM zur 2. Säu-
le gehören und über Programme der ein-
zelnen Bundesländer umgesetzt werden. 
Daraus ergibt sich eine Vielzahl unter-
schiedlicher Förderprogramme je Bun-
desland mit eigenen Bedingungen und 
Verfahren, was die Komplexität nicht zu-
letzt für Betriebe erhöht. 2023 wurden 
die neuen ÖR in Deutschland deutlich 
weniger genutzt als erwartet. In Öster-
reich hingegen nimmt die große Mehr-
heit der Betriebe am ÖPUL teil. Die Stär-
ken des österreichischen Modells liegen 
in folgenden Punkten: 

 • Integriertes System: Bündelung von 
ÖR, Agrarumwelt- und Klimamaßnah-
men, Natura 2000- und WRRL-Prämi-
en. Alle Maßnahmen werden über ein 
Programm abgewickelt („alles aus einer 
Hand“).

 • Geringerer Verwaltungsaufwand: Die 
zentrale Abwicklung über die AMA als 
zentrale Zahlstelle mit einheitlichen digi-
talen Abläufen reduziert die Bürokratie.

 • Hohe Teilnahmequote: Rund 80 Pro-
zent der in Österreich bewirtschafteten 
Fläche nehmen am ÖPUL teil. Diese 
breite Beteiligung zeigt die hohe Ak-
zeptanz und ermöglicht flächende-
ckende Umweltwirkungen.

ÖPUL überzeugt mit hoher Beteiligung
Das österreichische Modell einer einheit-
lichen Agrarumwelt-Förderung gilt als Er-
folg: Es zeigt, wie eine integrierte Förder-
logik und vereinfachte Abwicklung die 
Teilnahme an Agrarumweltmaßnahmen 
erhöhen können. Es bedeutet weniger 
Bürokratieaufwand und verlässlichere 
Rahmenbedingungen für die Betriebe 
sowie eine effiziente Umsetzung mit ho-
her Teilnahme. Eine Bündelung von Ag-
rarumweltmaßnahmen nach dem Vor-
bild ÖPUL – also „alle Bausteine für Agrar-
umwelt aus einer Hand“ – könnte auch in 
Deutschland zu weniger Komplexität 
führen. 

* Kombinationspflicht mit UBB; ** Kombinationspflicht mit UBB oder Bio; 
*** Öko-Regelungen 1. Säule

KONTAKT
Paula Heyder, Markus Hinskes, Jan Freese 
DVS
Telefon: 0228 6845 2675
paula.heyder@ble.de

des ÖPUL. Dabei sind mehrere Institutio-
nen beteiligt: Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Klima- und 
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirt-
schaft (BMLUK), Agrarmarkt Austria (AMA), 
Landwirtschaftskammern und Landesbe-
hörden. Die Verwaltung läuft zentral über 
die AMA mit digitaler Antragstellung, 
Kontrolle und Auszahlung – alle ÖPUL-För-
derungen kommen somit für den Land-
wirt „aus einer Hand“. Die Kammern bera-
ten bei der Antragstellung der Maßnah-
men und bieten Weiterbildungsprogram-
me zur Umsetzung dieser an.

Finanzierung
Die Mittel für ÖPUL stammen teils aus 
EU-Fonds und teils aus nationalen Quel-
len. ÖR werden zu 100 Prozent aus EU-
Mitteln bezahlt, während Agrarumwelt- 
und Tierwohlmaßnahmen sowie Natu-
ra 2000/WRRL-Maßnahmen über den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) mit rund 50 Prozent nationaler 
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Flächenförderung aus der zweiten Säule 
schrittweise durch eine neue ÖR. Diese 
umfasst eine Basiszahlung von 117 Euro 
pro Hektar für ökologisch bewirtschafte-
te Flächen sowie zusätzliche Zuschläge, 
etwa für Umstellungsflächen, für Flächen 
mit besonders niedriger Stickstoffaus-
bringung und für arbeitsintensive Kultu-
ren wie Obst und Beeren.

Mit dem sogenannten Stickstoff-Zu-
schlag in Höhe von 87 Euro adressiert Dä-
nemark gezielt seine nationalen Stick-
stoffüberschüsse. Betriebe, die deutlich 
unter der allgemeinen Stickstoffober-
grenze bleiben, erhalten eine zusätzliche 
Förderung. Die Umstellungsprämie von 
215 Euro wird für bis zu zwei Jahre ge-
währt und soll die wirtschaftlichen Nach-

Förderung des  
Ökolandbaus über  
Öko-Regelungen

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU bietet mit den Öko-Regelungen (ÖR) ein 
Instrument, um Landwirte für zusätzliche Umweltleistungen zu honorieren. Der ökolo-
gische Landbau kann über diese Regelung unterstützt werden – eine Option, die man-
che Mitgliedstaaten bereits nutzen. Deutschland hingegen zeigt sich bislang zurück-
haltend. Welche Gestaltungsoptionen bestehen, welche Beispiele gibt es in der EU, 
und was lässt sich daraus für die Zukunft ableiten?
Von Maximilian Meister

M it der GAP-Reform für 
die Förderperiode bis 
2027 wurden die EU-Mit-
gliedstaaten verpflichtet, 
mindestens 25 Prozent 

ihrer Direktzahlungen für ÖR bereitzu-
stellen. Diese freiwilligen Maßnahmen 
sollen gezielt umwelt- und klimafreundli-
che Bewirtschaftungsmethoden honorie-
ren, die über die gesetzlich geforderten 
Standards hinausgehen. Der ökologische 
Landbau erfüllt diese Kriterien vielfach, 
doch ob und wie er in den nationalen 
GAP-Strategieplänen über die erste Säule 
gefördert wird, entscheiden die Mitglied-
staaten individuell. Dabei ist zentral, dass 
die geförderten Leistungen „überobliga-
torisch“ – also nicht bereits durch die 
Konditionalität oder andere Instrumente 

abgedeckt sind – und sie müssen nach-
weislich mit Mehraufwand oder Einkom-
mensverlusten verbunden sein.

Das Thünen-Institut betont, dass eine För-
derung des Ökolandbaus über die erste 
Säule grundsätzlich möglich und recht-
lich zulässig ist – solange keine Doppelför-
derung mit der zweiten Säule, zum Bei-
spiel über Agrarumwelt- und Klimamaß-
nahmen (AUKM), erfolgt und die Leistung 
klar als Zusatzleistung definiert ist.

Ökolandbau in Öko-Regelungen: 
 Dänemark und Portugal
Einige EU-Staaten haben den Ökoland-
bau explizit in ihre ÖR aufgenommen 
und dabei kreative Wege der Umsetzung 
gewählt. Dänemark ersetzt die bisherige 
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rungspotenzial, während 32 Prozent als 
schwach gelten – häufig, weil der ökologi-
sche Nutzen unklar sei oder, weil die 
wirtschaftlichen Anreize für Landwirte 
nicht ausreichten.

Zentrale Herausforderungen bestehen 
insbesondere in der Abgrenzung zur 
zweiten Säule, in der Gestaltung einer an-
gemessenen Prämienhöhe sowie in der 
praktischen Kontrolle. Gerade in 
Deutschland wird zudem immer wieder 
die administrative Komplexität kritisiert, 
die insbesondere kleinere Betriebe ab-
schrecken kann. Auch fehlt häufig eine 
betriebswirtschaftlich attraktive Kombi-
nation verschiedener ÖR – etwa, wenn 
Betriebe durch Teilnahme an einer ÖR 
andere nicht mehr nutzen können.

Fazit und Empfehlungen
Die Integration des ökologischen Land-
baus in die ÖR bietet eine realistische 
Möglichkeit, zusätzliche Anreize für die 
Umstellung und Beibehaltung ökologi-
scher Bewirtschaftung zu schaffen – ins-
besondere in Zeiten stagnierender Bio-
Nachfrage und wachsender Unsicherhei-
ten auf den Agrarmärkten. Die Erfahrun-
gen aus Ländern wie Portugal oder 
Schweden belegen, dass Umstellungs-
prämien über ÖR praktikabel und wirk-
sam sein können.

Deutschland sollte im Zuge der nächsten 
Überarbeitung des GAP-Strategieplans 
ab 2026 ernsthaft prüfen, wie eine solche 
Förderung ausgestaltet werden kann – 
etwa über eine explizite Umstellungs-ÖR 
oder über Kombinationsmodelle, die mit 
AUKM abgestimmt sind. Entscheidend 
wird dabei sein, Ökobetrieben gezielt 
Planungssicherheit und faire Anreize zu 
bieten, ohne neue bürokratische Hürden 
zu schaffen.

Dass ausreichend Flexibilität besteht, 
zeigt der Blick in andere Mitgliedstaaten: 
Sie nutzen die vorhandenen Spielräume 
bereits und zeigen mit konkreten ÖR-
Modellen, wie der Ökolandbau über die 
erste Säule gezielt unterstützt werden 
kann. Die GAP bietet den politischen 
Raum – nun gilt es, diesen auch in 
Deutschland sinnvoll zu nutzen. 

spezielle Ausbildung im Ökolandbau vor-
weisen können. Damit setzt Portugal 
nicht nur auf monetäre Anreize, sondern 
fördert gezielt auch Wissenstransfer und 
fachliche Begleitung während der Um-
stellung – ein entscheidender Hebel für 
eine erfolgreiche Transformation. Somit 
verbindet Portugal finanzielle Anreize 
mit praktischer Hilfestellung und trägt 
gezielt zur Erhöhung der Umstellungsra-
te bei.

Deutschland: Zurückhaltung bei der 
Integration des Ökolandbaus in Rege-
lungen
Deutschland hingegen hat sich in der ak-
tuellen GAP-Periode gegen eine explizite 
Förderung des ökologischen Landbaus 
im Rahmen der ÖR entschieden. Statt-
dessen sollen Biobetriebe weiterhin über 
AUKM in der zweiten Säule unterstützt 
werden, für die primär die Bundesländer 
zuständig sind. Als Begründung wurden 
rechtliche Bedenken hinsichtlich der Ab-
grenzbarkeit und der möglichen Doppel-
förderung angeführt.

Diese Entscheidung hat jedoch spürbare 
Folgen: Laut Thünen-Institut zeigt sich 
bereits, dass die Teilnahme von Ökobe-
trieben an den ÖR geringer ist als unter 
den Vorgängermaßnahmen des Gree-
nings. Viele Betriebe empfinden die ak-
tuellen ÖR – wie etwa die Förderung viel-
fältiger Fruchtfolgen oder extensiver Be-
wirtschaftung – als für ihren Betrieb 
kaum relevant oder zusätzlich administ-
rativ aufwendig. Gleichzeitig wird durch 
das Fehlen einer spezifischen Honorie-
rung ökologischer Leistungen eine Chan-
ce vertan, den Ökolandbau sichtbarer 
und attraktiver zu machen.

Der Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) kritisierte bereits in seinem 2021 
erschienenen Report zur GAP-Umset-
zung, dass Deutschland den politischen 
Spielraum unzureichend nutze. Mit Blick 
auf das EU-Ziel von 25 Prozent Biofläche 
bis 2030 sei eine gezieltere Förderung 
über die erste Säule ein wichtiger Hebel. 
Auch andere Akteure wie die Bio-Bran-
che oder Umweltverbände fordern inzwi-
schen eine Nachbesserung im Zuge der 
anstehenden GAP-Anpassung für 2026.

Effektivität und Herausforderungen
Die Wirkung der ÖR hängt entscheidend 
von ihrer Ausgestaltung ab. Die Thünen-
Analysen sowie der NABU-Report und 
der gemeinsame Bericht von BirdLife 
International und dem European Envi-
ronmental Bureau (EEB) zeigen dabei ein 
gemischtes Bild. In der EU-weiten Be-
wertung wurden nur rund 19 Prozent 
der ÖR-Maßnahmen als wirksam einge-
stuft. Etwa 40 Prozent hätten Optimie-

KONTAKT
Maximilian Meister
Naturschutzbund Bundesverband
maximilian.meister@nabu.de

teile in der Übergangszeit abfedern. Für 
den ökologischen Obst- und Beerenan-
bau gibt es einen weiteren Zuschlag von 
537 Euro, um wetter- und krankheitsbe-
dingte Risiken besser aufzufangen.

Dänemark gelingt es so, durch differen-
zierte Prämien mehrere agrar- und um-
weltpolitische Ziele gleichzeitig zu verfol-
gen – und dies bei klarer Abgrenzung zur 
zweiten Säule und verlässlicher Planbar-
keit für die Betriebe.

Auch Portugal fördert den Ökolandbau 
über ÖR. Die Maßnahme zielt auf Um-
stellung sowie Beibehaltung und diffe-
renziert nach Kulturarten, Tierhaltung 
und Aufwand. Für Umstellungsflächen 
liegen die Prämien etwa 10 Prozent hö-
her – eine bewusste Entscheidung, um 
wirtschaftliche Risiken im Übergang ab-
zufedern. Besonders arbeits- und pflege-
intensive Dauerkulturen wie Obst oder 
Oliven erhalten deutlich höhere Prämien 
von bis zu 780 Euro pro Hektar, während 
extensive Systeme wie Weideland niedri-
ger bezuschusst werden.

Zusätzlich erhalten Betriebe einen Zu-
schlag von bis zu 15 Prozent, höchstens 
1.750 Euro, wenn sie sich von anerkann-
ten Fachkräften beraten lassen oder eine 

„Dänemark und 
Portugal haben 
den Ökolandbau 
explizit in ihre ÖR 
aufgenommen“
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Im System –  
Kontrolle,  
Umsetzung und  
Verwaltung  
der GAP

Wie wird die GAP verwaltet und kontrolliert – tech-
nisch, digital, nachvollziehbar? Wir blicken hinter die 

Kulissen von InVeKoS, zeigen den Weg von Satelliten-
daten bis zur Vor-Ort-Kontrolle und geben Einblicke in 

neue digitale Werkzeuge.
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trolle für alle Antragstellenden in glei-
chem Maße erfolgt. 

Es gibt aber einige Kritikpunkte am ver-
stärkten Einsatz entsprechender Instru-
mente. Weiterhin vorhandene technische 
Grenzen führen dazu, dass aktuell nicht 
alle Sachverhalte über das AMS geprüft 
oder aufgeklärt werden können. So kön-
nen beispielsweise vorgegebene Saatgut-
mischungen oder Sorten nicht identifi-
ziert werden. Dadurch ist eine verstärkte 
Mitarbeit der jeweiligen Antragstellen-
den erforderlich. Insbesondere bei kom-
plexen landwirtschaftlichen Praktiken 
wie dem Anbau von Mischkulturen oder 
heterogenen Landschaftsstrukturen mit 
einem hohen Anteil an Kleinstflächen 
steigt die Gefahr von Fehlinterpretatio-
nen. Dies kann zu ungerechtfertigten 
Sanktionen führen. 

Zudem können die Algorithmen und Me-
thoden, die bei der Auswertung der Sa-
tellitendaten zum Einsatz kommen, von 
den Antragstellenden nicht nachvollzo-
gen werden. Darüber hinaus wirft die flä-
chendeckende Überwachung landwirt-
schaftlicher Flächen Fragen zum Daten-
schutz und zur Privatsphäre auf, da nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass schüt-
zenswerte Sachverhalte auf den Bildern 
erkennbar sind.

Künstliche Intelligenz in der Verwal-
tung 
Neben der Flächenüberwachung finden 
auch im Bereich der Datenbanken des 
InVeKoS zunehmend technische Syste-
me Anwendung. Insbesondere wird auf 
die Möglichkeiten der Künstlichen Intelli-
genz gesetzt. Ähnlich wie im Bereich der 
Flächenidentifikation steigert diese Vor-
gehensweise die Effizienz der Verwal-

InVeKoS – Das bürokratische 
Herz der GAP: Wie läuft  
die Umsetzung?
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU ist ein komplexes Geflecht aus Re-
geln und Vorschriften für eine Vielzahl unterschiedlicher Fördermaßnahmen. 
Kernstück dieses Systems ist das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem 
(InVeKoS). Ein Instrument, das entwickelt wurde, um die korrekte Verwendung 
von EU-Agrarsubventionen sicherzustellen. 
Von Stephanie Kirchhoff und Thorsten Hollmann-Hespos 

I nVeKoS ist ein zentrales System zur 
Verwaltung der Agrarförderung in 
Deutschland. Es wurde im Rahmen 
der GAP 1992 eingeführt und dient 
der Umsetzung und Kontrolle von 

EU-Agrarzahlungen, insbesondere der Di-
rektzahlungen an Landwirte. 

Ziele und Kernaufgaben von InVeKoS 
Ziel ist es, eine effiziente, transparente 
und rechtskonforme Verwaltung der För-
dermittel zu gewährleisten. InVeKoS 
unterstützt sowohl die Antragstellung 
von Landwirten als auch die Durchfüh-
rung von Kontrollen und Prüfungen 
durch die Verwaltung. Es umfasst die Be-
reiche Antragstellung, Datenverarbei-
tung, Flächenidentifizierung, Durchfüh-
rung von Vor-Ort-Kontrollen, Auswertung 
von Fernerkundungsdaten, Auszahlung 
von Fördergeldern sowie die Dokumen-
tation der gesamten Prozesskette. 

Seine Aufgaben reichen von der digitalen 
Erfassung von Agrarförderanträgen über 
die systematische Dokumentation von 
Verfahren und Ergebnissen bis hin zur 
Überwachung der Einhaltung von Aufla-
gen und Vorschriften, die für den Erhalt 
von Fördermitteln erforderlich sind. 

Digitale Lösungen zwischen Effizienz 
und Komplexität
In der Praxis bringt InVeKoS sowohl Ver-
einfachungen als auch Herausforderun-
gen mit sich. Das System hat in den letz-
ten Jahren zu einer Vereinheitlichung 
und Digitalisierung der Antragstellung 
geführt, was den Antragstellenden eine 
komfortablere Handhabung der Förder-
verfahren ermöglicht. Insbesondere die 
elektronische Antragstellung, die benut-
zerfreundlichere Oberfläche und die Be-
reitstellung von Hilfestellungen durch 

das System erleichtern den Landwirten 
die Bearbeitung ihrer Anträge. Durch den 
direkten Zugang zu den relevanten For-
mularen und eine Validierung der Einga-
ben auf Vollständigkeit, Plausibilität und 
formale Richtigkeit wird die Fehlerquote 
verringert und die Bearbeitung der An-
träge beschleunigt. 

Die Digitalisierung hat das Antragsverfah-
ren zweifellos verbessert. Dennoch sind 
viele Landwirte weiterhin mit der techni-
schen und bürokratischen Komplexität 
von InVeKoS konfrontiert. Vor allem klei-
nere Betriebe und weniger digital affine 
Antragsteller empfinden die Anforderun-
gen oft als belastend. In der Praxis zeigen 
sich zudem immer wieder technische 
Probleme: Schwierigkeiten bei der 
Datenübermittlung oder Abstimmungen 
zwischen verschiedenen Behörden be-
einträchtigen die Effizienz. 

Satellitengestützte Flächenüberwa-
chung 
In der aktuellen Förderperiode ergeben 
sich umfangreiche Weiterentwicklungen 
des InVeKoS im Bereich der Flächenüber-
wachung. Mit dem Area Monitoring Sys-
tem (AMS) ist ein Instrument geschaffen 
worden, das auf Daten des Erdbeobach-
tungsprogramms der EU (Copernicus), 
insbesondere den Sentinel-Satelliten, ba-
siert und eine Überprüfung aller Antrags-
flächen zu bestimmten Kontrollinhalten 
ermöglicht. 

Durch die Abschaffung der bisherigen 
stichpunktartigen Kontrollen steigert die-
se neue Vorgehensweise die Effizienz der 
Kontrollen, da eine zeitnahe und auto-
matisierte Überwachung möglich ist. Zu-
dem wird die Transparenz erhöht, da 
eine objektive und nachvollziehbare Kon-

 Im System  /  Kontrolle, Umsetzung und Verwaltung der GAP

34 LandInForm spezial 10/2025



tungskontrollen deutlich. Allerdings be-
steht die Gefahr, dass die technischen 
Abläufe von den Antragstellenden nicht 
mehr nachvollzogen werden können und 
somit die Akzeptanz der Verfahren leidet. 

Automatisierung und Vernetzung 
Darüber hinaus wurden Kontrollprozesse, 
die in der Vergangenheit manuell durch-
geführt wurden, automatisiert, um eine 
schnellere Bearbeitung und Entschei-
dung der Förderanträge zu gewährleis-
ten. Ein weiterer wichtiger Aspekt war 
die Implementierung von Schnittstellen 
zu anderen Systemen, etwa zur landwirt-
schaftlichen Flächenkartierung. Dadurch 
lassen sich Doppelarbeiten, wie sie durch 
die Erfassung identischer Informationen 
in unterschiedlichen Datenbanken ent-
stehen, vermeiden und die Datenqualität 
erhöhen. Die Verwaltung ist somit in der 
Lage, auf eine größere Anzahl von Anträ-
gen effizienter zu reagieren, ohne die 
Qualität der Kontrollen zu gefährden. Für 
die Antragstellenden bieten sich darüber 
hinaus weitere Vorteile, beispielsweise 
durch eine Übernahme von Flächen-

daten (Shape-Dateien) aus betriebsinter-
nen Geoinformationssystemen. 

Bürokratieabbau für Verwaltung und 
Antragstellende
Der Wunsch nach einem Abbau bürokra-
tischer Hürden dominiert weiterhin die 
Diskussion unter Landwirten und Verwal-
tungsstellen. Trotz sichtbarer Erfolge im 
InVeKoS wird diesem noch immer ein 
hoher bürokratischer Aufwand zuge-
schrieben. Potenziale für einen Abbau 
von Bürokratie sind sicherlich vorhanden. 
Diese zu heben, ist vor allem eine Heraus-
forderung für die Politik. Aktuell wird 
hierzu eine Vielzahl von Vor-
schlägen diskutiert. Nun ist es 
Aufgabe der politischen Gre-
mien die rechtlichen Vorgaben 
zu schaffen, die einen Abbau 
bürokratischer Hürden ermög-
lichen. 

Potenziale nutzen, Hürden 
abbauen 
InVeKoS hat maßgeblich 
zur Vereinfachung sowohl 

für die Verwaltung als auch für die An-
tragstellenden beigetragen. Digitale und 
satellitengestützte Innovationen bieten 
dabei großes Potenzial für weitere Ver-
besserungen. Um jedoch langfristig Ak-
zeptanz und Praxistauglichkeit sicherzu-
stellen, müssen technische Herausforde-
rungen konsequent bewältigt und büro-
kratische Hürden weiter abgebaut wer-
den. Politik, Verwaltung und Praxis sind 
gemeinsam gefordert, tragfähige Lösun-
gen zu entwickeln. 

KONTAKT
Stephanie Kirchhoff
0511 3665 1160
stephanie.kirchhoff@lwk-niedersachsen.de
Dr. Thorsten Hollmann-Hespos
0511 3665 1330
thorsten.hollmann-hespos@lwk-niedersachsen.de
https://agrarfoerderung-niedersachsen.de/

Das Area Monitoring System hat 
die Grundlage für die satellitenge-
stützte Überprüfung der Antrags-
flächen geschafften.
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I n Deutschland wurden im Jahr 2023 
rund 295.000 Anträge für Direktzah-
lungen für 16,6 Millionen Hektar ge-
stellt. Zusätzlich beantragten 
195.000 Betriebe Förderungen für 

Ökoregelungen auf 5,7 Millionen Hektar. 
Um die rechtskonforme Verwendung der 
Fördermittel sicherzustellen, überwacht 
die EU, wie diese Flächen genutzt wer-
den. Dies ist mit einem erheblichen Ver-
waltungsaufwand verbunden, weshalb 
die Digitalisierung und Automatisierung 
der Verwaltungssysteme seit Jahren vor-
angetrieben werden. Seit 2018 besteht 
die Möglichkeit die Antragstellung digital 
über landesspezifische Portale wie ANDI, 
ELAISA oder IBALIS durchzuführen. Mit 
dem jährlichen Mehrfachantrag geben 
Landwirte an, wie sie ihre Flächen nut-
zen. Die Portale gelten heute als benut-
zerfreundlich. Seit der neuen Förderpe-
riode 2023 verlangt die EU die elektroni-
sche Kommunikation zwischen Landwir-
ten und Behörden.

Wenn Satelliten 
kontrollieren

Die EU setzt auf digitale 
und automatisierte Syste-
me, um Agrarförderungen 
effizienter und transparen-
ter zu kontrollieren. Doch 
bis diese Technik reibungs-
los funktioniert, braucht es 
noch intensive Dialoge und 
kreative Lösungen für die 
praktische Umsetzung.
Von Jan Freese
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Nationales Flächenmonitoring  
jetzt Pflicht
Betriebe müssen ihre Flächen digital per 
Geoinformationssystem erfassen und die 
Nutzung codieren. Diese Angaben wer-
den im Integrierten Verwaltungs- und 
Kontrollsystem (InVeKoS) der EU-Agrar-
förderung geprüft. Die Größe und Ab-
grenzung der Fläche wird kontinuierlich 
per Fernerkundung überwacht. Bisher 
wurde zudem stichprobenhaft bei Vor-
Ort-Kontrollen überprüft, ob die Anga-
ben stimmen. Mithilfe eines aufwendi-
gen Verfahrens, in das beispielsweise Risi-
koanalysen einflossen, wurde festgelegt, 
welche Betriebe und Flächen vor Ort zu 
kontrollieren sind. Das soll sich ändern: 
Nun soll eine 100-prozentige Kontrolle 
möglich werden, indem aus Satelliten-
daten die tatsächliche Nutzung automa-
tisch abgeleitet wird. Mit der GAP 2023 
wird das Area Monitoring System (AMS) 
Pflicht. Das Flächenmonitoringsystem 
(FMS), das dafür in Deutschland zurzeit 
etabliert wird, wertet regelmäßig Daten 
verschiedener europäischer Satelliten 
aus. Diese liefern mehrfach im Monat bis 
täglich hochauflösende Bilder aller land-
wirtschaftlichen Flächen. Auf dieser 
Grundlage wird die automatisierte Über-
prüfung förderrelevanter Eigenschaften 
der landwirtschaftlichen Flächen einge-
führt.

KI statt Vor-Ort-Kontrollen
Mittelfristig sollen Kontrollen via Künstli-
cher Intelligenz (KI) das bisherige stich-
probenbasierte Kontrollsystem ablösen. 
Anstatt bisher nur wenige Prozent der 
Betriebe, Flächen und Auflagen zu kont-
rollieren, können bei allen Betrieben im-
mer mehr Merkmale automatisch über-
prüft werden. Ein Beispiel dafür ist die 
Kontrolle, ob die mit dem Nutzungscode 
beantragte Hauptkulturart tatsächlich 
angebaut wird. Für Grünland und Bra-
chen gibt es eine Mindestpflege; per Sa-
tellitendaten lässt sich ermitteln, ob sie 
umgesetzt wird. Das System erkennt zu-
dem nicht förderfähige Objekte wie Silos, 
Stallungen oder Kiesgruben, aber auch 
eine temporäre Nutzung als Parkplatz. 
Auch Agrarumwelt- und Klimamaßnah-
men sollen zunehmend automatisch mit 
dem System überwacht werden. 

Vorteile, aber auch Kritik  
und Bedenken
Für die Verwaltung verbessert sich die 
Kontrollfähigkeit der Angaben in den An-
trägen. Es wird weniger Vor-Ort-Kontrol-
len geben und die Kontroll- und Verwal-

tungsprozesse werden modernisiert und 
vereinfacht. Aufseiten der Landwirte sind 
die Vorteile weniger eindeutig. Seit der 
Einführung der Online-Anträge und Ag-
rar-Apps kommt es oft zu vielen automa-
tisch generierten Anfragen bei Betrieben. 
Denn sobald das automatisch laufende 
und regelmäßig mit neuen Satelliten-
daten gefütterte FMS eine mögliche Ab-
weichung vom Beantragten erkennt, 
werden Landwirte mit Fristsetzung auf-
gefordert, die Unklarheiten zu beseitigen. 
Bei den Kennarten ist der Landwirt bei-
spielsweise darauf angewiesen, dass das 
System seine Fotos zeitnah anerkennt, 
bevor er die Fläche mäht oder die Pflan-
zen abgeblüht sind. Werden später bes-
ser erkennbare Fotos der Kennarten ge-
fordert, ist das oft kaum machbar. Eine 
Errungenschaft, die die Praxis bei der 
Verwaltung erwirken konnte, ist, dass 
Landwirte inzwischen meist bis zum 30. 
September eines Antragsjahres sank-
tionsfrei Korrekturen vornehmen können, 
indem sie beispielsweise den Nutzungs-
code korrigieren oder eine Fläche aus 
dem Kennartenprogramm herausneh-
men.

Neben der generellen Herausforderung, 
die die neue Logik mit sich bringt, gibt es 
ungeklärte Fragen beim FMS: Erst wenn 
mindestens 80 Prozent der per Satellit 
fotografierten Fläche mit dem Nutzungs-
code übereinstimmen, gibt die KI grünes 
Licht. Aber das Getreidewachstum hängt 
von vielen Faktoren ab. Teilweise kann 
ein Betrieb sie beeinflussen, aber auch 
Wetterbedingungen nehmen Einfluss. 
Wie kann also verhindert werden, dass in 
trockenen Jahren wie 2022 und 2023 mit 
schlechtem Getreidewachstum für alle 
Flächen eine Warnung ausgegeben wird 
und dann viele Tausend Landwirte aktiv 
werden müssen? Wie handhabt die Ver-
waltung Satellitenbilder mit Wolken, Ne-
bel oder Schneebedeckung, die die Qua-
lität und Aussagekraft beeinträchtigen 
können? Zudem gibt es derzeit techni-
sche Grenzen der Auflösung: Kleine 
Strukturen wie Rand- und Blühstreifen 
sind auf den Bildern schwer erkennbar, 
da die Genauigkeit der Satelliten oft nur 
im Bereich von zehn Metern liegt. Dies 
hat im Jahr 2024 dazu geführt, dass es 
Fehlinterpretationen der Satelliten-
daten gab, was ungerechtfertigte Auf-
forderungen an die Betriebe, die An-
gaben zu kontrollieren, und rote Am-
peln für Förderanträge ausgelöst hat. 
Zudem gibt es Bedenken beim 
Datenschutz.

Kennarten-Erkennung
Das Beispiel der Öko-Regelung Kennar-
ten (siehe auch Artikel Seite 38 und 39 in 
diesem Heft) zeigt, wie Automatisierung 
weiterentwickelt werden könnte. Die App 
Flora Incognita, gemeinsam entwickelt 
durch die Technische Universität Ilmenau 
und das Max-Planck-Institut in Jena, er-
kennt Einzelpflanzen auf Fotos. Ökologen 
können jedoch die Biodiversität einer Flä-
che bereits mit wenigen Blicken beurtei-
len. Statt alle Blüten zu fotografieren, 
könnten Landwirte bis Ende Mai eines 
Jahres je Fläche zwei Übersichts- und 
drei Narbenbilder einreichen. Eine spe-
zialisierte KI würde diese auswerten und 
Flächen nach Artenreichtum in grün (ar-
tenreich), gelb (unsicher) oder rot (arten-
arm) einstufen. Nur bei roten und gelben 
Flächen wäre dann eine umfassendere 
Dokumentation nötig. Für das Training 
der KI wären mindestens 3.000 Bilder 
pro Kategorie erforderlich.

Vieles neu und viel zu tun
Der Aufwand, Online-Portal und App 
ständig zu überwachen, die Technik rich-
tig bedienen zu können und schließlich 
stets innerhalb relativ kurzer Frist auf die 
automatischen Anfragen – die immer 
eine Unterstellung des Antragsbetrugs 
enthalten – reagieren zu müssen, verur-
sacht bei den Betrieben Stress, Mehr-
arbeit und Kosten. Und um die Vielzahl 
der Maßnahmen zu automatisieren, wer-
den gute Ideen und ein hoher Aufwand 
auf Seiten der Verwaltung nötig sein. 

SERVICE
Weitere Informationen  
zum Area Monitoring System 
etwa im Niedersächsischen  
Agrarportal: 
https://www.sla.niedersachsen.de/
andi/ams

KONTAKT
Dr. Jan Freese
Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche 
Räume – für die Gemeinsame Agrar-
politik der EU (DVS)
Telefon: 0228 6845 3477
jan.freese@ble.de 
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Um das Flächenmonitoring-
system ganzheitlich umzu-
setzen, wurde 2023 in Bay-
ern die Foto-App für land-
wirtschaftliche Förderung in 

Bayern, abgekürzt FAL-BY, für Antragstel-
ler eingeführt. Mit der App reichen Land-
wirte unter anderem Nachweise zu un-
klaren Sachverhalten aus der Satelliten-
erkennung, wie nicht erkannten Kulturar-
ten oder Mindesttätigkeiten, direkt per 
Foto ein. Dieses Verfahren verringert die 
Kontrollen für den Betrieb durch den 
Prüfdienst. Gleichzeitig können Betriebe 
bis zum 30. September des Antragsjah-
res sanktionsfrei Änderungen am Mehr-
fachantrag vornehmen. Nach zwei Jah-
ren im Praxiseinsatz hat sich die App eta-
bliert. Deutlich über 80 Prozent der Foto-
nachweise für die genannten unklaren 
Sachverhalte werden von den Landwir-
ten über die App erbracht. Im Jahr 2024 
haben Antragstellende durch die recht-
zeitige Information und Mitwirkung zur 
Mindesttätigkeit über die FAL-BY App 
etwa 1,4 Millionen Euro an Kürzungen 
und Sanktionen vermieden, verglichen 
mit Betrieben, die nicht über die App 
mitgewirkt haben. 

Kennarten mit KI identifizieren
Seit 2024 ist es mit FAL-BY möglich vier 
regionaltypische Kennarten nachzuwei-
sen. Die App nutzt die Technologie der 
Technischen Universität Ilmenau (Flora In-
cognita) zur Pflanzenerkennung mithilfe 
von Künstlicher Intelligenz (KI). Antragstel-
lende fotografieren die potenzielle Kenn-
art als Nahaufnahme und die App teilt ih-
nen in Sekunden die Pflanzenart mit, so-
fern sie zu den in der Anlage 2 der Verord-
nung zur Umsetzung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (BayGAPV) aufgeführten 
Kennarten oder Kennartengruppen des 
artenreichen Grünlands für Öko-Regelung 
(ÖR) 5 gehört. Somit haben Landwirte mit 
FAL-BY einen Kennartenexperten in der 
Hosentasche. Der optimale Zeitpunkt 
zum Fotografieren ist die Blüte. In diesem 
Stadium funktioniert die automatisierte 
Erkennung am besten. Alternativ kann 
man die Kennarten auch selbst identifi-
zieren. Beide Varianten sind mit FAL-BY 
parallel möglich. Sollten Antragstellende 

FAL-BY: Die GAP-App aus Bayern
Die FAL-BY App vereinfacht Verwaltungsprozesse, senkt den Kontroll- 
und Dokumentationsaufwand und bringt moderne Technologien in 
die Fläche – eine Zwischenbilanz aus Bayern.
Von Werner Prem

mit dem Vorschlag der KI nicht einver-
standen sein, haben sie die Möglichkeit, 
die Kennart jederzeit selbst anzupassen. 
Die Technologie wird seit mehreren Jah-
ren von der Technischen Universität Ilme-
nau stetig weiterentwickelt und erkennt 
weltweit bereits rund 16.000 Arten. So-
wohl Landwirte als auch der Prüfdienst 
sind von der Technologie überzeugt und 
sehen sie als echte Erleichterung, beson-
ders für weniger bekannte Arten. 

Vor der Einführung der Erfassung und des 
Nachweises der Kennarten für die ÖR 5 
mit FAL-BY, wurden diese ausschließlich 
mittels Papier-Erfassungsbogen doku-
mentiert. Die analoge Variante hat voraus-
gesetzt, dass Landwirte die Kennarten 
selbst identifizieren können. Die Beantra-
gung der ÖR 5 hat sich mit der Einfüh-
rung der Erfassung per App von 2023 auf 
2024 mehr als verdoppelt. Auch die Kont-
rolle durch den Prüfdienst konnte dank 
FAL-BY effizienter gestaltet werden. Sie 

läuft überwiegend am PC als Bildschirm-
prüfung der eingereichten Nachweise ab. 
Die Fahrten zur Fläche und das erneute 
Suchen der Kennarten zusammen mit 
den Antragstellenden konnten somit in 
großen Teilen eingespart werden. Die Va-
riante der Vor-Ort-Prüfung ist zudem sehr 
komplex, da es zu einem späteren Zeit-
punkt im Jahr ein hohes Maß an botani-
schen Kenntnissen erfordert, um die 
Pflanzen zu identifizieren. 

Bayern setzt ab 2025 weitere Erleichterun-
gen, die dank des FAL-BY Verfahrens mög-
lich sind, in die Praxis um: Liegt für eine 
Fläche bereits 2024 ein geprüfter georefe-
renzierter Nachweis mittels FAL-BY zu 
ÖR 5 vor und bleibt die Bewirtschaftung 
der Fläche unverändert, entfällt im Jahr 
2025 der erneute Nachweis. Dies ergibt 
sich aus der Stabilität der Arten. Erst im 
Folgejahr ist eine erneute Erfassung erfor-
derlich. Den Landwirten bleibt so die Er-
hebung in jedem zweiten Jahr erspart. 

Mahd mit Spezialtechnik transpa-
rent dokumentieren
Das Förderprogramm „K14 – Insekten-
schonende Mahd“ konnte mit der Ein-

führung der App erstmalig angeboten 
werden. Gefördert wird die Mahd 
mit einem Messermähwerk ohne 
Aufbereiter. Im Vergleich zu her-
kömmlicher Technik schont diese 

Variante besonders Insekten 
und Wildtiere. Die Kontrolle sol-
cher Maßnahmen mit Spezial-
technik ist für den Antragstel-
lenden und Prüfdienst aller-

dings kompliziert. Dank der 
Option, die Spezialtechnik 
direkt bei der Mahd auf 
der Fläche per Fotonach-
weis zu belegen, kann die-
se Maßnahme nun sehr 
transparent nachvollzo-

Einblick in die 
Kennarten-
erkennung in der  
FAL-BY App
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gen werden. Nach demselben Prinzip 
werden für weitere Maßnahmen zur 
Mahd mit Spezialtechnik aus dem Ver-
tragsnaturschutzprogramm Nachweise 
erbracht. 

Eine App – zwei Anwendergruppen
FAL-BY steht nicht nur für Landwirte, son-
dern ebenfalls für den Prüfdienst seit 2022 
zur Verfügung. Die Kontrollen erfolgen 
mittels Tablets und die Navigation zur Flä-
che ist über Google-Maps mit nur einem 
Klick möglich. Durch die integrierte Karte 
in FAL-BY ist jederzeit ein guter Überblick 
über die zu erledigenden Prüfungen in 
der unmittelbaren Nähe möglich. Die 
Kontrollen können dadurch effizienter 
durchgeführt werden. Diese einheitliche 
Lösung spart Ressourcen wie Entwickler-
kapazitäten. 

Wo bekommen Landwirte Unterstüt-
zung?
Bei Fragen zur Bedienung von FAL-BY hel-
fen die zuständigen Mitarbeiter der Ämter 
für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten (ÄELF) weiter. Besonders zu Beginn, 
haben die ÄELF die Antragstellenden in-
tensiv auf Veranstaltungen geschult. Das 
Bayerische Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft, Forsten und Touris-
mus stellt darüber hinaus Erklärvideos be-
reit. Antragstellende können aber auch 
die bewährten Dienstleister für den Sam-

SERVICE
www.youtube.com/
watch?v=CiLtmssckMw

KONTAKT
Werner Prem 
Telefon: 089 2182 2522
Cathrin Bauer 
Telefon: 089 2182 2419 
fms-technik@fueak.bayern.de

melantrag beauftragen, sofern sie sich die 
Bedienung nicht selbst zutrauen oder 
kein Smartphone besitzen. Diese verschie-
denen Varianten der Unterstützung ha-
ben sich im Praxiseinsatz als essenziell er-
wiesen. 

Ausblick – Automatisierung und Nut-
zerfreundlichkeit 
Die App wird stetig mit dem Fokus auf 
Nutzerfreundlichkeit weiterentwickelt. 
Antragstellende haben die Möglichkeit, 
Feedback und Vorschläge direkt in die 
App einzubringen. Für 2025 wurde zur 
leichteren Orientierung auf der Fläche ein 
Kartenausschnitt direkt in die jeweilige 
Aufgabe integriert. Damit sehen die Nut-
zer nicht nur, wo sie sich auf der Fläche 
befinden, sondern können ebenfalls un-
mittelbar den georeferenzierten Aufnah-
mepunkt des Fotos sehen. Der exakte 
Standort der Aufnahme ist damit noch 
leichter nachvollziehbar. Dies ist beson-
ders bei ÖR 5 von Vorteil. Weiterhin ist ein 
Dienst geplant, der die Antragstellenden 
bei der Umsetzung von Förderauflagen in 
Form eines „Mini-Merkblattes“ zur Fläche 
und konkreten Fragestellungen wie „Wo 
darf ich heute mähen?“ tagesaktuelle und 
flächenspezifische Antworten liefert. 
Durch Automatisierung soll der Prüfdienst 
in Zukunft entlastet werden. Den Prüfern 
obliegt die Kontrolle der eingereichten 
Nachweis-Fotos. Mit der Integration von KI 

im Bewertungsverfahren, soll ein Teil der 
Nachweise in Zukunft automatisiert an-
erkannt werden. 

Ein Gewinn für Praxis und Verwaltung
Trotz anfänglicher Skepsis der Landwirte 
hat sich FAL-BY in der Praxis bewährt und 
ist heute ein etabliertes Instrument, mit 
dem Landwirte Nachweise in Eigenregie 
und zum optimalen und individuell wähl-
baren Zeitpunkt erbringen können. So las-
sen sich Auszahlungshindernisse vermei-
den und Sanktionen reduzieren. Gleich-
zeitig unterstützt die App durch moderne 
Technologien wie KI-gestützte Pflanzener-
kennung eine einfache und verlässliche 
Umsetzung förderrelevanter Anforderun-
gen – ein Gewinn für Praxis und Verwal-
tung. 

Fotodokumentation 
über die FAL-BY App als 
Nachweis für die Maß-
nahme „K14 - Insekten-
schonende Mahd“. 

Kennartenbestim-
mung mit der  
FAL-BY App.
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D ie Agrarverwaltung fordert 
von den Betrieben, ihre Flä-
chendaten für den gemein-
samen Agrarantrag zum je-
weiligen Antragsdatum voll-

ständig zur Verfügung zu stellen. Dafür 
haben die Bundesländer unterschiedli-
che digitale Verwaltungssysteme. Nur 
wenige Länder verwenden dasselbe Sys-
tem. Für manche dieser Systeme gibt es 
Schnittstellen, die es den Betrieben er-
möglichen, ihre Antragsdaten, insbeson-
dere die Flächendaten, zu exportieren. 
Die Ausgabeformate der Exportdateien 
sind allerdings nicht standardisiert, son-
dern unterscheiden sich sowohl tech-
nisch als auch inhaltlich.

Den Öko-Kontrollstellen hat der Gesetz-
geber die Aufgabe übertragen, die Ein-
haltung der gesetzlichen Vorschriften 
und jener Regelungen der Agrarförderun-
gen zu überprüfen, die mit der EU-Öko-
Verordnung verbunden sind. Öko-Betrie-

be müssen nachweisen, seit wann ihre 
Flächen ökologisch bewirtschaftet wer-
den oder dass diese von einem zum 
nächsten Jahr lokal unverändert bleiben. 
Das Ergebnis der Kontrolle wird mit der 
jeweiligen Agrarverwaltung ausgetauscht.

Herausforderungen: Fehlende Schnitt-
stellen und Daten 
Aus den unterschiedlichen Anforderun-
gen, die die Agrarverwaltung und die Öko-
Kontrolle an die landwirtschaftlichen Flä-
chendaten stellen, ergeben sich zwangs-
läufig Probleme für eine gemeinsame 
Datennutzung. Die Herausforderungen 
beim Datenaustausch lassen sich hierbei 
in mehrere Kernprobleme gliedern:

1. Mangelnde Standardisierung und feh-
lende Schnittstellen:
In den Bundesländern existieren histo-
risch gewachsene, untereinander oft in-
kompatible Verwaltungssysteme. Auch 
fehlen in vielen Bereichen Schnittstellen, 

um Daten und Informationen zwischen 
Agrarverwaltung und Öko-Kontrollstellen 
auszutauschen. Unterschiedliche techni-
sche Standards und Datenformate ma-
chen es nahezu unmöglich, Daten auto-
matisiert und fehlerfrei auszutauschen. 
Ohne einheitliche Schnittstellen müssen 
Daten häufig manuell übertragen und 
nachbearbeitet werden, was den admi-
nistrativen Aufwand erhöht und poten-
zielle Fehlerquellen schafft.

2. Qualitätsprobleme und Inkonsistenz 
der Daten:
Unterschiedliche Erfassungsmethoden 
und Notwendigkeiten in den Datensät-
zen führen zu Diskrepanzen. Insbesonde-
re für die Öko-Kontrolle ist es essenziell, 
präzise und konsistente Flächendaten zu 
haben – beispielsweise zum Nachweis 
des Umstellungsbeginns oder zur Doku-
mentation der Fruchtfolge. Fehlende 
oder unvollständige Daten können dazu 
führen, dass Betriebe den Öko-Status ver-

Interoperabilität von Agrardaten 
aus Sicht einer Öko-Kontrollstelle
Die Agrarverwaltungen der Bundesländer nutzen unterschiedliche digitale Verwal-
tungssysteme, so auch die Öko-Kontrollstellen. Für manche dieser Systeme gibt es 
Schnittstellen, die es landwirtschaftlichen Betrieben ermöglichen, ihre Antrags-
daten zu exportieren. Systemübergreifend nutzen lassen sie sich allerdings selten.
Von Thomas Damm und Dietmar Betz
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lieren und ihre Produkte nicht als ökolo-
gisch zertifiziert vermarkten können.

3. Hohe Kosten durch unterschiedlicher 
Dateiformate:
Nicht standardisierte Dateiformate, mit 
denen die Flächendaten der Agrarförde-
rung zur Verfügung gestellt werden, er-
fordern eine aufwändige Verwaltung von 
Importschnittstellen. Dies wiederum 
führt dazu, dass es für eine Öko-Kontroll-
stelle nicht wirtschaftlich ist, eine Import-
schnittstelle bereitzustellen, wenn sie nur 
eine geringe Anzahl von Unternehmen in 
einem Bundesland kontrolliert. 

4. Erhöhter Schulungsbedarf und admi-
nistrative Mehrbelastung:
Sowohl Landwirte als auch Kontrollstel-
lenmitarbeitende sind mit unterschiedli-
chen Systemen konfrontiert. Die fehlen-
de Interoperabilität erfordert, dass An-
wender mehrere Systeme und Verfahren 
bedienen und sich ständig in neue Pro-
zesse einarbeiten müssen. Dies führt zu 
zusätzlichem Verwaltungs- und Schu-
lungsaufwand und beeinträchtigt die Ef-
fizienz, da Arbeitszeit in den Umgang mit 
verschiedenen Softwarelösungen inves-
tiert werden muss.

Tschechische Republik: Gemeinsame 
Nutzung von Systemen 
Mit Beitritt der Tschechischen Republik 
zur EU im Jahr 2004 mussten dort so-
wohl die allgemeine Agrarverwaltung 
wie auch die Öko-Kontrolle nach euro-
päischen Regelungen eingeführt werden. 
Dies bot die Chance, ein Verwaltungssys-
tem für Agrarflächen aufzubauen, das 
beiden Regelungen gerecht wird. So nut-

zen Öko-Kontrollstellen und Agrarförde-
rung das staatliche LPIS System (Land 
Parcel Identification System), das alle 
notwendigen Informationen enthält, die 
für die Agrarverwaltung wie auch für die 
Öko-Kontrolle erforderlich sind. Damit er-
übrigt sich der Datenaustausch zwischen 
verschiedenen Systemen, was die Effi-
zienz der Öko-Kontrolle deutlich erhöht 
und die Kosten einer zusätzlichen Flä-
chenverwaltung einspart.

Italien: Automatisierter Datenzugriff 
über öffentliche Schnittstellen
Das italienische SIAN-System (Sistema In-
formativo Agricolo Nazionale) bietet 
nicht nur eine zentrale Verwaltung der 
Flächendaten für Agrarförderungen, son-
dern stellt auch digitale Instrumente für 
die Öko-Kontrolle bereit. Dazu gehören:

1. Zentrales Verzeichnis der  
Öko-Betriebe:
Über den Bereich „Elenco degli Operatori 
Biologici Italiani“ werden alle Betriebe er-
fasst, die den gesetzlichen Vorgaben ent-
sprechen. Hier können für jeden registrier-
ten Betrieb Zertifikate und begleitende 
Dokumente – etwa der Nachweis der öko-
logischen Produktionsweise – digital ein-
gesehen werden. Dadurch wird eine trans-
parente Übersicht über den Status und 
die Historie der Öko-Betriebe ermöglicht.

2. Digitale Meldung der ökologischen 
Aktivitäten:
Ein Modul innerhalb des SIAN-Portals er-
möglicht die „Compilazione Notifica Atti-
vità Biologica“: Über diese Funktion kön-
nen Landwirte ihre ökologischen Aktivi-
täten elektronisch melden. Diese digitale 

KONTAKT
Thomas Damm
ABCERT AG
Telefon: 0711 351792 177
thomas.damm@abcert.de

Erfassung ist zentral für die Zertifizierung 
und fortlaufende Kontrolle der Einhal-
tung ökologischer Standards, da sie den 
Nachweis über Umstellungsbeginn, 
Fruchtfolge und weitere für die Öko-Kon-
trolle relevante Parameter dokumentiert.

3. Historische Daten und Nachverfolg-
barkeit:
Das System ermöglicht auch Einsicht in 
die historischen Daten der Öko-Betriebe, 
was es den Kontrollstellen erlaubt, Verän-
derungen über die Zeit zu überwachen 
und so Rückschlüsse auf die Kontinuität 
der ökologischen Bewirtschaftung zu zie-
hen. Dies unterstützt eine kontinuierliche 
und nachvollziehbare Kontrolle.

4. Offene Daten und Schnittstellen:
Durch die Integration von Open-Data-An-
geboten und Schnittstellen zu weiteren 
Datenbanken fördert das SIAN-System 
die Interoperabilität zwischen verschie-
denen Akteuren im Agrarsektor. Diese of-
fene Datenstrategie verbessert nicht nur 
die Transparenz, sondern erleichtert auch 
den automatisierten Datenaustausch 
zwischen Landwirten, Kontrollstellen und 
Behörden – ein entscheidender Faktor für 
eine effiziente Öko-Kontrolle.

SIAN stellt somit ein umfassendes digita-
les Werkzeug dar, das den gesamten Pro-
zess der Öko-Kontrolle – von der Daten-
erfassung und Zertifizierung bis hin zur 
Überwachung und historischen Nachver-
folgung – unterstützt und optimiert.

Ideen zur Implementierung von 
Schnittstellen und Möglichkeiten zum 
Bürokratieabbau
Eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Ministerien, Agrarverwaltungen und Öko-
Kontrollstellen ist unerlässlich, um einen 
zukunftssicheren und effizienten Daten-
austausch zu gewährleisten.

Um den Datenaustausch für alle Beteilig-
ten effizienter zu machen, bedarf es einer 
verstärkten Harmonisierung der IT-Syste-
me auf Bundeslandebene. Hilfreich wä-
ren standardisierte Datenformate und 
die Bereitstellung offener Schnittstellen. 
Dann müssten Betriebe Daten nicht 
mehrfach erheben – sie ließen sich sys-
temübergreifend nutzen. 

Daten in Flächen-
verzeichnis und 
Schlagliste werden 
weitgehend doppelt 
erfasst – Unterschiede 
bestehen etwa bei 
Biostatus und Um-
stellungsbeginn.
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Zukunft gestalten –  
Konzepte und Impulse 
für die GAP nach 2027

Wie kann die Gemeinsame Agrarpolitik künftig wirksa-
mer und nachhaltiger werden? Verbände, Wissenschaft 

und Praxis stellen ihre Ideen vor – von erfolgsorientieren 
Prämien über Evaluationserkenntnisse bis zu Ansätzen 

zur Bewertung von Gemeinwohlleistungen.
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Im Zentrum des Vorschlags der Ver-
bände-Plattform steht ein bundes-
weites Fördersystem, welches alle 
Agrargelder für eine einkommens-
wirksame Honorierung klar definier-

ter Gemeinwohlleistungen der Betriebe 
im Bereich des Umwelt-, Natur-, Klima- 
und Tierschutzes einsetzt. Um eine art- 
und umweltgerechte Tierhaltung ange-
messen zu fördern, muss neben der Be-
zugsgröße Hektar zukünftig obligatorisch 
auch die Bezugsgröße Großvieheinheit 
für die Vergabe der Fördermittel genutzt 
werden. Das bundesweite Förderangebot 
sollte mindestens die Honorierung der 
folgenden Leistungen umfassen: 

 • Reduktion des Ausstoßes und Bindung 
von Treibhausgasen 

 • Eine vielfältige, biodiversitätsfördernde 
und landschaftlich attraktive kleinteili-
ge Agrar- und Flächenstruktur

 • Ein Anteil an Landschaftselementen und 
nichtproduktiven Flächen, welcher über 
dem Niveau der Basisvorgaben liegt

 • Hohe Kulturartenvielfalt und weite 
Fruchtfolge samt einem Mindestanteil 
an Leguminosen und Sommerungen 
über dem Niveau der Basisvorgaben

 • Reduktion von und Verzicht auf che-
misch-synthetische Pflanzenschutz- 
und Düngemittel

 • Reinhaltung von Luft und Wasser 
durch besonders niedrige Stickstoff- 
und Phosphor-Salden 

 • Schutz und Bewirtschaftung von arten-
reichem Dauergrünland, insbesondere 
durch Beweidung

 • Erhalt und Förderung der Bodenge-
sundheit 

 • Umsetzung einer flächenbezogenen 
und besonders artgerechten Tierhal-
tung (beispielsweise mehr Platz im 
Stall, Beschäftigungsmaterial, Auslauf 
und Weidehaltung) sowie Reduzierung 
des Viehbestandes im Sinne des Klima-
schutzes und einer ausgewogenen Er-
nährung

 • Schaffung und Erhalt von Gehölzen auf 
landwirtschaftlichen Nutzflächen, ins-
besondere durch agroforstliche Bewirt-
schaftung

 • Umsetzung einer grünlandbasierten 
Wiederkäuerfütterung, eines hohen 
Anteils an betriebseigenen Futtermit-
teln sowie der Produktion von Lebens- 
statt Futtermitteln

 • Bewirtschaftung nach den Kriterien 
des ökologischen Landbaus

Hinsichtlich der Prämiengestaltung spre-
chen sich die Verbände dafür aus, dass 
nach der Kostenkompensation ein nen-
nenswerter Anteil der Prämie als Gewinn-
beitrag verbleibt, sodass die Prämie ein-
kommenswirksam ist. Die Prämienhöhe 
soll überdies nach regionalen Gesichts-
punkten differenziert und nach agrars-
trukturellen sowie sozioökonomischen 
Gesichtspunkten angepasst werden. 
Hierbei können beispielsweise Progressi-
ons- oder Degressionsfaktoren in Abhän-
gigkeit der Betriebsform oder -größe an-
gewendet werden. Das macht die Förde-
rung gerechter sowie zielgerichteter und 
trägt in Zeiten knapper werdender Bud-
gets zu einer flächendeckenden Umset-
zung von öffentlichen Leistungen sowie 
zur Vermeidung von Überkompensation 
aufgrund der Kostendegressionseffekte 

„Zukunft gestalten“:  
Vorschlag für eine krisenfeste, 
ökologischere und gerechte  
EU-Agrarpolitik 
Die bisherige Ausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU wird den ak-
tuellen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Krisen nicht gerecht. Mit der 
Stellungnahme „Zukunft gestalten“ der Verbände-Plattform legen Organisationen 
aus Landwirtschaft, Umwelt-, Natur-, Klima-, Verbraucher- und Tierschutz sowie Ent-
wicklungszusammenarbeit einen Vorschlag für einen grundlegenden Strategie- und 
Politikwechsel in der GAP vor. 
Von Henrik Maaß und Harald Ulmer

bei. Alle Förderangebote sollten zudem – 
soweit naturschutzfachlich sinnvoll – 
mehrjährige Verpflichtungen beinhalten. 
Dies erhöht die ökologische Wirksamkeit 
einer Maßnahme und führt zu einer bes-
seren Planbarkeit auf den landwirtschaft-
lichen Betrieben. 

Fördermodell muss Transformation 
 sicherstellen
Bei der Umsetzung des Förderangebotes 
sind aus Sicht der Verbände-Plattform 
vor allem zwei Aspekte wichtig: Erstens 
muss allen Bauern ein klarer Transforma-
tionspfad aufgezeigt werden. Zweitens 
muss sichergestellt sein, dass sich die 
landwirtschaftlichen Betriebe für den 
Schutz und die Förderung aller Umwelt-
güter engagieren. 

Der Modellansatz der Verbände-Platt-
form sieht vor, dass die Betriebe bundes-
weit jeweils in den Modulen Klima, Bo-
den, Luft und Wasser, Biodiversität und – 
falls vorhanden – Tierhaltung Maßnah-
men umsetzen müssen. Dies stellt das 
Engagement für alle Umweltgüter sicher. 
Zudem soll die Prämienhöhe mit stei-
gendem Ambitionsniveau für die Betrie-
be deutlich erhöht werden. Der Wir-
kungsgrad der Maßnahmen kann zum 
Beispiel anhand von Punkten bewertet 
werden, aus denen unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Ambitionsstufe die 
Prämienhöhe errechnet werden kann. Je 
ambitionierter ein Betrieb agiert, desto 
höher ist seine Prämie. Für den Ökoland-
bau sieht der Modellansatz ein eigenes 
Modul vor.
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Gewinnbringende Preise als  
Grundlage 
Die Verbände heben hervor, dass ge-
winnbringende Erzeugerpreise nicht nur 
Ausdruck der Wertschätzung bäuerlicher 
Arbeit sind, sondern auch eine wichtige 
Grundlage für die vollständige Bindung 
aller Prämien an konkrete öffentliche 
Leistungen. Dieser Strategie- und Politik-
wechsel wird im Berufsstand allerdings 
nur dann breite Akzeptanz finden, wenn 
die landwirtschaftlichen Betriebe ihr Ein-
kommen zukünftig durch den Verkauf 
ihrer Produkte am Markt erwirtschaften 
können – und nicht wie bisher auf För-
dermittel angewiesen sind.

Dazu braucht es gerechtere Strukturen in 
den Wertschöpfungsketten. Landwirte 
müssen in die Lage versetzt werden, auf 
Augenhöhe mit Handel und Verarbeitung 
zu verhandeln. Gerade in Zeiten knapper 
öffentlicher Mittel und sich wandelnder 
politischer Prioritäten ist die Absicherung 
landwirtschaftlicher Einkommen über 
Fördergelder zunehmend unsicher.

Vor diesem Hintergrund fordern die 
Verbände eine umfassende Reform der 
Gemeinsamen Marktordnung (GMO), 
welche ein zentraler Bestandteil der 
GAP ist. Die GMO sollte es der Land-
wirtschaft zukünftig deutlich stärker 
ermöglichen, gemeinsame Marktver-
antwortung zu übernehmen – etwa 
durch die Anerkennung einer eigen-

Zusätzlich zu dem beschriebenen bun-
desweiten Förderangebot sollen auch 
weiterhin Top-Ups in den einzelnen Bun-
desländern angeboten werden. Hierzu 
zählen beispielsweise Angebote im Ver-
tragsnaturschutz, der Investitionsförde-
rung und der ländlichen Entwicklung. Die 
Verbände betonen allerdings die hohe 
Bedeutung einer kohärenten und frühzei-
tigen Abstimmung der Top-Ups der Bun-
desländer mit dem bundesweiten Ange-
bot. Für die Förderung von jungen Men-
schen und Neueinsteigenden wird die 
Umsetzung einer bundesweiten konzept-
basierten, nicht flächengebundenen Exis-
tenzgründungsprämie vorgeschlagen.

Der Modellansatz enthält neben Förder-
maßnahmen auch Basisvorgaben. Deren 
Einhaltung ist Voraussetzung für den Er-
halt von Fördermitteln. Neben der in der 
aktuellen GAP bestehenden sozialen 
Konditionalität und den Grundanforde-
rungen an die Betriebsführung müssen 
diese Basisvorgaben mindestens Vorga-
ben an die Fruchtfolge, die Bereitstellung 
von nicht produktiven Flächen, den Er-
halt von Grünland sowie den Schutz von 
Mooren und Feuchtgebieten enthalten. 
Im Vergleich zu den bisherigen GLÖZ-
Standards der Konditionalität setzt der 
Vorschlag auf Verschlankung und richtet 
den Fokus auf wesentliche Mindeststan-
dards, für die bislang kein flächende-
ckender ordnungsrechtlicher Rahmen in 
allen EU-Ländern besteht. 

SERVICE
Zum Weiterlesen:
www.verbaende-plattform.de 

KONTAKT
Die Verbände-Plattform zur 
 Gemeinsamen Agrarpolitik der EU 
wird von BUND und AbL koordiniert.

Henrik Maaß
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft e. V.
maass@abl-ev.de

Harald Ulmer
Bund für Umwelt- und Naturschutz 
Deutschland e. V.
harald.ulmer@bund-naturschutz.de

ständigen „Branchenorganisation Land-
wirtschaft“, die selbst Krisenmaßnahmen 
ergreifen kann. Dazu sollte die GMO auf 
Basis eines Frühwarnsystems für Preiskri-
sen Maßnahmen zu Mengenregulierun-
gen bis hin zu zeitlich befristeten ver-
bindlichen Produktionsbegrenzungen 
vorsehen. Ergänzend sprechen sich die 
Verbände für die verpflichtende Umset-
zung von schriftlichen Lieferverträgen 
aus – einschließlich der Festschreibung 
von Preisbildung, Menge, Qualität und 
Laufzeit. 

Top-Ups der Bundesländer
Angebote im Vertragsnaturschutz, der Investitionsförderung, der ländlichen Entwicklung usw.
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H erzstück des Vorschlags sind 
einkommenswirksame Leis-
tungsprämien in der Flä-
chen- und Tierwirtschaft auf 
Basis eines Punktesystems. 

Für die Ermittlung der Leistung eines Be-
triebes wurden in der Flächenwirtschaft 
elf Kriterien, in der Tierwirtschaft sieben 
Kriterien definiert. Diese wurden praxis-
nah abgeleitet, basieren größtenteils auf 
bereits vorliegenden Betriebsdaten und 
zielen darauf ab, jene Betriebe wirtschaft-
lich zu stärken, die bereits heute wertvol-
le Gemeinwohlleistungen erbringen.

Von der Leistung zur Punktzahl
Ein Beispiel: Betriebe, die viele unter-
schiedliche Kulturen anbauen, betreiben 
nicht nur wirtschaftliche Risikostreuung, 
sondern leisten auch einen wichtigen 
Beitrag für den Boden- und Artenschutz. 
Eines der Kriterien des Vorschlags ist da-
her die Vielfalt der Fruchtfolge. Abhängig 
von der Anzahl der angebauten Kulturen 
erhält ein Betrieb in diesem Kriterium 
zwischen null und 60 Punkte: null Punk-
te für eine Kultur, 15 Punkte für zwei, 30 
Punkte für drei, 45 Punkte für vier und 60 
Punkte für fünf oder mehr Kulturen. Je 

Durch Qualität punkten –  
Leistungsprämien für die GAP
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU steht erneut auf dem Prüfstand:  
Der Erhalt möglichst vieler und vielfältiger Höfe, Umweltleistungen, mehr Tierwohl, 
der Generationenwechsel und eine gerechtere Verteilung der Gelder sind zentrale 
Anforderungen. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) schlägt 
dafür ein Punktesystem vor.
Von Phillip Brändle 

mehr Kulturen, desto höher die Punkt-
zahl. Weitere wichtige Kriterien des Sys-
tems sind beispielsweise der Anbau von 
Leguminosen, der Anteil von Land-
schaftselementen oder die Erzeugung 
von Lebensmitteln statt nachwachsender 
Rohstoffe. In der Tierwirtschaft werden 
unter anderem mehr Platz im Stall, ein-
gestreute Liegeflächen oder Weidegang 
honoriert.

Von den Punkten zur Prämie 
Die Gesamtpunktzahl eines Betriebes er-
gibt sich aus der Summe der erreichten 
Punkte in allen Kriterien, multipliziert mit 
der Gesamtfläche des Betriebes in Hekt-
ar beziehungsweise dem Viehbestand in 
Großvieheinheiten (GVE). Die ermittelte 
Gesamtpunktzahl wird wiederum mit 
einem Euro pro Punkt multipliziert, wo-
durch sich die individuelle Betriebsprä-
mie ergibt. Da sowohl der finanzielle Auf-
wand als auch der Nutzen einer Leistung 
mit zunehmender Hektar- beziehungs-
weise Tierzahl sinkt, sieht das AbL-Punk-
tesystem eine degressive Gestaltung aller 
Prämien ab 200 Hektar oder 200 GVE 
vor. Überdies werden aus ökologischen 
und agrarstrukturellen Erwägungen nur 
Tiere bis zu einem Viehbesatz von maxi-
mal zwei GVE pro Hektar berücksichtigt. 
Ein zusätzliches Signal – dass für die Wei-
terentwicklung der Landwirtschaft gera-
de auch die kleinen und mittleren Betrie-
be gewünscht sind und gebraucht wer-
den – setzt eine, zusätzlich zu den be-
schriebenen Leistungsprämien, ausbe-
zahlte Basisprämie. Hierfür werden die in 
der Flächen- und Tierwirtschaft erreich-
ten Punktzahlen für die ersten 30 Hektar 
je Betrieb sowie für die ersten 30 GVE 
nochmals ausbezahlt. 

Einbettung in die Architektur der GAP
Das vorgeschlagene Punktesystem ist als 
vollständiger Ersatz der Direktzahlungen 
der 1. Säule konzipiert. Es sollte jedoch 

Weidegang wird im 
AbL-Punktesystem 
honoriert
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durch zielspezifische Maßnahmen der 2. 
Säule ergänzt werden. Hierzu gehören 
etwa der Ökolandbau, tierschutzbezoge-
ne Stallbauförderungen oder die Förde-
rung sogenannter dunkelgrüner Natur-
schutzmaßnahmen wie beispielsweise 
die extensive Beweidung bestimmter Na-
turräume. Das System sieht zudem wei-
terhin einzelne Basisanforderungen für 
den Erhalt von Fördermitteln – analog zur 
aktuellen Konditionalität – vor. Hierzu ge-
hören Vorgaben zur Fruchtfolgegestal-
tung, zum Erhalt von Grünland, zur Be-
reitstellung nicht produktiver Flächen so-
wie die Einhaltung geltender Sozialstan-
dards. 

Für Junglandwirte und Existenzgründun-
gen sieht der Vorschlag statt der bisher 
flächenbezogenen Förderung konzept-
basierte Niederlassungsprämien vor. Die 
Vorschläge für die nicht minder wichtige 
Reform der Gemeinsamen Marktord-
nung als integralem Bestandteil der GAP 
können im Kern der Stellungnahme der 
Verbände-Plattform „Zukunft Gestalten“ 
entnommen werden. 

SERVICE
Zum AbL-Punktesystem: 
https://www.abl-ev.de/themen/
agrarpolitik/punktesystem
Vorschläge zur Marktordung: 
https://kurzlinks.de/kdtw
(ab Seite 30)

KONTAKT
Phillip Brändle
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft e. V.
braendle@abl-ev.de
https://abl-ev.de

Flächenwirtschaft (ha)

Leistungskriterium Einteilung
Max.   

Punktzahl

Vielfalt der Fruchtfolge > Konditionalität, max. 5 Ku1turen, Kultur = min. 5 % Ackerland 60

Vielfältige Flächenstruktur ∅ Schlaggröße, zwischen 1 und 15 ha 40

Leguminosen-Anteil  > Konditionalität, max. 20 % Ackerland 60

Verzicht auf Totalherbizide ja / nein 40

Anteil Landschaftselemente bis max. 10 % Landwirtschaftliche Nutzfläche 70

Anteil Grünland bis 100 % Landwirtschaftliche Nutzfläche 40

Anteil extensiv genutztes Grünland bis 100 % der Landwirtschaftliche Nutzfläche 60

Gentechnikfreie Bewirtschaftung ja / nein 20

natürtliche Standortnachteile ∅ Bodenpunkte  30

Lebensmittelerzeugung vs. nachw. Rohstoffe % Lebensmittel an der Landwirtschaftliche Nutzfläche  30

Ausgeglichene Nährstoffbilanzen ja / nein 40

Summe: 490

Tierwirtschaft (GVE)

Leistungskriterium Einteilung
Max. 

 Punktzahl

Mehr Platz je Tier im Stall Anteil der gesamten Tiere über gesetzlichem Mindeststandart bis 100 % 20

Eingestreute Liegeflächen  Anteil der gesamten Tiere mit Zugang bis 100 % 20

Ständiger Außenklimazugang Anteil der gesamten Tiere mit Zugang bis 100 % 20

Ständiger Auslauf Anteil der gesamten Tiere mit Zugang bis 100 % 20

Weidegang Anteil der gesamten Tiere mit Zugang bis 100 % 20

Gentechnikfreie Fütterung  ja / nein 20

Summe: 120

Die Leistungskriterien des AbL-Punkte-
systems sowie deren Einteilung und 
maximale Punktzahl
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D ie GAP wurde 1962 ur-
sprünglich zur heimischen 
Ernährungssicherung einge-
führt, muss heute aber auch 
verstärkt Umwelt- und Kli-

maschutzziele verfolgen. Doch diesem 
Anspruch wird die GAP nicht gerecht, 
wie unter anderem der Europäische 
Rechnungshof in seinen Berichten wie-
derholt bemängelt hat. Laut dem Ab-
schlussbericht der Zukunftskommission 
Landwirtschaft verursacht die deutsche 
Landwirtschaft pro Jahr Schäden an Ge-
meingütern in Höhe von 90 Milliarden 
Euro. Demgegenüber steht eine jährliche 
Wertschöpfung von circa 50 Milliarden 
Euro durch die landwirtschaftliche Pro-
duktion. Die aktuellen GAP-Zahlungen 
geraten angesichts dieses Ungleichge-
wichts zunehmend unter Legitimations-
druck. Auch in der Gesetzgebung rücken 
Ziele wie die Reduktion des Pestizidein-
satzes, eine geringere Abhängigkeit von 
fossilen Energien, mineralischen Dünge-
mitteln und Eiweißpflanzenimporten 
oder die Minimierung des Antibiotikaein-
satzes in der Tierhaltung zunehmend in 
den Hintergrund. 

Gemeinwohl durch  
Systemansatz – Das GAP-Stufen-
modell der Bio-Verbände
Das Stufenmodell des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) liefert 
einen Vorschlag für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU ab 2028 und bietet 
einen Transformationspfad für die gesamte Landwirtschaft.
Von Tamira Zöller und Carolin Pagel 

Die ökologische Landwirtschaft trägt mit 
einem besonders nachhaltigen Anbausys-
tem, das auf Freiwilligkeit und Mehrjäh-
rigkeit beruht, bereits heute maßgeblich 
zu diesen Zielen bei. Umso mehr sollte 
der Ökolandbau als Transformationspfad 
stärker ins Visier der Förderung rücken. 

Das Stufenmodell des BÖLW ist ein Vor-
schlag zur Neugestaltung der GAP der 
EU ab dem Jahr 2028, der sowohl die 
Ziele des Green Deals adressiert als auch 
eine Antwort auf Herausforderungen bie-
tet, die sich aus der GAP-Reform ab 2023 
ergeben haben. 

Konstruktionsfehler der GAP  
2023-2027
Die „Grüne Architektur“ der GAP ab 2023 
– mit Konditionalität und Öko-Regelun-
gen (ÖR) in der ersten Säule und Agrar-
umwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) 
in der zweiten Säule – ist besonders kom-
plex. Für Betriebe ist sie intransparent 
und führt in der Verwaltung zu hohen 
bürokratischen Belastungen. Zudem 
wird sie voraussichtlich weiterhin euro-
päische Umweltziele verfehlen. 

Die GAP muss demnach einfacher und 
wirksamer werden. Hinzu kommt, dass die 
Bundesländer unterschiedliche Finanz-
kraft haben und die AUKM jeweils eigen-
ständig umsetzen sowie kofinanzieren 
müssen. Das führt zu unterschiedlichen 
Prämienhöhen in den Bundesländern und 
somit zu relevanten Wettbewerbsverzer-
rungen zwischen den Betrieben. Die Ana-
lyse der aktuellen GAP zeigt dementspre-
chend Reformbedarf auf – nicht nur struk-
turell, sondern auch im Hinblick auf die 
grundlegende Förderlogik.

Öffentliches Geld für öffentliche  
Leistungen
Für öffentliche Güter wie sauberes Was-
ser, Artenvielfalt und Klimaschutz gibt es 
aktuell keinen Markt. Für die Bereitstel-
lung dieser Güter müssen daher finanziel-
le Anreize mit öffentlichem Geld geschaf-
fen werden, damit diese öffentlichen Leis-
tungen erbracht werden. Im Kern der 
künftigen GAP muss daher das Prinzip 
„öffentliches Geld für öffentliche Leistun-
gen“ stehen. Denn Landwirtschaft ist in 
erster Linie eine wirtschaftliche Tätigkeit: 
Betriebe handeln als eigenständige Wirt-
schaftseinheiten, streben Nutzenmaxi-
mierung an und passen ihre Produktions-
weisen an die verfügbaren Ressourcen an. 
Umso wichtiger ist es, Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, die Klimaschutz, den Er-
halt natürlicher Ressourcen sowie die För-
derung der Artenvielfalt ermöglichen und 
gleichzeitig eine ausreichende Lebens-
mittelproduktion gewährleisten.

Das Stufenmodell:  
Ein neuer Förderansatz
Das BÖLW-Stufenmodell wurde vom 
deutschen Ökosektor erarbeitet. Es 
schlägt eine grundlegende Neustruktu-
rierung der Förderlogik vor: Flächenbezo-
gene Direktzahlungen der aktuellen ers-
ten Säule (Einkommensgrundstützung 
für Nachhaltigkeit, ergänzende Umvertei-
lungseinkommensstützung für Nachhal-

Schematische Überführung der aktuellen GAP in das  
BÖLW-Stufenmodell ab 2028

1. Säule 2. Säule

Einkommensgrundstützung  
für Nachhaltigkeit

Agrarumwelt- und  
Klimamaßnahmen (AUKM)

Umverteilungsprämie alle weiteren Maßnahmen 
der ländlichen Entwicklung

Eco-Schemes

Budget für flächenbezogene
Maßnahmen der Landwirtschaft 

neu: auch kofinanziert  
durch Bund & Länder

Budget für nicht flächen-
bezogene landwirtschaftliche 

Maßnahmen & ländliche  
Entwicklung
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 • Basis: dreigliedrige Fruchtfolge mit 
mindestens 10 Prozent Leguminosen-
anteil, Verzicht auf Totalherbizide, Re-
duktion mineralischer Stickstoffdünger 
um 25 Prozent, Reduktion chemisch-
synthetischer Pflanzenschutzmittel 
um 10 Prozent. 

 • Basis-Plus: mindestens viergliedrige 
Fruchtfolge, mit mindestens 15 Prozent 
Leguminosenanteil, Verzicht auf Total-
herbizide, Reduktion mineralischer 
Stickstoffdünger um 50 Prozent, Re-
duktion chemisch-synthetischer Pflan-
zenschutzmittel um 25 Prozent 

 • Bio: gesamtumgestellte Betriebe ge-
mäß EU-Öko-Verordnung. 

Analog zu den in der Regel fünfjährigen 
Verpflichtungszeiträumen der AUKM 
müssen die Anforderungen der drei 
Leistungsstufen mehrjährig – über den 
gesamten Verpflichtungszeitraum – 
erbracht werden. Die Anforderungen 
der Stufen können durch bundes-
weite und länderspezifische Zusatz-
maßnahmen – sogenannte Top-Ups 
– ergänzt werden.

Länder-Top-Ups
• Nachweis regionaler 

Kennarten
• Schnittzeitpunkt auf 

Grünland
• Spezifische Arten-

schutzprogramme
• Förderung von regio-

nalen Blüh- und Wild-
mischungen

Top-Ups: Zusätzliche Anreize auf  
Bundes- und Länderebene
Neben den drei Stufen sieht das BÖLW-
Stufenmodell die Möglichkeit vor, zusätz-
lich Umweltmaßnahmen auf Bundes- 
und Länderebene zu fördern. Bundes-
Top-Ups sollen bundesweit einheitlich 
angeboten werden. Länder-Top-Ups sol-
len die Förderung regionalspezifischer 
Maßnahmen wie spezieller Artenschutz-
programme oder bestimmter Schnitt-
zeitpunkte im Grünland ermöglichen. 

Agrarstrukturelle Förderung
Für kleine Betriebe sieht das Modell För-
derzuschläge vor. Durch die Anwendung 
eines Faktors für die ersten 50 Hektar soll 
je Stufe ein höherer Fördersatz gewährt 
werden. Ähnlich kann die Unterstützung 
für benachteiligte Gebiete gestaltet wer-
den.

Ordnungsrecht und bisherige Kondi-
tionalität
Um künftig GAP-Gelder zu erhalten, 
müssen im BÖLW-Stufenmodell schon 
ab der Einstiegstufe „Basis“ ambitionierte 
Anforderungen erfüllt werden. Es ist da-
mit zu rechnen, dass das GAP-Budget 
der EU insgesamt schrumpft. Gleichzeitig 
werden voraussichtlich mehr Betriebe 
auf diese Zahlungen verzichten – bei-
spielsweise aufgrund von guten Bedin-
gungen am Markt. Parallel zur Weiterent-
wicklung der GAP muss daher eine klare 
Trennung von Ordnungsrecht und GAP 
angestrebt werden. Ziel ist es, dass auch 
Betriebe, die auf GAP-Gelder verzichten, 
per Ordnungsrecht zu ökologischen und 
agrarwirtschaftlichen Mindeststandards 
verpflichtet werden. 

tigkeit, Öko-Regelungen) werden mit den 
AUKM der jetzigen zweiten Säule zusam-
mengeführt. So entsteht ein neues Bud-
get und ein neuer Planungsraum für flä-
chenbezogene Umweltleistungen. Für 
dieses Hauptbudget ist im BÖLW-Stufen-
modell eine niederschwellige Kofinanzie-
rung des Bundes und der Länder vorge-
sehen. Für alle nicht flächenbezogenen 
landwirtschaftlichen Maßnahmen und 
die ländliche Entwicklung soll es weiter-
hin ein EU-Budget in Verantwortung der 
Bundesländer geben.

Drei Stufen – ein Ziel 
Das neue Stufenmodell sieht vor, dass die 
GAP ab 2028 auf drei Förderstufen ba-
siert: Basis, Basis Plus und Bio. Die Förder-
stufen zielen auf unterschiedliche 
Niveaus des Grundschutzes bei den Res-
sourcen Wasser, Boden, Klima und Arten-
vielfalt ab. In welcher Stufe ein Betrieb 
gefördert wird, ist dabei abhängig von 
der Erfüllung der Anforderungen für die 
Bereiche Pflanzenschutz, Düngung, 
Fruchtfolge, Leguminosen und Viehbe-
satz: 

SERVICE
Weitere Informationen zum  
BÖLW-Stufenmodell:  
https://boelw.de/themen/eu-agrarpolitik/ 
reform-der-eu-agrarpolitik/ 

Europäischer Rechnungshof Sonderbericht 
13/2020: Biodiversität landwirtschaftlicher 
Nutzflächen: Der Beitrag der GAP hat den 
Rückgang nicht gestoppt 
https://www.eca.europa.eu/de/ 
publications?did=53892 

KONTAKT
Tamira Zöller 
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e. V.
zoeller@boelw.de 

Carolin Pagel
Bioland e. V. 
carolin.pagel@bioland.de

Beispiele für Top-Ups auf Bundes- und Länderebene

Förderstufen 
des BÖLW- 
Stufenmodells

Bundes-Top-Ups
• Förderung für Junglandwirte
• Agroforstsysteme
• Extensiver Viehbesatz
• Fruchtfolge zum Humuserhalt
• Weidehaltung
• Reduzierter Bodendruck
• Sommergetreide
• Hecken
• Erstellung einer Hoftorbilanz
• Förderung niedriger Stickstoff- 

und Phosphorsalden
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D ie Bauernproteste haben 
deutlich gemacht: Die aktu-
elle Agrarpolitik verliert in 
der Praxis zunehmend an 
Rückhalt. Viele empfinden 

das System als zu kompliziert und zu bü-
rokratisch. Eine Möglichkeit, die Gemein-
same Agrarpolitik neu zu denken, bietet 
die Erfolgsorientierte Agrarprämie (EOAP) 
an: Sie knüpft die Prämien an die einzel-
betriebliche Erreichung der Ziele des 
europäischen Green Deals. Im Kern er-
setzt die EOAP alle flächenbezogenen 
Prämien der aktuellen GAP: Statt Basis-
prämie, Öko-Regelungen, Agrarumwelt- 
und Klimaschutzmaßnahmen der 2. Säu-
le gibt es nur noch ein Prämienmodell. 
Die Standards für den guten landwirt-
schaftlichen und ökologischen Zustand 
von Flächen (GLÖZ) der Konditionalität 
werden entweder in das Prämienmodell 
aufgenommen oder sie gehen ins Ord-
nungsrecht über. Welcher GLÖZ-Stan-
dard wo landet, muss im politischen Pro-
zess ausgehandelt werden. Bestehen 
bleiben lediglich die nicht an die Fläche 
gebundenen Prämien wie die Jungland-
wirteprämie, die Tierwohl- oder die Inves-
titionsförderung. Damit wäre der Instru-
mentenkoffer einmal gründlich aufge-
räumt. 

Vom Bedürftigkeitsprinzip zum Leis-
tungsprinzip 
Und wo bleibt die Einkommensstützung? 
Die ist im Prämienmodell integriert, denn 
die Höhen sind so bemessen, dass man 
mit der Erreichung der Ziele des Green 
Deal Geld verdienen kann. Schließlich 
werden dadurch gesellschaftlich nachge-
fragte Leistungen erzeugt, die angemes-
sen vergütet werden müssen. Öffentliche 
Leistungen wie Artenvielfalt und Klima-
schutz sind Teil des Outputs landwirt-
schaftlicher Betriebe – neben Weizen, 

Milch und Co.: „Produktivität reloaded“, 
um mit dem Slogan der diesjährigen 
DLG-Wintertagung zu argumentieren, 
oder auf Deutsch: nachhaltige Produkti-
vitätsentwicklung. Es versteht sich von 
selbst, dass es in diesem leistungsbezo-
genen Prämienmodell keine Umvertei-
lungsprämie mehr gibt, denn diese ist 
noch dem alten Credo verhaftet, das die 
GAP als eine Geldverteilungsmaschine 
nach Bedürftigkeitskriterien sieht. Das 
Credo der Erfolgsorientierten lautet: Öf-
fentliches Geld für öffentliche Leistun-
gen. Und zwar so, dass damit ein aus-
kömmliches Einkommen erwirtschaftet 
werden kann. 

Von den Zielen rückwärts gedacht 
Die Erfolgsorientierte Agrarprämie wurde 
konzipiert, als die Ziele des Green Deal 
noch hoch auf der politischen Agenda 
standen und die EU-Kommission die Prä-
misse ausgegeben hatte, dass kein natio-
naler GAP-Strategieplan genehmigt wer-
den würde, der die Ziele des Green Deal 
nicht angemessen adressiert. Ursula von 
der Leyen hat der Landwirtschaft seiner-
zeit folgende Ziele ins Pflichtenheft ge-
schrieben: Neben der Reduktion der 
Stickstoffdüngung um 20 Prozent gehö-
ren dazu die Verringerung der Stickstoff-
verluste um 50 Prozent, die Halbierung 
des Einsatzes chemisch-synthetischer 
Pflanzenschutzmittel, die Aufstockung 
der nicht-produktiven Fläche auf 10 Pro-
zent und die allgemeine Förderung der 
Artenvielfalt. Mittlerweile wissen wir, dass 
die Safe Use Regulation – und somit die 
Rechtsgrundlage für die Halbierung des 
Pflanzenschutzmittelensatzes – im politi-
schen Prozess durchgefallen ist. Und wir 
wissen auch, dass die EU-Kommission 
bei der Genehmigung der Strategiepläne 
von ihrer eigenen Prämisse abgewichen 
ist. Dennoch bestehen die Ziele des 

Green Deal im Prinzip fort. Als Randnotiz 
sei bemerkt, dass es sich streng genom-
men nicht um Ziele, sondern eher um 
Mittel zur Erreichung übergeordneter 
Ziele wie Klimaneutralität und Erhalt der 
Artenvielfalt handelt. Aber sei’s drum. Die 
Erfolgsorientierte Agrarprämie nimmt die 
fünf ursprünglich formulierten Ziele als 
gegeben an und entwickelt eine Metrik, 
mit der die einzelbetriebliche Erreichung 
dieser Ziele messbar gemacht werden 
kann. 

Die Mechanik der Erfolgsorientierten 
Agrarprämie
Zentrales Element der EOAP ist eine 
Kreuztabelle aus umweltschonenden flä-
chenbezogenen Maßnahmen und den 
oben genannten Zielen des Green Deal. 
Das Bindeglied zwischen diesen beiden 
Komponenten ist eine Zielerreichungs-
matrix, die jeder Maßnahme einen Ziel-
erreichungsbeitrag zu jedem der fünf 
Ziele des Green Deal zuordnet. Beispiel: 
Ein Hektar der Maßnahme Anbau von 
großkörnigen Leguminosen liefert, da 
diese überhaupt nicht mit Stickstoff ge-
düngt werden, den gleichen Beitrag zur 
Erreichung des Ziels Reduktion der Stick-
stoffdüngung um 20 Prozent wie fünf 
Hektar einer anderen Frucht, auf der die 
Düngung um 20 Prozent reduziert wird. 
Theoretisch könnte ein 100 Hektar Acker-
baubetrieb das Ziel Reduktion der Stick-
stoffdüngung um 20 Prozent erreichen, 
indem er auf 20 Hektar seiner Ackerflä-
che Leguminosen anbaut. Das Ziel könn-
te auch erreicht werden durch den An-
bau von zehn Hektar Leguminosen und 
zehn Hektar Grünbrache, also insgesamt 
wieder 20 Hektar, auf denen überhaupt 
kein Stickstoffdünger fällt. In diesem Fall 
hätte der Betrieb schon zwei Ziele des 
Green Deal erreicht, neben der Reduk-
tion der Stickstoffdüngung um 20 Pro-

Die Erfolgsorientierte 
 Agrarprämie – eine Alternative  
für die GAP nach 2027?
Ein neues Prämienmodell knüpft Direktzahlungen an den Beitrag 
landwirtschaftlicher Betriebe zu zentralen Zielen des Green Deal – mit 
dem Anspruch, Verwaltung zu vereinfachen, Anreize zu stärken und 
die Akzeptanz der Agrarförderung zu erhöhen.
Von Uwe Latacz-Lohmann, Florian Tietjens und Marlene Noack
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zent auch noch die Aufstockung der 
nicht-produktiven Fläche auf zehn Pro-
zent. Für die Erreichung der Ziele wird je-
weils eine Prämie fällig, und je mehr Ziele 
erreicht werden, desto höher fällt die Be-
triebsprämie aus. Jeder Landwirt kann 
sich nun aus dem Maßnahmenkatalog 
einen Maßnahmenmix zusammenstel-
len, der zu seinem Betrieb passt. Wer 
nicht teilnehmen möchte oder keine ge-
eigneten Maßnahmen findet, fällt auf 
den Boden des Ordnungsrechts und 
muss sein Geld am Markt verdienen. Kon-
ditionalität ist nicht mehr zu beachten, 
denn die gibt es nicht mehr. 

Unternehmerisch denken  
und handeln 
Die EOAP holt die Landwirte als Unter-
nehmer ab. Sie können auf freiwilliger 
Basis sowie standortangepasst der Frage 
nachgehen: Welche Ziele lassen sich mit 
welchen Maßnahmen auf meinem Be-
trieb erreichen, um wirtschaftlich erfolg-
reich zu sein? Zur Auswahl stehen dabei 
Maßnahmen aus drei Kategorien, die al-

lesamt einjährig sind, um die unterneh-
merische Flexibilität zu wahren: Acker-
landmaßnahmen, Grünlandmaßnahmen 
und übergreifende Maßnahmen. Letztere 
lassen sich keiner bestimmten Frucht zu-
ordnen und sowohl auf Ackerland als 
auch auf Grünland anwenden. Ein Bei-
spiel ist die Ausbringung angesäuerter 
Gülle als Beitrag zum Green Deal Ziel Ver-
ringerung der Stickstoffverluste um 
50 Prozent. Neben einer bundeseinheitli-
chen Maßnahmenliste gibt es regionale 
Maßnahmenkataloge, mit denen regio-
nale oder bundeslandspezifische Beson-
derheiten berücksichtigt werden können. 
Das Ziel der Verwaltungsvereinfachung 
gebietet es, dass auf Parallelstrukturen 
zwischen inhaltlich ähnlichen Maß-
nahmen in Bundes- und Regionallis-
te verzichtet wird. 

Fazit 
Insgesamt bietet die Erfolgsorien-
tierte Agrarprämie viele Vorteile 
gegenüber dem jetzigen Prämien-
modell: Sie ermöglicht Landwir-

ten die Integration des Betriebszweigs 
Umwelt und schafft damit eine zusätzli-
che Einkommensquelle. Die angestreb-
ten gesellschaftlichen sowie politischen 
Ziele werden zielgenau angesteuert, und 
der Steuerzahler wird nur zur Kasse ge-
beten, wenn die Ziele nachweislich er-
reicht wurden. Zudem bietet das Modell 
Vorteile in der Kommunikation: Als Land-
wirt ist man Teil der Lösung und nicht Teil 
des Problems. Man wird für eine Leistung 
bezahlt, die gesellschaftlich nachgefragt 
wird. Man ist nicht mehr Subventions-
empfänger, sondern Leistungsanbieter. 
Und man kann stolz darauf sein. 

KONTAKT
Uwe Latacz-Lohmann, Florian Tietjens und 
Marlene Noack
Institut für Agrarökonomie
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

 Ziele des Green Deal für die Landwirtschaft

20 % Redukti-
on Stickstoff-
Düngung 

50 % Redukti-
on Stickstoff-
Verluste 

50 % Reduk-
tion Pflanzen-
schutzmittel

10 % nicht-
produktive 
Fläche 

Biodiversitäts-
strategie
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Anbau großkörniger Leguminosen +++ +++    

Grünbrache +++ +++ +++ + ++

Bandspritzung   +   

Pflugverzicht     +

Artenreiches, extensives Grünland  ++ +   ++

Etc.      

So funktioniert die  
Erfolgsorientierte Agrarprämie: 

Landwirte wählen aus einer Liste umweltschonender Maßnahmen 
(linke Spalte) und setzen diese auf ihren Flächen um. Die Tabelle 
gibt an, wie die einzelnen Maßnahmen zur Erreichung der Ziele des 
Green Deal beitragen. Ein einzelnes + bedeutet, dass die Maßnahme 
genau den geforderten Zielbeitrag liefert. Beispielsweise reduziert 
die Bandspritzung in Kombination mit dem Einsatz der Hacke den 
Pflanzenschutzmittel-Einsatz um etwa 50 Prozent, daher ein +. Eine 
Ackerbohne, die überhaupt nicht mit Stickstoff (N) gedüngt wird, 
liefert den fünffachen Beitrag zur Erreichung des Ziels 20 Prozent 
Reduktion der N-Düngung (daher +++). In der praktischen Umset-
zung sind die +++-Zeichen durch Zahlen ersetzt (etwa eine 5 für den 
Beitrag des Leguminosenanbaus zum N-Reduktionsziel. 

Zukunft gestalten  /  Konzepte und Impulse für die GAP nach 2027 

10/2025 LandInForm spezial 51

Ill
us

tr
at

io
n:

 S
tr

an
ge

r M
an

 – 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
; G

ra
fik

: U
w

e 
La

ta
cz

-L
oh

m
an

n,
 F

lo
ria

n 
Ti

et
je

ns
 u

nd
 M

ar
le

ne
 N

oa
ck



Vom Ziel zur Zahlung:  
Indikatoren als Basis leistungs-
differenzierter Honorierung 
Umweltmaßnahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU stehen häufig in der 
Kritik – zu wenig Wirkung bei zu hohen Kosten. Könnte eine leistungsdifferenzierte 
Honorierung von Umweltleistungen die Wende bringen – und was braucht es dafür?
Von Jürn Sanders und Nicolas Lampkin

S eit Jahren bemängeln Stu-
dien regelmäßig die geringe 
Wirksamkeit bestehender 
GAP-Umweltmaßnahmen. 
Egal, ob Cross Compliance, 

Greening oder Agrarumwelt- und Klima-
maßnahmen – die negativen Umweltaus-
wirkungen der Landwirtschaft werden 
nur unzureichend reduziert. Auch die 
2023 eingeführten Konditionalitäten und 
Öko‐Regelungen versprechen keine 
grundlegende Verbesserung. Um dem 
Problem entgegenzuwirken, rücken er-
gebnisorientierte Förderansätze stärker 
in den Fokus. Die Voraussetzung: klar de-
finierte, gut abgesicherte Umweltziele so-
wie geeignete Indikatoren und Daten zur 
Bewertung des Zielbeitrags auf Betriebs-
ebene. Dies wurde in der Studie „Hono-
rierung von Umweltleistungen unter be-
sonderer Berücksichtigung des ökologi-
schen Landbaus“ untersucht.

Vielfältige Umweltziele vorhanden
In Deutschland existiert durch zahlreiche 
Gesetze, Verordnungen, Strategien und 
Aktionspläne eine umfassende Basis für 
die Ableitung von Umweltzielen auf be-
trieblicher Ebene. Hierzu zählt als Bei-
spiel etwa das Ziel der nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie, den Stickstoffüber-
schuss auf 70 Kilogramm pro Hektar zu 
begrenzen. Die GAP-Strategiepläne bie-
ten weitere Ziele, die für die betriebliche 
Ebene operationalisiert werden könnten. 
Aus der Perspektive eines effizienten Ho-
norierungssystems können solche Ziele 
als gesellschaftliche Nachfrage nach 
einem Umweltgut wie sauberes Wasser 
oder hohe Artenvielfalt verstanden wer-
den. Ein ideales Fördersystem würde das 
Ordnungsrecht gezielt ergänzen und da-
für sorgen, dass Umweltleistungen so an-
geboten werden, wie sie politisch oder 
gesellschaftlich erwünscht sind. Um etwa 
die Nachfrage nach sauberem Trinkwas-
ser zu decken, wäre es förderpolitisch 
sinnvoll, in Regionen mit hoher Gewäs-

serbelastung zusätzliche finanzielle An-
reize für eine gewässerschonende Be-
wirtschaftung zu schaffen. In der Praxis 
findet eine differenzierte Ziel‐ oder Maß-
nahmensteuerung bisher allerdings nur 
teilweise statt.

Differenzierte Honorierung setzt gute 
Indikatoren und Daten voraus
Um Umweltziele auf Betriebsebene diffe-
renziert bewerten und gezielt honorieren 
zu können, bedarf es darüber hinaus ge-
eigneter Indikatoren. Diese müssen

 • den Umfang der Leistungserbringung 
im Hinblick auf das Zielniveau gut be-
schreiben können,

 • rechtssicher und betrugsresistent sein,
 • einen adäquaten Vergleich zwischen 
Betrieben mit ähnlichen Standort‐ 
oder Produktionscharakteristiken er-
möglichen,

 • auf Grundlage verfügbarer oder leicht zu 
erhebender Daten bewertet werden 
können, um die hiermit verbundenen 
Transaktionskosten gering zu halten, und

 • einfach zu kommunizieren sein, sodass 
Verhaltensänderungen initiiert werden 
können.

Die untersuchten Indikatoren erfüllen 
diese Kriterien unterschiedlich gut. 
Grundsätzlich lassen sie sich in drei Ty-
pen unterscheiden:

1. Indikatoren, die auf Verwaltungsdaten 
etwa aus dem Integrierten Verwaltungs- 
und Kontrollsystem (InVeKoS) oder dem 
Herkunftssicherungs- und Informations-
system für Tiere (HIT) sowie auf empirisch 
gut abgesicherten Umrechnungsfaktoren 
basieren (wie Kulturartendiversität oder 
Tierbesatz). Sie zeichnen sich meist 
durch niedrige Transaktionskosten, gerin-
ge Betrugsanfälligkeit, hohe Datenquali-
tät und Justiziabilität aus. Die Anzahl der 
Agrarumwelt-Indikatoren, für die dies zu-
trifft, ist jedoch beschränkt. Auch ist ihre 

Aussagekraft oft begrenzt, da sie in der 
Regel nur indirekt auf die angestrebten 
Umweltziele Bezug nehmen.

2. Indikatoren mit hohem Zielbezug (wie 
Stoffstrombilanzen oder Treibhausgas 
(THG)‐Emissionen) und basierend auf ein-
zelbetrieblichen Daten (wie Zukauf oder 
innerbetriebliche Verwertung). Sie ermög-
lichen präzisere Bewertungen, werden bis-
her allerdings nicht umfassend und syste-
matisch erhoben. Neben Unsicherheiten 
bei der Datenqualität (etwa bei Nährstoff-
gehalten oder Mengen zugekaufter orga-
nischer Dünger) bestehen hierbei auch 
Fragen zur Betrugsanfälligkeit. Künftig ist 
jedoch eine bessere Datenverfügbarkeit 
und ‐qualität zu erwarten – etwa durch 
Änderungen der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen (Düngeverordnung, THG‐Be-
richterstattung) und die Verbesserung be-
stehender Berechnungswerkzeuge wie 
das Bilanzierungs- und Empfehlungssys-
tem Düngung. Außerdem ist davon auszu-
gehen, dass die Verwendung von Dünge‐ 
und Pflanzenschutzmitteln (PSM) künftig 
noch intensiver kontrolliert wird, was die 
Datenverfügbarkeit weiter verbessern 
dürfte.

3. Indikatoren, für die Daten schlagspezi-
fisch vor Ort erhoben werden müssen, 
wie organische Kohlenstoff- oder minera-
lische Stickstoffgehalte. Diese werden 
vermutlich auf absehbare Zeit mit zu ho-
hen Transaktionskosten verbunden sein, 
weshalb sie sich für die Honorierung von 
Umweltleistung nicht anbieten.

Ein pragmatischer Ansatz wäre zudem, 
bestimmte Indikatoren einfach zu bewer-
ten: mit Ja/Nein-Kriterien (wie Verzicht auf 
PSM), stufenweise (Bronze, Silber, Gold) 
oder anhand einer 100-Punkte-Skala.

Welcher Betrag für welche Leistung?
Neben der Indikatorauswahl ist die Metrik 
– also die Staffelung der Förderhöhen – 
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entscheidend. Voraussetzung ist, dass nur 
Leistungen vergütet werden, die gesetzli-
che Standards übertreffen. Ein weiterer 
Ansatzpunkt ist das festlegte Zielniveau: 
Um die Spanne zwischen gesetzlichem 
Ausgangs- und Zielniveau sinnvoll zu 
unterteilen, bietet sich für die meisten In-
dikatoren eine drei‐ bis vierstufige Skala 
an. Bei der Festlegung der Stufen sollten 
neben naturwissenschaftlichen Sachzu-
sammenhängen auch der betriebliche 
Aufwand, der mit der Erreichung einer 
bestimmten Stufe verbunden ist, berück-
sichtigt werden. Denn je höher die Prämie 
und je geringer die Kriterien sind, desto 
mehr Betriebe werden versuchen, ein ho-
hes Zielniveau zu erreichen. Dadurch wür-
den möglicherweise mehr Betriebe höhe-
re Umweltleistungen anbieten, als sie dies 
heute tun. Fraglich ist jedoch, ob Umwelt-
ziele oder die gesellschaftliche Nachfrage 
nach öffentlichen Gütern dadurch ausrei-
chend erfüllt werden. Daher sind unter-
schiedliche Schwellenwerte und Prä-
mienhöhen fachlich begründbar. 

Ferner stellt sich die Frage, ob Indikato-
ren einzeln oder in Kombinationen be-
wertet und honoriert werden sollen. 
Kombinationen ermöglichen es, Syn-

ergien verschiedener Praktiken zu be-
rücksichtigen und Doppelförderung zu 
vermeiden. Der Nachteil liegt in der be-
grenzten Möglichkeit zur Differenzierung: 
Zehn Einzelindikatoren mit je drei Leis-
tungsstufen erlauben bis zu 30 unter-
schiedliche und differenziert honorierte 
Leistungsniveaus. Werden sie aber zu 
einem Gesamtpaket mit ebenfalls drei 
Stufen zusammengefasst, reduziert sich 
die Differenzierung auf nur drei Leis-
tungsniveaus. Ob Kombination oder Ver-
wendung von Einzelindikatoren – ent-
scheidend ist, welche Anforderungen 
das Honorierungsmodell erfüllen soll.

Ausblick: Datenbasis stärken, Rah-
menbedingungen anpassen
Wissenschaftliche Untersuchungen 
verdeutlichen, dass eine möglichst 
differenzierte Honorierung von Um-
weltleistungen die Verfügbarkeit so-
lider Daten voraussetzt. Das ist zum 
jetzigen Zeitpunkt nur bedingt der 
Fall. Insofern ist es wichtig, nicht 
nur konzeptionell an einem Hono-
rierungsmodell zu arbeiten, son-
dern auch durch eine Anpassung 
der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen sicherzustellen, dass 

Mögliche Indikatoren nach Schutzgut, Leistung und Datenquelle

Schutzgut

Umweltleistung:  
Minderung / Verbes-
serung der …

Berechnet mit InVeKoS- und  
HIT-Daten sowie technischen 
Koeffizienten 

Öko- oder ähnliche 
Kontrollsysteme

Berechnet mit  
Betriebsdaten Proben

Boden Bodenerosion Bodenbedeckungsfaktor der allge-
meinen Bodenabtragsgleichung

   

 Verdichtung    Visuelle Bewertung

 Humusgehalt Anteil Kleegras  Humusbilanz Analyse des orga-
nisch gebundenen 
Kohlenstoffs  
(C-Org Analyse)

 Kontamination  Klärschlammverzicht   

Wasser Eutrophierung Tierbesatzdichte  Stickstoff-,  
Phosphorbilanzen

Analyse des mine-
ralischen Stickstoffs 
im Herbst

 Pflanzenschutz-
mittel (PSM)- und 
Nitratbelastung

 PSM-Verzicht
Verzicht auf syntheti-
schen Stickstoff (N-Ver-
zicht) 

Pesticide Load 
Index

 

Klima / Luft Emissionen Tierbesatzdichte N-Verzicht Treibhausgas-, 
Ammoniakemis-
sionen

 

 Humusgehalt Anteil Kleegras  Humusbilanz C-Org Analyse
Anteil Klee im  
Dauergrünland

Biodiversität Diversität Kulturartendiversität
Kleinteiligkeit
Anteil Landschaftselemente
Biodiversitätsmaßnahmen

Verzicht auf gentech-
nisch veränderte Orga-
nismen (GVO)

 Artenanzahl

 Intensität Tierbesatzdichte PSM-, N-Verzicht N-Bilanz  

SERVICE
Für weitergehende Inhalte siehe  
„Honorierung von Umweltleistungen 
unter besonderer Berücksichtigung  
des ökologischen Landbaus“: 
https://www.openagrar.de/servlets/ 
MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_ 
00056680/dn067271.pdf

KONTAKT
Dr. Jürn Sanders
Forschungsinstitut für biologischen Landbau 
juern.sanders@fibl.org

Dr. Nicolas Lampkin
Thünen-Institut für Betriebswirtschaft
n.lampkin@thuenen.de

künftig die notwendige Datenbasis ver-
bessert wird. Hierzu sollten Möglichkei-
ten geprüft werden, Datensätze mitein-
ander zu verknüpfen oder Teilauswertun-
gen erhobener Daten vorzunehmen. Zu-
dem ergeben sich durch den vermehrten 
Einsatz von Satelliten und Drohnen neue 
Perspektiven, die es zu nutzen gilt. 
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D as Ziel der Gemeinwohlprä-
mie ist die Förderung der 
wichtigsten ökologischen 
Gemeinwohl-Güter in der 
Agrarlandschaft. Dabei wird 

die Produktion von Umweltgütern 
gleichrangig neben der klassischen Ag-
rarproduktion verankert und ebenso ein-
kommenswirksam gestaltet. Umwelt-
dienstleistungen sollen intrinsischer Be-
standteil nachhaltiger Landbewirtschaf-
tung werden. 

Diese Umweltdienstleistungen können 
vom Landwirt selbst mit einem Punkt-
wertverfahren ermittelt werden. Die er-
wartbaren Effekten werden maßnah-
menspezifisch in einem Punktesystem 
abgebildet, zu einer Gesamtpunktzahl 
addiert, mit einem festen Punktwert 
(Euro pro Punkt) multipliziert und aus 
Mitteln der ersten Säule vergütet. Für die-
sen Auszahlungsbetrag wurde in begriff-
licher Analogie zu den etablierten Agrar-
Prämien die Bezeichnung „Gemeinwohl-

Um Umwelt- und Klimaleistungen in der Landwirt-
schaft fair zu honorieren, braucht es ein erweitertes 
Selbstverständnis der Betriebe und eine neue För-
derlogik der GAP. Dafür hat der Deutsche Verband 
für Landschaftspflege e. V. (DVL) mit Partnern aus 
Praxis, Wissenschaft und Verwaltung die Gemein-
wohlprämie entwickelt. 
Von Sönke Beckmann

prämie“ eingeführt. Die Herleitung der 
Bewertungen basiert auf den Ergebnis-
sen zweier Projekte des DVL. In allen Pro-
jekten wurde die Praxistauglichkeit der 
Gemeinwohlprämie auf Beispielbetrie-
ben und in der Verwaltung getestet. 

So funktioniert das Bewertungssystem
Für den Bereich des Klima- und Wasser-
schutzes werden die Ergebnisse der Brut-
to-Hoftor-Stickstoff-Bilanz sowie der Hof-
tor-Phosphor-Bilanz bewertet. Die ande-
ren notwendigen Daten stammen aus 
dem Grundantrag. Honoriert werden nur 
Leistungen, die oberhalb der guten fach-
lichen Praxis sowie der aktuellen gesetzli-
chen Mindeststandards beziehungsweise 
der geltenden Konditionalitäten in der 
GAP liegen. 

Die Betriebe suchen die für sie passen-
den Maßnahmen aus. Aktuell können sie 
unter sieben Acker-Maßnahmen, sieben 
Grünland-Maßnahmen, drei Sonderkul-
tur-Maßnahmen und den beiden Hoftor-
bilanzen wählen. Jeder Umweltmaßnah-

Gemeinwohlprämie –  
Umweltleistungen in der GAP 
attraktiv honorieren
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SERVICE
https://www.dvl.org/ 
projekte/projektdetails/ 
gemeinwohlpraemie
https://www.dvl.org/ 
projekte/projektdetails/ 
gemeinwohlpraemie-1 

KONTAKT
Sönke Beckmann, 
Elisabeth Böhnlein
Deutscher Verband für 
 Landschaftspflege e. V.
Telefon: 0152 33629993; 
0176 45292572
e.boehnlein@dvl.org

Maßnahme Punkte/ha
Maßnahmen-

fläche [ha]
Punkte für  

Maßnahmenfläche

Maßnahmen, die im Modellbetrieb keine Anpassungskosten verursachen  
(Ausgangssituation):

AL 1 Kleinteilige Ackerbewirtschaftung (Schläge < 10 ha) 1 15 15

GL 1 Kleinteilige Grünlandbewirtschaftung (Schläge < 10 ha) 1 45 45

GL 2 Dauergrünland 1 80 80

GL 3 Weide 2 50 100

Maßnahmen, die im Beispiel kostenwirksame Anpassungen  
der Flächennutzung erfordern:

AL 5 Blühflächen und -streifen 10 1,3 13

AL 6 Brache mit Selbstbegrünung 12 1,3 15,6

GL 5 Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel 
und Mineraldünger

4 4 16

GL 6 Verzicht auf organische Düngung 4 4 16

Summe der Punkte 300,6 Punkte

Bonus für Maßnahmenvielfalt: 8 Maßnahmen, 14 % Bonus
Summe der Punkte inkl. Bonus

42,1 Punkte
342,7 Punkte

Betriebszahlung bei 50 € je Punkt 17.135,00 €

Betriebszahlung je ha Betriebsfläche (Betriebsgröße 210 ha) 81,59 €/ha

1

2

3

4

Vier Schritte zur Berechnung der Gemeinwohlprämie 

me werden Punkte zugeordnet. Die 
Summe der so ermittelten Punkte wird 
mit einem konkreten Preis vergütet. Im 
Rahmen des Projektes „Gemeinsame Ag-
rarpolitik: Öffentliches Geld für öffentli-
che Leistungen – Weiterentwicklung 
eines Modells zur Honorierung von Um-
weltleistungen der Landwirtschaft in der 
Agrarpolitik (GAP)“ wurde ein Preis in 
Höhe von 50 Euro pro Punkt ermittelt, 
der zukünftig noch angepasst werden 
kann. 

Einen besonderen Anreiz bietet der „Bo-
nus für Maßnahmenvielfalt“. Wählen Be-
triebe vier oder mehr unterschiedliche 
Maßnahmen aus, erhalten sie einen zu-
sätzlichen Bonus, der die Gesamtpunkt-
zahl prozentual erhöht. Somit gilt ganz 
praktisch: je vielfältiger und nachhaltiger 
die Maßnahmen, desto höher fällt die 
Förderung aus.

Akzeptanz, Anreize und  
GAP-Konformität
Die Gemeinwohlprämie schafft eine 
transparente finanzielle Bewertung der 
Umweltleistungen. Dies erhöht nicht nur 
die Akzeptanz bei den Betrieben, son-
dern steigert auch deren Motivation, 
 freiwillig nachhaltige Maßnahmen zum 
Biodiversitäts-, Wasser-, Boden- und 
 Klimaschutz umzusetzen. Zudem erfüllt 
das System bereits jetzt die Anforderun-
gen der EU-Rechtsakte zur Umsetzung 
der GAP, wonach die Wirksamkeit der 
Umweltmaßnahmen im nationalen  
GAP-Strategieplan nachweisbar sein 
muss. 
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Dass Landwirtschaft Leistungen für Umwelt, 
 Gesellschaft und die Region erbringt, wird in  
der Politik häufig lobend erwähnt. Ziel der 
„Regionalwert- Leistungsrechnung“ ist es,  
die Leistungen konkret in Euro umzurechnen,  
um sie angemessen vergüten zu können.
Von Christian Hiß

D ie Landwirtschaft erbringt 
zahlreiche Leistungen für das 
Gemeinwohl und soll dafür 
honoriert werden. Darüber 
sind sich diejenigen einig, 

die sich an Agrardialogen auf nationaler 
oder europäischer Ebene beteiligt haben. 
Doch wie werden die Gemeinwohlleistun-
gen greifbar? Dieser Beitrag stellt die „Re-
gionalwert-Leistungsrechnung“ vor: Sie ist 
ein betriebswirtschaftlicher Ansatz, um 
Gemeinwohl- und Nachhaltigkeitsleistun-
gen landwirtschaftlicher Betriebe darzu-
stellen. Für einige EU-Mitgliedstaaten 
wurde sie bereits methodisch ausgearbei-
tet und praktisch erprobt. 

Komplexe Anforderungen
Das Berechnen und Bewerten von Ge-
meinwohlleistungen ist komplex. Es be-
darf einer Methode und eines Instrumen-
tariums, das mit wenig bürokratischem 
Aufwand ein möglichst breites Spektrum 
an Gemeingütern erfassen kann. Die Wer-
te, die durch regionales Wirtschaften und 
Ernährungssicherung entstehen, sollen 
ebenso abgebildet werden wie der Erhalt 
der natürlichen Ressourcen und der 
Schutz der Ökosysteme. Klima, Böden, 
Wasser und die biologische Vielfalt sind 
die Wirtschaftsgrundlage der Landwirt-
schaft. Ebenso entscheiden auch soziale 
Faktoren wie Bildung und Arbeitsbedin-
gungen über das Potenzial der Landwirt-
schaft – und ihre Resilienz. Die größte He-
rausforderung beim Berechnen und Be-
werten von Gemeinwohlleistungen ist 
eine sachgemäße, von der landwirt-
schaftlichen Praxis akzeptierte und von 
der Gesellschaft bezahlbare Bepreisung 
der Gemeinwohlleistungen. 

Unsichtbare Kosten 
Landwirtschaftliche Betriebe, die bereits 
Gemeinwohlleistungen erbringen, unter-

liegen gleichzeitig dem Wettbewerbs-
druck zur Kostenminimierung und Effi-
zienzsteigerung des Marktes und haben 
dadurch einen Wettbewerbsnachteil. 
Dies kann bedeuten, dass Maßnahmen 
der Betriebe, wie die Etablierung von 
Landschaftsstrukturelementen und koh-
lenstoffbindende Praktiken, der Rentabi-
lität konträr entgegenstehen. Denn die 
gewöhnliche betriebliche Kosten- und 
Leistungsrechnung nimmt diese Leistun-
gen auf der Aufwandsseite zwar als allge-
meine Kosten auf, spiegelt sie aber auf 
der Ertragsseite nicht in Leistung oder 
Vermögen wider. Dementsprechend 
müssen die Kosten für nachhaltiges Wirt-
schaften häufig eingespart werden. Denn 
Beeinträchtigungen etwa des Wasser-
haushalts oder der Vielfalt an Lebewesen 
im Boden werden nicht als betriebswirt-
schaftliche Verluste oder Risiken sichtbar. 
Dass sie im Zahlenwerk nicht dargestellt 
sind, heißt aber nicht, dass sie nicht vor-
handen sind. Sie kommen in geschädig-
ten Ökosystemen und geschwächten Ge-
meingütern zum Vorschein. Ein Lösungs-
ansatz ist es, betriebliche Investitionsleis-
tungen in Nachhaltigkeits- und Gemein-
güter in einer betriebswirtschaftlichen 
Nebenrechnung offenzulegen. Viele In-
formationen, die Betriebe hierfür benöti-
gen, etwa über durchgeführte Investi-
tionsmaßnahmen, sind in üblichen Be-
triebsdokumentationen vorhanden, aber 
nicht sichtbar.

Methode und Instrument
Die Regionalwert-Leistungsrechnung ba-
siert ursprünglich auf den praktischen Er-
fahrungen einiger landwirtschaftlicher 
Betriebe in Südbaden, die in den Jahren 
2015 bis 2019 in dem Projekt „Richtig 
rechnen in der Landwirtschaft“ beteiligt 
waren. Sie umfasst nahezu 500 Kennzah-
len und ist für zehn unterschiedliche Be-

triebszweige ausgearbeitet. Die ökologi-
schen Kategorien berücksichtigen Bo-
denfruchtbarkeit, Biodiversität, Klima 
und Wasser sowie Tierwohl. In der Kate-
gorie Soziales werden Fachwissen, die 
Rolle des Betriebs in der Gesellschaft und 
die Art der Beschäftigungsverhältnisse 
und Arbeit abgefragt. In der Kategorie 
Regionalökonomie geht es um Faktoren 
wie wirtschaftliche Souveränität, regiona-
le Wirtschaftskreisläufe und Vernetzung, 
die zur Resilienz des Betriebs beitragen.

Die Kennzahlen und Ansätze, welche die 
Regionalwert-Leistungsrechnung ver-
wendet, um Nachhaltigkeitsleistung zu 
bepreisen, basieren auf diversen nationa-
len und internationalen Rahmenwerken. 
Diese wurden in Workshops mit der Pra-
xis, Wissenschaft und Gesellschaft disku-
tiert, überarbeitet und festgelegt. Sie sind 
als Preisvorschlag für die Bereitstellung 

Leistungen für das  
Gemeinwohl berechnen
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SERVICE
KTBL Broschüre „Öffentliches 
Geld für öffentliche Leistungen“
https://ktbl.de

KONTAKT
Christian Hiß
Regionalwert Leistungen GmbH 
Telefon: 07663 713950
c.hiss@rw-leistungen.de 
https://regionalwert-leistungen.de

Aus den anonymisierten Betriebsdaten 
können in der Datenbank SAMP statisti-
sche Auswertungen und Vergleichsmaß-
stäbe aller Art erstellt werden. Dies er-
möglicht eine betriebsindividuelle Einord-
nung der erbrachten Leistungen und der 
bestehenden Entwicklungspotenziale. 

Regionalfonds mit öffentlichem und 
privatem Geld 
Um die errechneten Leistungen einiger 
Betriebe zu vergüten, sind bereits einige 
privatwirtschaftliche Pilotprojekte gestar-
tet. So bezahlt die Firma Neumarkter 
Lammsbräu künftig ihren Braustoffliefe-
ranten eine auf der Regionalwert-Nach-
haltigkeitsanalyse basierende Gemein-
wohlprämie. Im Allgäu startete im No-
vember 2024 der „R.E.G.E.N Fund“, eine 
von der dort ansässigen „elobau Stiftung“ 
getragene Initiative. Sie will Geld aus der 
regionalen Wirtschaft einsammeln und 
landwirtschaftliche Betriebe auf der 
Grundlage der Regionalwert-Leistungs-
rechnung für ihre Gemeinwohlleistungen 
im ländlichen Raum honorieren.

Diese Konzepte könnten auch für die 
Weiterentwicklung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik der EU von Interesse sein: In 
regionaler Verantwortung getragene 
Fonds werden mit öffentlichem und pri-
vatem Geld ausgestattet. Die Auszahlung 
erfolgt nach regionalspezifischer Wert-
setzung. Diese wird unter Mitwirkung ge-
sellschaftlicher Anspruchsgruppen und 
unter Berücksichtigung der Bedingun-
gen der jeweiligen Region ausgehandelt 
und festgelegt. 

Die Regionalwert-Leistungsrechnung 
liegt in Deutschland, Spanien, Frankreich 
und der Schweiz als länderspezifische 
Variante vor, weitere Länder sollen in die-
sem Jahr folgen. Es ist technisch zudem 
möglich in SAMP regionsspezifische 
Merkmale abzufragen. 

von Maßnahmen zu verstehen und kön-
nen bei Bedarf an andere Bedingungen 
angepasst werden. 

Zur konkreten Durchführung der Ge-
meinwohl- und Nachhaltigkeitsrechnung 
dient das „Sustainability Accounting Ma-
nagement Program“ (SAMP). Betriebe 
können online ihre Daten in das Fragefor-
mular eingeben. Teilweise lassen sich die 
Daten per technischer Schnittstelle aus 
der bestehenden Betriebsdokumenta-
tion, etwa der Buchhaltung, aus Schlag-
karteien, aus der InVeKoS-Datenbank zu 
Agrarzahlungen der EU und dem Her-
kunftssicherungs- und Informationssys-
tem für Tiere (HI-Tier) automatisch über-
tragen. Das Programm errechnet umge-
hend die individuelle Leistung des Be-
triebs und zeigt dessen Nachhaltigkeits-
leistungen in Form eines fünfstufigen 
Ampelsystems an. Alle Leistungskenn-

zahlen und Grenzwerte werden transpa-
rent und für die Nutzenden nachvollzieh-
bar im Auswertungsdokument aufge-
führt. 

Den eigenen Betrieb einordnen
Seit 2022 haben einige hundert landwirt-
schaftliche Betriebe das Instrument ge-
nutzt, um ihren Beitrag zu Nachhaltigkeit 
und Gemeinwohl zu berechnen. An 
einem Pilotprojekt in Niedersachsen im 
Jahr 2023 haben sich 40 Betriebe betei-
ligt, davon wirtschafteten 17 ökologisch 
und 23 konventionell. Im bundesweiten 
„1.000 Betriebe Projekt“ haben bis dato 
etwa 250 Betriebe ihre Dateneingabe ab-
geschlossen. Einige Verwaltungen sowie 
Verbände und Unternehmen aus der 
Landwirtschaft und ihren vor- und nach-
gelagerten Bereichen haben Gruppen-
projekte durchgeführt. 

Online-Eingabemas-
ke des Regionalwert-
Leistungsrechners mit 
betrieblicher Leistungs-
übersicht.
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D as darin entwickelte Zu-
kunftsszenario verdeutlicht, 
dass bis zur Mitte des Jahr-
hunderts die Treibhausgas-
emissionen aus der Land-

wirtschaft und landwirtschaftlich ge-
nutzten Mooren in der EU um mehr als 
60 Prozent gegenüber 2020 reduziert 
werden können. Zudem kann der Verlust 
der Artenvielfalt in Agrarlandschaften ge-
stoppt, eine gesunde Ernährung für alle 
EU-Bürgerinnen und Bürger ermöglicht 
und mehr Biomasse für die Bioökonomie 
erzeugt werden. All das ist möglich, ohne 
durch sogenannte Verlagerungseffekte 
die Nachhaltigkeit in anderen Ländern 
negativ zu beeinflussen. 

Um solch ein ambitioniertes Szenario zu 
erreichen, müssen land- und forstwirt-
schaftliche Flächen effizient genutzt 
werden. Das bedeutet, dass Flächen 
hochproduktiv bewirtschaftet und 
gleichzeitig artenreiche Lebensräume 
sowie natürliche Kohlenstoffspeicher er-
halten und erweitert werden. Eine wei-

tere Voraussetzung ist, dass die Nachfra-
ge nach Nahrungs- und Futtermitteln, 
Holz und anderer Biomasse nachhalti-
ger ist als bisher. Wichtig sind vor allem 
eine pflanzenbetonte Ernährung, die 
Vermeidung von Lebensmittelabfällen 
und eine stärker stoffliche Nutzung von 
Biomasse.

Für die Förderung solcher Landnutzungs- 
und Konsumstrukturen bedarf es muti-
ger und pragmatischer politischer Gestal-
tung. So können politische Rahmenbe-
dingungen gezielt darauf ausgerichtet 
werden, dass Landwirtinnen und Land-
wirte mit Leistungen für den Klima- und 
Artenschutz sowie für die Pflege von Kul-
turlandschaften Geld verdienen. 

Die GAP als zentraler Baustein
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ist 
ein zentraler Baustein, um die Potenziale 
der Landwirtschaft zu mobilisieren. Das 
GAP-Budget beträgt aktuell mit knapp 
58 Milliarden Euro pro Jahr etwa 30 Pro-
zent des gesamten EU-Haushalts. Die 

GAP ist damit das wichtigste europäi-
sche Finanzierungsinstrument für den 
Agrarsektor. Mit dieser Ausstattung könn-
te sie wesentlich stärker als bisher dazu 
beitragen, dass die Bereitstellung öffent-
licher Güter für die Landwirtschaft zu 
einem attraktiven Geschäftsmodell wird.

Das GAP-Budget steht jedoch – wie viele 
andere Bereiche des EU-Haushalts – 
unter Druck: Allein für die Tilgung der 
Schulden des EU-Wiederaufbaufonds 
werden ab 2028 rund 20 Prozent des EU-
Haushalts benötigt. Umso wichtiger ist 
es, die vorhandenen Gelder möglichst 
zielgerichtet einzusetzen. 

Die anstehenden Verhandlungen über 
den Mehrjährigen Finanzrahmen der EU 
und die GAP werden auch vor dem Hin-
tergrund der Zukunftsvision zu Landwirt-
schaft und Ernährung stattfinden, die Ag-
rarkommissar Christophe Hansen am 19. 
Februar 2025 vorgestellt hat. Darin be-
nennt die Kommission wichtige Eck-
punkte einer wettbewerbsfähigen und 

Gemeinwohlleistungen als  
Wettbewerbsvorteil

Die Landwirtschaft kann deutlich mehr zur Erreichung gesellschaftlicher 
 Nachhaltigkeitsziele beitragen, zum Beispiel im Klima- und Biodiversitätsschutz. 
Gleichzeitig kann die Landwirtschaft hinreichend Nahrungsmittel für die 
 Ernährungssicherheit in der EU produzieren. Das zeigt die im September 2024 
 veröffentlichte Studie „Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Ernährung in einer 
 klimaneutralen EU“ des Think Tanks Agora Agrar.
Von Cora Petrick und Nils Ole Plambeck
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nachhaltigen Land- und Lebensmittel-
wirtschaft in der EU, bleibt aber dennoch 
in vielen Aspekten unkonkret. So bleibt 
zum Beispiel offen, wie mit der GAP ge-
zielt die Wettbewerbsfähigkeit jener Be-
triebe gestärkt werden soll, die Gemein-
wohlleistungen im Klima- und Umwelt-
schutz und in der ländlichen Entwick-
lung erbringen.

Hier gibt es großes Handlungspotenzial: 
In der aktuellen Förderperiode wird mehr 
als ein Drittel der GAP-Mittel als flächen-
bezogene Einkommensgrundstützung 
an Landwirte ausgezahlt. Doch die be-
wirtschaftete Fläche ist kein geeigneter 
Indikator für die erbrachten Gemein-
wohlleistungen. Auch ändert die Einkom-
mensgrundstützung nichts an den struk-
turellen Wettbewerbsnachteilen indivi-
dueller landwirtschaftlicher Betriebe. Die 
Mittel werden also nicht zielgerichtet ver-
teilt und haben nur einen geringen ge-
sellschaftlichen Mehrwert. Nur wenn es 
gelingt, GAP-Zahlungen konsequent an 
konkrete Gemeinwohlleistungen zu 
knüpfen, kann das GAP-Budget dauer-
haft für die Landwirtschaft und die länd-
lichen Räume gesichert werden. 

Die folgenden drei Maßnahmen sind 
hierfür entscheidend: 

1. Schrittweise aus der Einkommens-
grundstützung aussteigen
Ein schrittweiser Ausstieg ist notwendig, 
damit sich Landwirte, die Agrarverwal-
tung und die landwirtschaftlichen Märk-
te anpassen können.

2. Ökologische und sozioökonomische 
Leistungen gezielt entlohnen
Freiwerdende Mittel aus der Einkom-
mensgrundstützung zielgerichtet einset-
zen für die Entlohnung öffentlicher Leis-
tungen. Dafür muss zum Beispiel das 
GAP-Indikatorensystem weiterentwickelt 
werden. 

3. GAP vereinfachen und flexibilisieren
Beispielsweise durch eine Zusammenle-
gung der ersten und zweiten Säule der 
GAP und zusätzliche Flexibilität in Bezug 
auf mehrjährige Maßnahmen und die 
Budgetallokation zwischen den Jahren.

Vielversprechend sind auch kooperative 
Ansätze für die Umsetzung von Agrarum-
weltmaßnahmen in der GAP. Sie haben 
großes Potenzial, viele Nachhaltigkeits-
ziele kostengünstiger und mit geringe-
rem Verwaltungsaufwand zu erreichen. 
Wenn Agrarumweltmaßnahmen überbe-
trieblich koordiniert werden, können sie 
auf Landschaftsebene gezielt dort umge-
setzt werden, wo sie den größten Nutzen 
bringen. Kooperative Ansätze ermögli-

SERVICE
Link zur Studie: Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Ernährung in 
einer klimaneutralen EU
https://www.agora-agrar.de/ 
publikationen/landwirtschaft- 
forstwirtschaft-und-ernaehrung- 
in-einer-klimaneutralen-eu 

Link zur Website
https://agora-agrar.de/

KONTAKT
Cora Petrick
Agora Agrar
cora.petrick@agora-agrar.de

chen zudem eine bessere Bündelung von 
Kapazitäten, zum Beispiel bei der Bera-
tung und Antragstellung. Schließlich er-
halten Landwirte mehr Mitsprache bei 
der Gestaltung der Maßnahmen. Das stei-
gert nicht nur die Akzeptanz, sondern 
auch die Identifikation mit agrarumwelt- 
und klimapolitischen Zielen. Damit ko-
operative Ansätze zu einem echten 
Gamechanger werden, muss jedoch ein 
wesentlich größerer Teil des GAP-Budgets 
in entsprechende Programme fließen. 

Partizipative und zielorientierte Förder-
instrumente sind wichtig für eine effizi-
ente und kohärente GAP, die für Betriebe 
attraktiv ist und einen echten Mehrwert 
für die Gesellschaft schafft. Denn Land- 
und Forstwirtschaft stehen vor der gro-
ßen Aufgabe, sich für die Zukunft aufzu-
stellen. Die GAP kann diese Zukunft aktiv 
mitgestalten und Anreize für eine wirt-
schaftlich leistungsfähige Landwirtschaft 

Reduktionspotenzial von THG-Emissionen aus der  
EU-Landwirtschaft und landwirtschaftlich genutzten 
Mooren zwischen 2020 und 2045*

Agora Agrar (2024) basierend auf CAPRI-Ergebnissen. *Klassifizierung abweichend von der THG-Bericht-
erstattung in folgenden Punkten: N2O-Emissionen aus der Ausbringung von Wirtschaftsdünger und aus 
Weidegang unter „Tierhaltung und Wirtschaftsdünger“; N2O-Emissionen aus organischen Böden unter 
„landwirtschaftlich genutzte Moore“; **Schätzung für Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Mooren 
mit CAPRI-Daten zu organischen Böden und Emissionsfaktoren aus IPCC (2014)

  Emissionen aus Nutztierhaltung und Wirtschaftsdünger 
 Emissionen aus landwirtschaftlichen Böden
 Andere landwirtschaftliche Emissionen 
 Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Mooren

-72

-5
-31

-37

-152

2020

282

483

78

108

15

93

47

36

168

10

2045

Landwirt-
schaftlich 
genutzte 

Moore**

Mt CO2-Äq

Landwirt-
schaft

60 %
Gesamte 

Emissions-
reduktionen

zwischen 
2020–2045

Moorwiedervernässung

Andere
Emissionsarme Düngung
Technologien zur Treib-
hausgasminderung in der 
Nutztierhaltung

Verringerte Nutztierbestände

setzen, die einen wichtigen Beitrag zur 
Erreichung der gesellschaftlichen Nach-
haltigkeitsziele leistet. 
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D ie GAP ist ein komplexer 
Politikmix mit vielen Zielen, 
Instrumenten und Ausge-
staltungsmöglichkeiten auf 
verschiedenen politischen 

und administrativen Ebenen. Die Ziele 
der GAP sind in Artikel 39 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) festgeschrieben, in dem 
sektorale Produktivitäts- und Einkom-
mensziele für die Landwirtschaft formu-
liert werden. Daneben soll die GAP auch 
zu politikfeldübergreifenden Zielen der 
Union beitragen, unter anderem in den 
Bereichen Umwelt- und Klimaschutz. Die 
Verfolgung dieser Ziele geht oft mit Auf-
lagen einher, die Kosten bei den land-
wirtschaftlichen Betrieben verursachen 
und daher in einem Spannungsverhältnis 
mit den Produktivitäts- und Einkom-
menszielen der GAP stehen. 

Politikinstrumente: Auf den richtigen 
Mix kommt es an
Politikinstrumente sind die Werkzeuge, 
die Regierungen zur Verfügung stehen, 
um formulierte Politikziele zu erreichen. 
Drei Grundtypen von Instrumenten kön-
nen unterschieden werden: Regulative 
Instrumente umfassen Ge- und Verbote, 
deren Einhaltung durch staatliche Kont-
rolle und Sanktionierung erzwungen 
wird. In der Agrarpolitik regelt zum Bei-
spiel die Düngeverordnung die Art, die 
Menge und den Zeitpunkt der Anwen-
dung von Düngemitteln. Finanzielle Inst-
rumente zielen darauf ab, erwünschtes 
Verhalten durch positive ökonomische 
Anreize zu fördern, etwa durch die Sub-

ventionierung nachhaltiger Praktiken. 
Unerwünschtes Verhalten wird durch ne-
gative Anreize wie Steuern oder Abgaben 
sanktioniert. Bei persuasiven Instrumen-
ten erfolgt die Einflussnahme durch 
Überzeugung, also durch Bereitstellung 
von Wissen und Information, etwa durch 
Produktkennzeichnungen oder Aufklä-
rungskampagnen. 

Auch wenn sich die Typen in ihrer Ein-
griffstiefe unterscheiden, sagt das wenig 
über ihre tatsächliche Wirkung aus – ent-
scheidend ist die konkrete Ausgestal-
tung. Ein effektiver Politikmix nutzt ver-
schiedene Instrumente, um unterschied-
liche Zielgruppen zu erreichen. Instru-
mente sollten so kombiniert und ausge-
staltet sein, dass sie gegenseitig ihre 
Schwächen ausgleichen und komple-
mentäre Effekte verstärken. 

GAP-Bausteine für die Agrarumwelt 
Das zentrale Instrument der GAP sind flä-
chenbezogene Direktzahlungen (Ein-
kommensgrundstützung, Umverteilungs-
einkommensgrundstützung, Einkom-
mensgrundstützung für Junglandwirte). 
Die Höhe der staatlichen Beihilfe für 
landwirtschaftliche Betriebe bemisst sich 
an der bewirtschafteten Fläche. In der 
Wissenschaft stehen die Direktzahlungen 
seit vielen Jahren in der Kritik. Der Wis-
senschaftliche Beirat für Agrar- und Er-
nährungspolitik bemängelt in seinem 
Gutachten zur gemeinwohlorientierten 
GAP, dass es ihnen an einer evidenzba-
sierten Begründung mangelt. Zudem 
verbleibt ein erheblicher Teil der Zahlun-

gen gar nicht bei den Landwirten, son-
dern wird über erhöhte Bodenpreise an 
Verpachtende weitergereicht. 

Die Öko-Regelungen sind eines der Kern-
elemente der „grünen Architektur“ der 
GAP. Mitgliedstaaten müssen mindes-
tens 25 Prozent der Direktzahlungen (be-
ziehungsweise 23 Prozent unter Anrech-
nung anderer Instrumente) für freiwillige 
Umwelt- und Klimamaßnahmen auf-
wenden, zum Beispiel für Blühstreifen 
entlang von Äckern. Öko-Regelungen 
bieten die Möglichkeit, einen Teil der Di-
rektzahlungen für die Honorierung von 
Umwelt- und Klimaleistungen einzuset-
zen. Allerdings sind die ökologischen Ef-
fekte begrenzt. Der einjährige Verpflich-
tungszeitraum schränkt die Umweltwirk-
samkeit genauso ein wie die fehlende re-
gionale Differenzierung der bundesweit 
einheitlichen Maßnahmen. Eine Evalua-
tion des Thünen-Instituts aus dem Febru-
ar 2025 bewertet die Öko-Regelungen 
deshalb als „bedingt einsatzfähig“. 

Mit der Konditionalität werden die Di-
rektzahlungen an die Einhaltung von 
Auflagen im Umwelt- und Klimaschutz 
geknüpft. Grundsätzlich wird der Aufla-
genbindung (ehemals: Cross Complian-
ce-Vorschriften) durchaus Potenzial zu-
geschrieben, effektiv Umwelt- und Klima-
ziele zu adressieren. In ihrer derzeitigen 
Ausgestaltung entsprechen die Auflagen 
allerdings weitgehend geltendem euro-
päischem Recht bzw. der gängigen land-
wirtschaftlichen Praxis, so dass kaum 
nennenswerte ökologische Effekte erzielt 

Zwischen Anspruch  
und Wirklichkeit: Wie wirksam 
sind Politikinstrumente für 
 Agrarumwelt und Klima?
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU enthält eine Reihe von Instrumenten 
und Maßnahmen, die sich auf Umwelt- und Klimaziele beziehen. Die ökologischen 
Effekte sind allerdings begrenzt. Einzelne Instrumente können erst wirkungsvolle 
Bausteine für die Agrarumwelt sein, wenn sie in einem kohärenten Politikmix kom-
biniert und mit ausreichend Budget ausgestattet werden. 
Von Pascal Grohmann
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lung in Höhe der für die Region typi-
schen Kosten und Einkommensverluste. 
Da AUKM von den Bundesländern ge-
staltet werden, können sie regional diffe-
renziert an die jeweiligen Umweltbedarfe 
angepasst werden. Dadurch tragen sie 
auf lokaler Ebene effektiv zu Verbesse-
rungen des Zustands einzelner Um-
weltressourcen bei. Die Umsetzung 
ist allerdings in vielen Fällen aufwen-
dig. Sowohl von Verwaltungen wie 
auch von Betrieben werden oft 
Maßnahmen ausgewählt, die ver-
gleichsweise einfach zu handha-
ben, aber weniger wirksam sind.

werden. Wesentliche Anforderungen 
wurden als Reaktion auf die Landwirt-
schaftsproteste zum Jahreswechsel 
2023/24 auf EU-Ebene gelockert. Erste 
Analysen kommen zu dem Schluss, dass 
diese Änderungen den erwarteten Bei-
trag der GAP zu Umwelt- und Klimazie-
len deutlich verringern. 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 
(AUKM) sind Förderinstrumente für Be-
triebe, denen positive Effekte für Umwelt 
und Klima zugeschrieben werden. Betrie-
be verpflichten sich, freiwillig Maßnah-
men für fünf bis sieben Jahre durchzu-
führen und erhalten eine Ausgleichszah-

KONTAKT
Dr. Pascal Grohmann 
Fachgebiet Agrar- und Ernährungspolitik 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Telefon: 030 2093 46324  
pascal.grohmann@hu-berlin.de 

Budgetverteilung der EU-Mittel (2023-27) im  
GAP-Strategieplan für Deutschland
ELER-Mittel „Umwelt“ umfassen den geplanten Mitteleinsatz der flächenbezoge-
nen Interventionen für Umwelt- und Klimaschutzziele, für Tierschutz und unter 
Anrechnung von 50% der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete. 
Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage des GAP-Strategieplans für Deutschland.

Ökologische Wirksamkeit der GAP 
eher gering 
Der Politikmix der GAP enthält eine Rei-
he von Instrumenten, die potentiell ge-
eignet sind, um einen effektiven Beitrag 
zu den Umwelt- und Klimazielen zu leis-
ten. Doch ihre Wirkung bleibt begrenzt. 
An der Budgetverteilung zeigt sich die 
anhaltende Priorisierung einkommens-
politischer Ziele. Rund die Hälfte des EU-
Budgets wird zur Finanzierung der flä-
chenbezogenen Direktzahlungen (ohne 
Öko-Regelungen) verwendet, nur etwa 
30 Prozent fließen in Umwelt- und Kli-
maschutzinstrumente. Der Fokus auf fi-
nanzielle Instrumente resultiert in einem 
wenig ausbalancierten Politikmix. Zu we-
nig Gewicht haben Instrumente, die 
Lern- und Veränderungsprozesse fördern, 
zum Beispiel LEADER oder EIP-Agri. 
Ebenso vernachlässigt ist ein Ordnungs-
recht, das wirksam die Agrarumwelt 
schützt. Viele Instrumente haben zudem 
Schwächen in ihrer konkreten Ausgestal-
tung. Ein Sonderbericht des Europäi-
schen Rechnungshofs zur GAP aus dem 
September 2024 kommt zu dem Urteil, 
dass die GAP zwar grüner geworden, 
aber nicht konform mit den Klima- und 
Umweltambitionen der EU sei. 

Wie geht es weiter? 
Mit der Vorstellung der „Vision für Land-
wirtschaft und Ernährung“ im Februar 
2025 durch den neuen Agrarkommissar 
Christophe Hansen ist die Diskussion um 
die GAP nach 2027 in vollem Gange. Die 
Kommission setzt im Kontext der geo-
politischen Herausforderungen den Fo-
kus auf die Wettbewerbsfähigkeit und 
Resilienz des landwirtschaftlichen Sek-
tors und möchte in der künftigen GAP 
„weniger durch Vorgaben als vielmehr 
durch Anreize lenken“. Vor diesem Hin-
tergrund bleibt abzuwarten, ob Produkti-
vitäts- und Einkommensziele mit Um-
welt- und Klimaschutz kohärent kombi-
niert und ausreichend Mittel für effektive 
Agrarumweltinstrumente bereitgestellt 
werden, um die Betriebe zu unterstützen, 
die enormen Umwelt- und Klimaheraus-
forderungen in der Landwirtschaft zu 
meistern. 

  Einkommensgrundstützung 
 Ökoregelung
  Umverteilungseinkommensstützung 
  Einkommensstütztung für Junglandwirte
 Gekoppelte Zahlungen
 Sektorprogramme

 ELER-Mittel „Umwelt“
 Sonstige ELER-Mittel

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Europäischer Garan-
tiefonds für die Land-
wirtschaft (EGFL)

Europäischer Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER)

12 473

4 935

2 575
735
429
310

4 027

4 212
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W ir brauchen mehr 
Dialog und weniger 
Polarisierung“ – mit 
diesem Anspruch rief 
EU-Kommissionsprä-

sidentin Ursula von der Leyen Ende 2023 
den Strategischen Dialog zur Zukunft der 
EU-Landwirtschaft ins Leben. Ein 29-köp-
figes Gremium, das unter Einbindung von 
Landwirten, Agrargenossenschaften, Han-
del, Verarbeitung und Umweltverbänden 
über Monate hinweg intensiv zusammen-
arbeitete. Ziel war es, die polarisierte De-
batte rund um die Bauernproteste zu ver-
sachlichen und einen Konsens für Euro-
pas Landwirtschaft zu finden.

Die behandelten Themen im „Strategi-
schen Dialog“ (SD) – wie das Gremium 
genannt wurde – reichten von Umwelt- 
und Marktfragen über Förderung und 
Bürokratieabbau bis zu agrarstrukturel-
len Entwicklungen. Es galt, gemeinsam 
die notwendigen Rahmenbedingungen 
für die Landwirtschaft zu formulieren 
und einen kohärenten Instrumentenmix 
vorzuschlagen. 

Dabei waren sich die Mitglieder einig, 
dass gleichzeitig an allen Disziplinen der 
Agrar- und Ernährungspolitik gearbeitet 
werden müsse. Also sowohl an den Her-
ausforderungen wie Klimaschutz, Biodi-
versität, Boden und Wasser, als auch am 

Tierwohl und an der sozialen Aufgabe 
zwischen Landwirtschaft und Ernährung. 
Zentral waren ebenso die ökonomischen 
Herausforderungen für die Landwirt-
schaft. In Bezug auf den Ökolandbau 
stand fest, dass dieser aufgrund seiner 
Rolle als „Best Practice“ Orientierung für 
einen ganzheitlichen Systemansatz ein-
nehmen sollte. Nach über 100 Sitzungen 
legte der SD im September 2024 seinen 
Abschlussbericht vor.

Einkommenswirksame Honorierung 
von Umweltleistungen
Für die Weiterentwicklung der Gemein-
samen Agrarpolitik (GAP) empfiehlt der 
SD in seinem Abschlussbericht die Hono-

Implikationen des 
Strategischen Dialogs
Wie kann eine gemeinsame Vision für die Zukunft der Landwirtschaft in der EU 
aussehen? Der Strategische Dialog zur Zukunft der EU-Landwirtschaft hat einen 
Konsens und Empfehlungen erarbeitet.
Von Jan Plagge

Nach über 100 Sitzungen veröffent-
lichte der Strategische Dialog zur 
Zukunft der EU-Landwirtschaft im 
September 2024 seinen Abschluss-
bericht in Brüssel.
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European Board on Agriculture  
and Food 
Nun liegt es an der EU-Kommission, die 
Vorschläge des SD aufzugreifen. Dafür 
wurde Anfang 2025 ein institutionalisier-
tes Gremium ins Leben gerufen: Das 
European Board on Agriculture and Food 
(EBAF). Es soll die Empfehlungen des SD 
konkretisieren und Umsetzungsstrate-
gien entwickeln. Ein besonderer Fokus 
liegt dabei auf der Entwicklung und Ein-
führung eines EU-weiten Benchmarking-
Systems zur Bewertung der Nachhaltig-
keitsleistungen auf Betriebsebene. Ziel ist 
es, bestehende Nachhaltigkeitsbewer-
tungen auf Betriebsebene zu harmoni-
sieren und vergleichbar zu machen, um 
ein gemeinsames Verständnis von Nach-
haltigkeit im Agrar- und Ernährungssys-
tem zu schaffen. Das Benchmarking-Sys-
tem soll sich an einem systemischen, ge-
samtbetrieblichen Ansatz orientieren 
und nicht nur auf produktbezogene Ein-
zelindikatoren wie etwa „Product Carbon 
Footprints“ oder „Product Environmental 
Footprints“ beschränken.

Hansens Agrarvision
Anfang 2025 präsentierte der neue EU-
Agrarkommissar Christophe Hansen sei-
ne Vision für die künftige GAP. Im Fokus 
dieser stehen der Generationswechsel 
und die Förderung einer widerstands- 
und wettbewerbsfähigen Landwirtschaft. 
Zudem betont er, die GAP vereinfachen 
und diejenigen Betriebe adressieren zu 
wollen, die am dringendsten auf finan-
zielle Grundstützung angewiesen sind. 
Besonderes Augenmerk möchte er dabei 
auf benachteiligte Gebiete, Junglandwir-
te und Neueinsteiger legen. 

Inwieweit die Kommission an pauscha-
len Flächenzahlungen festhalten wird, ist 
unklar. Hält die Kommission daran fest, 
bestünde jedoch die Gefahr, dass alte 
Fehlanreize fortgesetzt werden. Im Stra-
tegischen Dialog wurde klar dafür plä-
diert, von den pauschalen Flächenzahl-
ungen abzusehen und einen attraktiven 
Markt für öffentliche Güter zu schaffen. 

rierung von Ökosystemleistungen von der 
Einkommensunterstützung zu entkop-
peln. Zudem sollen die Einkommens-
wirksamkeit und die Anreizfunktion von 
Umweltzahlungen eine größere Rolle 
spielen als heute. Um dies zu ermögli-
chen, sollen Mittel aus pauschalen Di-
rektzahlungen der 1. Säule schrittweise 
umgeschichtet werden – insbesondere 
zugunsten der Förderung von Ökosys-
temleistungen. Der derzeitige Budgetan-
teil von 32 Prozent für Umweltmaßnah-
men soll deutlich erhöht werden. Dabei 
müssen die Zahlungen flexibel und re-
gional anpassbar sein, um betriebliche 
Unterschiede angemessen berücksichti-
gen zu können. 

Strukturwandel sozial gestalten
Um den Strukturwandel abzufedern, 
empfiehlt der SD gezielte sozio-ökonomi-
sche Zahlungen für bedürftige Betriebe – 
insbesondere kleine und gemischte Höfe, 
Junglandwirte, Neueinsteiger und Betrie-
be in benachteiligten Regionen. Letztlich 
bedeutet dies eine Abkehr von pauscha-
len Flächenzahlungen der 1. Säule und 
schafft so einen Raum für einen Markt für 
öffentliche Güter, in welchem Ökosys-
temleistungen einkommenswirksam ho-
noriert werden können. 

Im Strategischen Dialog bestand Kon-
sens darin, dass die GAP gezielter als 
heute nachhaltige Anbausysteme för-
dern und dafür auch bürokratische Hür-
den abbauen muss. Ziel muss sein, dass 
es für Betriebe, die bereits heute nach 
hohen Standards arbeiten, deutlich leich-
ter wird, nachhaltig zu wirtschaften und 
widersprüchliche Bewirtschaftungsaufla-
gen enden.

Stabile Einkommen durch marktorien-
tierte Anreize 
Zentrales Anliegen der SD-Mitglieder war 
es darüber hinaus, die Position der Land-
wirte in der Wertschöpfungskette zu stär-
ken. Es braucht Maßnahmen, um allen 
Landwirten ein angemessenes Einkom-
men aus dem Markt zu gewährleisten. 
Die Gemeinsame Marktordnung der GAP 
bietet dafür Instrumente wie ein Verbot 
des Verkaufs unterhalb der Produktions-
kosten oder die Förderung von langfristi-
gen Mehrparteien-Verträgen zum Bei-
spiel zwischen Landwirten, Molkereien 
und dem Handel. Insbesondere sollten 
die Landwirte, die bereits heute nachhal-
tige Produktionsmethoden anwenden, 
wie Biolandwirte, am Markt unterstützt 
werden. Wichtig ist zudem, auch auf der 
Nachfrageseite Maßnahmen zu ergreifen, 
die sich mit dem Agrar- und Ernährungs-
system als Ganzes befassen. Hierfür sollen 
das öffentliche Beschaffungswesen und 
das Steuerrecht gezielt genutzt werden. 

KONTAKT
Jan Plagge
Präsident Bioland e. V. und Ifoam Organic Europe 
Telefon: 0821 34680 227
jan.plagge@bioland.de
https://bioland.de 

Gretchenfrage Budget
Ohne ausreichende Finanzierung kann 
die notwendige Transformation der 
Landwirtschaft nicht gelingen. Ange-
sichts drohender Kürzungen des EU-Ag-
rarhaushalts im Mehrjährigen Finanzrah-
men (MFR) wird es herausfordernd, genü-
gend Mittel für die vorgeschlagenen 
Maßnahmen bereitzustellen. Erste Eck-
punkte des MFR deuten allerdings darauf 
hin, dass andere Politikbereiche Priorität 
erhalten. Dies legt nahe, dass Hansens 
zentrale Arbeitsschwerpunkte nochmals 
einer starken Priorisierung unterliegen 
dürften. Denn weder für die GAP noch 
für die Ländliche Entwicklung werden 
von der Kommission bislang Budgets ge-
nannt. 

Der SD schlägt daher ergänzende Finan-
zierungsinstrumente vor: Ein Agri-Food 
Just Transition Fund könnte temporäre 
Investitionen in Nachhaltigkeit von Land-
wirten und anderen Akteuren des Le-
bensmittelsystems fördern. Ein Restau-
rierungsfonds könnte zudem gezielt die 
Wiederherstellung und die Pflege natürli-
cher Lebensräume unterstützen. Weiter-
hin sollten Kredite der Europäischen In-
vestitionsbank genutzt werden, um zu-
sätzliche Mittel zu mobilisieren. 

Umsetzung entscheidet über Erfolg
Die Empfehlungen des Strategischen 
Dialogs zeigen praxisnahe Wege für eine 
zukunftsfähige GAP, die nun vom EBAF 
begleitet werden müssen. Grundvoraus-
setzung für eine nachhaltige Ausrichtung 
der Land- und Ernährungsbranche in 
Europa ist ein ausreichendes GAP-Bud-
get und der Wille, die Agrarpolitik auch 
strukturell weiterzuentwickeln. Nur dann 
besteht die Chance, die politischen Rah-
menbedingungen so zu gestalten, dass 
das Agrar- und Ernährungssystem sich 
im Rahmen der planetaren Grenzen be-
wegt. 
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D ie Öko-Regelungen (ÖR) der 
Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) sollen Landwirte da-
bei unterstützen, umwelt-
freundlicher zu wirtschaften. 

Doch erste Evaluierungen zeigen deutli-
che Schwächen: Mehrere Maßnahmen 
werden wenig genutzt, bürokratische 
Hürden schrecken Betriebe ab und eini-
ge Regelungen erzielen nicht die ge-
wünschte Umweltwirkung. Die Agrarför-
derung sollte daher in der nächsten GAP-
Förderperiode nach 2027 gezielt verbes-
sert werden. Sechs Empfehlungen zeigen 
einen Weg. 

1. Frühzeitige Planung und mehr Si-
cherheit für Betriebe
Die Einführung der Öko-Regelungen in 
der 1. Säule der GAP zum Jahr 2023 ver-
lief alles andere als optimal. Hoher Zeit-
druck durch die späte Einigung auf EU-
Ebene, eine schwierige Verständigung 
zwischen Bundes- und Landesgremien 
sowie eine unzureichende Abstimmung 
zwischen Maßnahmen der 1. und 2. Säule 
führten zu Unsicherheit und Informa-
tionslücken bei Verwaltung, Beratern und 
Landwirten. Dies verringerte die Inan-
spruchnahme von Fördermaßnahmen 

deutlich, da Betriebe oft nur einge-
schränkte kurzfristige Anpassungsmög-
lichkeiten haben. Für die nächste Förder-
periode sollten Bund und Länder den 
Planungsprozess deutlich früher und 
strukturierter angehen. Änderungen der 
Auflagen sollten klar, verbindlich und 
rechtzeitig kommuniziert werden – mög-
lichst mehrere Monate vor Beginn der 
Herbstaussaat. 

2. Ziele der Öko-Regelungen klar kom-
munizieren
Landwirte wissen oft nicht, welchen öko-
logischen Nutzen Maßnahmen oder ein-
zelne konkrete Auflagen haben. Studien 
zeigen: Je klarer das Ziel und die Wir-
kung einer Maßnahme erklärt werden 
und je höher die empfundene „Selbst-
wirksamkeit“ der Landwirte ist, desto hö-
her ist die Akzeptanz. Auch die Kommu-
nikation der Prämienhöhe muss trans-
parenter werden, um Missverständnis-
sen und falschen Erwartungen vorzu-
beugen. Öko-Regelungen sind nicht für 
alle Betriebe gleichermaßen attraktiv – 
das muss offen vermittelt werden. Zum 
Beispiel zählen intensiv wirtschaftende 
Tierhaltungsbetriebe und die entspre-
chenden Regionen bei den meisten 

Die Öko-Regelungen der GAP: Wie 
können sie wirkungsvoller werden?
Wie die Öko-Regelungen der GAP nachjustiert werden können,  
um ihre Wirksamkeit zu steigern – sechs Empfehlungen.
Von Christoph Duden, Hannah G. S. Böhner, Nicolas Lampkin, Frank Offermann und Norbert Röder

Öko-Regelungen nicht zur Zielgruppe 
und können daher oft keine Einkom-
menswirksamkeit des Instruments er-
warten. Hingegen verdeutlicht die hohe 
Teilnahmequote von sonstigen Futter-
baubetrieben und Ökobetrieben, dass 
das Instrument hier eine spürbare Ein-
kommenswirkung zeigt. 

3. Umweltleistung steigern
Ein großer Teil des Budgets der Öko-Re-
gelungen fließt bisher in Maßnahmen, 
die den momentanen Umweltzustand 
stabilisieren. Doch der ökologische Zu-
satznutzen ist oft unklar. Um die Umwelt-
ziele zu erreichen, zu denen sich 
Deutschland im Rahmen internationaler 
Abkommen verpflichtet hat, sind aber 
vermehrt Maßnahmen nötig, die den 
Umweltzustand verbessern. Hier sind er-
gebnisorientierte Ansätze mit Förderung 
etwa nach Kennarten-Vorkommen sowie 
mehrjährige Maßnahmen mit hoher öko-
logischer Wirkung besonders vielverspre-
chend. Sie sollten entsprechend umge-
setzt und honoriert werden.

4. Management-, Risiko- und Trans-
aktionskosten berücksichtigen
Viele Betriebe scheuen Öko-Regelungen, 

Schaffung und Anpassung der Öko-Regelungen im Zeitverlauf

07/21 
Trilog-Einigung  
EU-Basis-Rechtsakt

07/22 
Veröffentlichung 
delegierte 
Rechtsakte 

09/22 
Ausnahmen für GLÖZ 
8 verabschiedet

11/22 
Die EU genehmigt  
deutschen Strategieplan  
mit den einzelnen ÖR

03/23 
Konkrete Ausgestal-
tung der ÖR bekannt, 
inkl. Kombinations-
möglichkeiten in den 
Bundesländern

05/23 
Frist Agrar-
antrag 15. Mai

05/23 
Konditionali-
tätenrechner 
funktioniert 
in mehreren 
Bundesländern 
noch nicht

Quelle: Joormann, Ineke (2025): Biodiversitätsförderung im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik. Zwischen Hoffnung und Hürdenlauf. In: Politische Ökologie 180 (1)  
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC BY), eigene Darstellung
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Rahmen des politischen und gesetzge-
berischen Prozesses Einfluss auf die Ent-
scheidungsfindung ausüben. Etliche 
Öko-Regelungen entstanden, um regio-
nale Interessen oder eine ausgewogene 
Mittelverteilung zu erzielen. Um die öko-
logische Wirkung der Maßnahmen zu 
stärken, sollte die regionale Verteilung 
des GAP-Budgets von der inhaltlichen 
Ausgestaltung der Öko-Regelungen ent-
koppelt werden. Ein möglicher Weg: Ver-
teilungseffekte über automatische An-
passungen wie beim regionalen Vertei-
lungsschlüssel für Umschichtungsmittel 
(von der 1. in die 2. Säule) ausgleichen. Ein 
alternativer Ansatz wäre, dass der Bund 
lediglich Regionalbudgets vergibt und 
bundesweit Umweltziele vorgibt, ohne 
konkrete Maßnahmen festzulegen. Dies 
würde auch den Anreiz verringern, die 
Implementierung der Maßnahmen vor 
allem auf Haushaltsvorteile anstatt auf 
Umweltziele auszurichten.

die eine Veränderung der betrieblichen 
Abläufe erfordern und damit organisato-
rische und unternehmerische Kapazitä-
ten binden. Diese Zurückhaltung ist auf 
Management-, Risiko- und Transaktions-
kosten zurückzuführen, die insbesondere 
in der Einführungsphase von Maßnah-
men entstehen. In den Prämien werden 
diese Kosten bisher selten berücksich-
tigt, da kaum belastbare Daten vorliegen. 
Insbesondere Maßnahmen, die nur auf 
kleinen Flächenanteilen umgesetzt wer-
den (wie ÖR 1 und ÖR 3), werden da-
durch unattraktiv. Wenn der ökologische 
Mehrwert gegeben ist, sollten diese Kos-
ten bei der Entwicklung von Maßnah-
men eingepreist werden. Ein weiterer Lö-
sungsvorschlag: Für neuartige Maßnah-
men mit schwer planbaren Umsetzungs-
kosten sollten geeignete Bewilligungs-
verfahren angewendet werden, anstatt 
der reinen Antragsannahme. So könnten 
Maßnahmen gezielt gesteuert, Betriebe 
besser begleitet und Budgets sicherer 
geplant werden. 

5. Föderal mit Plan: Zuständigkeiten 
sinnvoll verteilen
Nicht jede Umweltmaßnahme ist in jeder 
Region gleichermaßen sinnvoll und um-
setzbar. Es braucht regionales Know-how 
und regional angepasste Maßnahmen. 
Zugleich ist eine gewisse bundesweit ein-
heitliche Steuerung sinnvoll, um Transpa-
renz zu schaffen und Synergien auf na-
tionaler Ebene zu nutzen. Ein Ansatz 
wäre die Fokussierung von bundesein-
heitlichen Öko-Regelungen auf Förder-
maßnahmen, die sich auf klar definierte, 
regionsunabhängige einheitliche Leitli-
nien beziehen – etwa die Förderung von 
Ökolandbau oder die Nachhaltigkeitszer-
tifizierung. Es wird jedoch oft unter-
schätzt, wie stark die Bundesländer im 

Die Öko-Regelungen der GAP: Wie 
können sie wirkungsvoller werden?

SERVICE
Für differenziertere Analysen und 
Empfehlungen siehe „Beiträge zur 
Evaluierung der Öko-Regelungen 
nach GAP-Direktzahlungen-Gesetz 
(GAPDZG)“:  
https://doi.org/10.3220/
WP1736334766000

KONTAKT
Dr. Christoph Duden
Thünen-Institut für Betriebswirtschaft
Telefon: 0531 2570 1181
c.duden@thuenen.de
https://thuenen.de 

09/24 
2. Anpassung 
der ÖR

6. Bürokratie abbauen – digitale Lö-
sungen nutzen
Einige Landwirte verzichten auf die Teil-
nahme an Öko-Regelungen, weil die An-
tragstellung zu kompliziert ist. Digitale 
Lösungen können helfen. In Brandenburg 
zeigt eine automatisierte Antragssoft-
ware den Antragstellenden, welche Flä-
chen für bestimmte Maßnahmen geeig-
net sind. Solche Systeme sollten bundes-
weit eingeführt werden. Zudem könnten 
interaktive Entscheidungshilfen Landwir-
te gezielt dabei unterstützen, passende 
Maßnahmen zu finden und auszuwählen. 
Ampelsysteme könnten warnen, wenn 
sich die Antragstellenden gefährlich nah 
an kritischen Grenzwerten – etwa für Flä-
chengrößen und Kulturartenanteile – be-
finden. Darin steckt ein erhebliches 
Potenzial zur Konfliktprävention und Ak-
zeptanzsteigerung, was allerdings Vorleis-
tung der Verwaltung erfordern würde.

Fazit: Nachsteuern ist erforderlich
Die aktuelle deutsche Umsetzung der 
Öko-Regelungen weist deutliche Schwä-
chen auf, insbesondere hinsichtlich Büro-
kratie, Umweltwirkung und Zuständig-
keiten. Um ihre Wirksamkeit zu steigern, 
sollten Planungssicherheit und regionale 
Anpassungsmöglichkeiten verbessert 
werden. Gezielte Anreize für messbare 
Umweltleistungen sowie die Berücksich-
tigung aller betrieblichen Umsetzungs-
kosten sind essenziell. Digitale Lösungen 
können bei den Landwirten den Bürokra-
tieaufwand abbauen und die Akzeptanz 
erhöhen. Eine transparente Kommunika-
tion über Ziele und wirtschaftliche Effek-
te ist entscheidend, um Landwirte gezielt 
einzubinden und die Umweltwirkung 
nachhaltig zu verbessern. Kaum ein Inst-
rument funktioniert von Anfang an per-
fekt – ein effektives Nachsteuern ist daher 
für den Erfolg entscheidend. 

Förderhöhe der Öko-Rege-
lungen nach Betriebsausrich-
tung in  Bayern, Mecklenburg- 

Vorpommern, Niedersachsen und 
Rheinland-Pfalz im Jahr 2023

11/23 
1. Anpassung 
der ÖR für 2024

03/24 
Neue 
Ausnahme-
regelung für 
GLÖZ 8

05/24 
Frist Agrar-
antrag 15. Mai

07/24 
Aussetzung GLÖZ 8 bis 
Ende der Förderperiode

Acker

Milch

Veredlung

Sonderkultur

Gemischt

Sonstiger  
Futterbau

Euro je ha LFAusrichtung

19

29

82

9

8

28
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Herr Prof. Scheele, 
Sie waren bis 2019 
in der EU-Kommis-
sion maßgeblich an 

der Gestaltung der GAP betei-
ligt. Welche Leitlinien und Ziele 
prägten diesen Prozess?
Die GAP hat sich von den frühen 
Anfängen der Preisstützung zu 
einer Politik im Sinne eines Ge-
sellschaftsvertrags entwickelt, bei 
der öffentliche Gelder an Um-
welt-, Klima- oder Tierwohlleis-
tungen der Landwirtschaft ge-
bunden sind. Um eine kohärente 
Umsetzung der gesamten GAP 
sowie die Berücksichtigung na-
tionaler Besonderheiten sicher-
zustellen, wurden mit der letzten 
Reform nationale Strategiepläne 
eingeführt. Während Festlegun-
gen auf der EU-Ebene sich bisher 
meistens am kleinsten gemein-
samen Nenner orientierten, kön-
nen die Mitgliedstaaten nun in 
eigener Verantwortung ambitio-
niertere Ziele verfolgen. 

Ist durch die GAP-Reform 2023 
in Deutschland mehr Energie in 
Verwaltungsstrukturen statt in 
die Diskussion über Ziele und In-
halte geflossen?
Ein neues System mit erweiter-
ten nationalen Spielräumen be-
nötigt leistungsfähige Verwal-
tungsstrukturen, die eine effizi-
ente Umsetzung gewährleisten. 
Dennoch halte ich die Diskussion 
über die Ziele für essenziell – und 
diese hat durchaus stattgefun-
den. Klar ist aber auch, dass sich 

die Mittelzuweisung zu einzelnen 
Maßnahmen zu sehr an der bis-
herigen Förderstruktur orientiert, 
statt konsequent aktuelle Her-
ausforderungen anzugehen.

Wie könnte die Feinsteuerung 
der Umweltziele in der GAP ver-
bessert werden?
Zunächst muss Klarheit über die 
verfolgten Ziele bestehen. Dann 
sollte die Spezifizierung geför-
derter Leistungen und Manage-
mentanpassungen auf wissen-
schaftlich fundierten Wirkungs-
nachweisen basieren. Schließlich 
muss die Teilnahmebereitschaft 
der Landwirtinnen und Landwir-
te in einem zieladäquaten Um-
fang sichergestellt werden, was 
voraussetzt, dass die angebote-
nen Prämien einen hinreichen-
den finanziellen Anreiz bieten. 

Nutzt Deutschland die neuen 
Freiheiten bei der Umsetzung 
der GAP angemessen?
Prinzipiell ja. Deutschland ver-
folgt erklärtermaßen ambitio-
nierte Ziele und hat dabei auf re-
gionale Bedürfnisse reagiert. 
Dennoch wirft die nach wie vor 
moderate Priorisierung von Tier-
wohl-, Umwelt- und Klimaleis-
tungen Fragen auf. Noch immer 
fließt ein großer Anteil der Gelder 
in die Einkommensgrundstüt-
zung. Die Öko-Regelungen wer-
den nur im gesetzlich vorge-
schriebenen Umfang genutzt. 
Hier hätte man mutiger sein kön-
nen. Auch ließe sich mit einer 

stärkeren Umschichtung der Gel-
der von der ersten in die zweite 
Säule sowohl die Wettbewerbsfä-
higkeit der Betriebe als auch ihre 
Beiträge zu Umwelt-, Klima und 
Tierwohlzielen entscheidend ver-
bessern.

Natürlich gibt es Widerstände 
und Beharrungskräfte in der 
GAP-Diskussion. Aber letztlich 
müsste vermittelt werden, dass 
die Sicherung der GAP-Finanzie-
rung nicht zuletzt davon ab-
hängt, ob die GAP ihren Mehr-
wert für die Gesellschaft über-
zeugend nachweisen kann.

Sollten Betriebe für Einkom-
menssicherung, Risikomanage-
ment oder Ernährungssicherheit 
aus GAP-Mitteln finanziert wer-
den?
Landwirtschaft muss wirtschaft-
lich tragfähig sein, wobei die Ein-
kommenserzielung zuallererst 
eine privatwirtschaftliche Aufga-
be ist. Öffentliche Mittel sollten 
gezielt auf die Bereitstellung öf-
fentlicher Güter wie Umwelt-, Kli-
ma- und Tierschutz abzielen. Mit 
der Bezahlung landwirtschaftli-
cher Umwelt-, Klima- und Tier-
wohlleistungen wird natürlich 
ein Einkommen erwirtschaftet, 
was im Interesse der Landwirt-
schaft liegt. Zudem erleichtern 
gezielte Investitionshilfen den 
Übergang zu nachhaltigen Pro-
duktionsweisen und helfen, erfor-
derliche Anpassungen wirt-
schaftlich zu gestalten.

Die GAP im Wandel – 
Herausforderungen 
und Chancen
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU befindet 
sich im Wandel – mit neuen Herausforderungen und 
Chancen für Umwelt, Klima und Landwirtschaft. 
Prof. Martin Scheele gibt Einblicke in die Reformpro-
zesse, die Rolle Deutschlands und die Notwendigkeit 
klarer Umweltziele.

Prof. Dr. Martin 
Scheele ist Hono-
rarprofessor an der 
Humboldt-Univer-
sität zu Berlin und 
Experte für Agrar- 
und Umweltpolitik. 
Zuvor leitete er in der 
EU-Kommission eine 
Einheit zur ländlichen 
Entwicklung und 
war in verschiedenen 
Bereichen der EU-Ag-
rarpolitik tätig.
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In Deutschland wurde zuletzt 
über Modelle wie die Gemein-
wohlprämie (DVL) oder die Er-
folgsorientierte Agrarprämie 
(Uni Kiel) diskutiert. Nun bringt 
Brüssel „Benchmarking“ ins 
Spiel. Was ist darunter konkret 
zu verstehen?
Die Idee des Benchmarkings zielt 
darauf ab, die Leistungserbrin-
gung nachvollziehbarer und effi-
zienter zu gestalten. Allerdings 
ist nicht immer klar, was genau 
gemeint ist. Angesichts der na-
turräumlichen und strukturellen 
Vielfalt in der EU ist eine einheit-
liche Festlegung von Bench-
marks weder machbar noch 
sinnvoll. Aber auch die Anwen-
dung von Benchmarks auf der 
betrieblichen Ebene – etwa 
durch ergebnisorientierte Maß-
nahmen – stößt auf Probleme: Er-
gebnisse zeigen sich oft erst mit 
erheblicher Zeitverzögerung 
oder, infolge exogener Einflüsse, 
überhaupt nicht, obwohl alles 
richtig gemacht wurde. Wenn 
dann Zahlungen in Ermangelung 
eines Ergebnisnachweises aus-

KONTAKT
Prof. Dr. Martin Scheele 
martin.scheele@magenta.de

bleiben – wer sollte einen Anreiz 
haben, an solchen Maßnahmen 
teilzunehmen? Letztlich ist zu 
befürchten, dass die verschiede-
nen Lesarten des Benchmarkings 
mehr Bürokratie, aber keine Ver-
besserung der Politikqualität mit 
sich bringen.

Ist intensive Lobbyarbeit ent-
scheidend, um Einfluss auf die 
GAP zu nehmen?
Bürgerbeteiligung und transpa-
rente, wissenschaftsbasierte Dis-
kussion sind essenziell für eine 
zukunftsfähige Agrarpolitik. Es ist 
aber problematisch, wenn politi-
sche Entscheidungen hauptsäch-
lich durch starken Lobbyeinfluss 
geprägt werden. Interessengrup-
pen tragen natürlich zur Willens-
bildung bei. Aber letztlich sollten 
Entstehung und Ergebnis politi-
scher Entscheidungen transpa-
rent sein und sich an den Wün-
schen aller Bürger ausrichten.

Was sollte Deutschland für die 
nächste GAP-Reform besser ma-
chen?
Grundsätzlich sollte die deutsche 
Position zur GAP auf einer umfas-
senden Beteiligung aller Betrof-
fenen basieren. Zudem muss die 
GAP ihren gesellschaftlichen 
Mehrwert nachweisen, um den 
Anspruch auf knappe öffentliche 
Mittel zu begründen. Dabei wird 
die GAP auf einem umso solide-
ren Fundament stehen, wenn sie 
sich an der Idee des Gesell-
schaftsvertrags, nämlich der Ge-
währung öffentlicher Gelder 
gegen öffentliche Leistungen der 
Landwirtschaft, orientiert.

Herr Prof. Scheele vielen Dank 
für das Gespräch! 
Das Interview führte  
Dr. Jan Freese. 

„Öffentliche Mittel sollten 
gezielt auf die Bereitstellung 
öffentlicher Güter wie  
Umwelt-, Klima- und  
Tierschutz abzielen.“
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Unser Fokus-Cartoon  
von Mele

Weitere Termine in unserem  
Kalender unter 
https://www.dvs-gap-netzwerk.de/
service/termine

Die DVS-Termine finden Sie unter 
https://www.dvs-gap-netzwerk.de/ 
service/unsere-veranstaltungen

LandInForm abonnieren!
Sie können LandInForm bequem online über  
https://land-inform.de oder den QR-Code bestellen. 

In unseren Medien erfahren Sie mehr  
über unsere kostenlosen Angebote:

Website
www.dvs-gap-netzwerk.de

Newsletter „landaktuell“
www.landaktuell.de

Zeitschrift „LandInForm“
www.land-inform.de

Facebook
www.facebook.com/dvs.laendlicher.raum

Instagram
@dvs_land

Interessiert an unseren Veranstaltungen? 
Tragen Sie sich gerne hier ein:
www.dvs-gap-netzwerk.de/verteiler

Kontakt 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume –  
für die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (DVS)
Deichmanns Aue 29 · 53179 Bonn
Telefon: 0228 6845 3956 
dvs@ble.de
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